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Schmid Carlo (C, Al): Als Präsident der Staatspolitischen 
Kommission habe ich zwei Bemerkungen zu machen. Zu
nächst eine formelle: 
1. Die Staatspolitische Kommission (SPK) hat sich auf Anfrage 
der Sicherheitspolitischen Kommission (SiK) hin mit der Frage 
der Einheit der Materie bei der vorliegenden Initiative befasst 
Sie hat erkannt, dass die Einheit der Materie nicht eingehalten 
ist, und hat diese Auskunft der Sicherheitspolitischen Kom
mission im Sinne eines Mitberichtes mitgeteilt Sie hat an
schliessend ein Communique herausgegeben, in der Über
zeugung, dass ihre Beratungen und die Ergebnisse ihrer Be
ratungen ohnehin nicht geheim bleiben können. 
Ich möchte dies gegenüber der Sicherheitspolitischen Kom
mission festhalten: Wir haben nicht beabsichtigt, damit eine 
Praxis zu begründen, wonach die mitberichtende Kommission 
quasi die Federführung übernimmt Es war die Situation, dass 
in unserer Kommission ein Mitglied den Initianten nahestand 
und von sich aus darauf aufmerksam machte, dass er seine 
Kollegen über die Beratungen der SPK orientieren würde. 
Dem konnte nicht widersprochen werden - mit der Konse
quenz, dass wir beschlossen, gerade sofort mit einem Com
munique an die Öffentlichkeit zu treten. Dies auch zur Klärung 
der Situation in bezug auf die SiK 
2. Die vom Präsidenten der SiK vorgetragene Begründung 
des Beschlusses der dieser Kommission, die Initiative für un
gültig erklären zu lassen, deckt sich, soweit die Frage der Ein
heit der Materie betroffen ist, mit den Überlegungen der SPK 
Über die teilweise Ungültigkeit, über die sich der Präsident der 
SiK ebenfalls ausgesprochen hat, hat sich die SPK nicht unter
halten, das lag ausserhalb ihres Mitberichtauftrages. 
Damit komme ich zu den persönlichen Bemerkungen: Ich 
werde mich für die Ungültigerklärung der «Halbierungs-Initia
tive» aussprechen. Die Begründung liegt auf der Hand. Im 
Gegensatz zur Frage, ob es materielle Schranken der Verfas
sungsrevision gibt, was ich verneine, ist es offenkundig, dass 
es formelle Schranken der Verfassungsrevision gibt Sie sind 
in Artikel 121 Absätze 3 und 4 der Bundesverfassung zu fin
den, und sie betreffen die Einheit der Materie und die Einheit 
der Form. Diese formellen Schranken erfüllen die Anforde· 
rungen, die ich an die Beschränkungen der Volksrechte 
stelle. Diese formellen Schranken sind von Volk und Ständen 
angenommen worden. Initianten, Unterzeichner, Bundesrat 
und Bundesversammlung sind an diese Verfassung, die die 
Genehmigung des Souveräns hat, gebunden. Wir sind gehal-

ten - Herr Loretan hat mich in dieser Hinsicht falsch verstan
den und falsch zitiert-, zu prüfen, ob eine Initiative diese for
mellen Schranken einhält 
Dass das Parlament die Einhaltung materieller Schranken 
natürlich nicht zu prüfen hat, ist offenkundig, wenn man - wie 
ich - die Existenz solcher materieller Schranken bestreitet 
Aber formelle Schranken gibt es. Das gibt auch der Sprecher 
der Minderheit, Herr Plattner, zu. Er meint aber erstens, die 
Einheit der Materie wäre eingehalten, und zweitens, es wäre 
von einer Ungültigerklärung auch dann abzusehen, wenn das 
nicht der Fall wäre, und zwar aus drei Gründen. 
1. weil sich die Behörden bei ihren eigenen Vorlagen auch 
nicht an dieses Gebot halten würden; 
2. weil die Behörden lange Zeit eine abweichende Praxis ge
habt hätten; 
3. weil eine Praxisänderung im konkreten Fall gegen Treu und 
Glauben verstossen würde. 
Letztendlich sieht er in der Ungültigerklärung die Verweige
rung von seiten des Rates, eine rationale Konfliktbewältigung 
vornehmen zu wollen. 
Es stellt sich die Frage, ob die Einheit der Materie bei dieser In
itiative tatsächlich eingehalten worden ist. Was das Erfordernis 
der Einheit der Materie in der Rechtslehre bedeutet, hat der 
Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission ausgiebig 
dargelegt. Dem Sinne nach ist auch dem Kollegen Plattner mit 
seiner träfen Formulierung recht zu geben, mit der Einheit der 
Materie müsse ein inhaltlich kohärentes Konzept vorgeschla
gen werden. Wenn wir diese Initiative betrachten, sind inner
halb dieser Initiative vier verschiedene Gestaltungskomplexe 
auseinanderzuhalten: 
1. Es wird verlangt, dass die Armee bzw. die Kosten derselben 
in bestimmten Schritten halbiert werden. 
2. Es wird verlangt, dass der entsprechende soziale Aufwand, 
der dadurch entsteht, abgefedert wird. Stichwort: Konversion 
in den Gebieten des Berner Oberlandes usw., wo diese Initia
tive zu Arbeitslosigkeit und zu sozialem Stress führen würde. 
3. Es wird gesagt, dass ein bestimmter Teil der Ersparnisse für 
die internationale Friedensförderung eingesetzt werden 
müsse. 
4. Es wird gesagt, dass ein weiterer Anteil aus den Ersparnis
sen dieser Operation für die zusätzliche Förderung der sozia
len Sicherheit in der Schweiz einzusetzen sei. 
Wenn man nun diese vier Elemente untereinander betrachtet
ich folge hier durchaus den Kommissionen-, dann muss man 
differenzieren: Ich bin der Auffassung, dass der Halbierungs
auftrag einerseits und der Abfederungsauftrag anderseits im 
Rahmen der Einheit der Materie durchaus akzeptabel sind. Wir 
haben das an anderen Orten auch schon so gemacht Ich bin 
auch der Auffassung, dass bei einer angemessenen Breite 
des Begriffs der Landesverteidigung und der Sicherheit im mi
litärischen Sinn auch der Friedensförderungsauftrag mit der 
«Halbierungs-Initiative» noch einigermassen kompatibel ist. 
Bei der Kompatibilität zwischen dem Auftrag der Kostenhalbie
rung und dem Auftrag der Förderung sozialer Sicherheit sind 
Bedenken nicht nur anzumelden; diese führen dazu, die Ein
heit der Materie zu verneinen. Herr Gross Andreas hat in den 
letzten Wochen in jeweils geschickt formulierten und intelli
gent geschriebenen Artikeln darauf hingewiesen, dass der Be
griff der Sicherheit ein sehr weiter Begriff sei. Da findet sich 
auch der Anknüpfungspunkt von Herrn Plattner, indem er 
sagt, es sei eine einzige gemeinsame Stossrichtung, die the
matisch zusammengehöre, nämlich mehr Sicherheit, aber als 
Folge der veränderten Umstände auf anderem Wege als in der 
Vergangenheit 
Da bin ich der Auffassung, dass man den Begriff der Sicher
heit überzieht Wenn diese Einheit der Materie - und ich un
terstelle Herrn Plattner und der Minderheit, dass sie am Be
griff der Einheit der Materie in vernünftiger Form festhalten 
will - in Zukunft noch einen vernünftigen Sinn haben soll, 
muss man für eine gewisse Begriffsschärfe sorgen. Sonst 
kann die Menge aller initiativrechtlich überhaupt relevanten 
Teilpolitiken als ein die Einheit der Materie erfüllendes Kon
glomerat aufgefasst werden. 
Wenn man nun sagt, unter Sicherheitspolitik sei auch die sozi
ale Sicherheit zu verstehen, sei auch die Drogenpolitik zu ver-
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stehen usw., dann kommt man zur Situation, wo man sagen 
muss, dass man so ziemlich alles, was wir in diesem lande 
tun, unter den Begriff der Sicherheitspolitik subsumieren 
könnte, denn irgendwie ist die Sicherheitspolitik Grundlage 
und Basis für alles weitere. Dann haben wir aber den Begriff 
der Einheit der Materie massiv überzogen. Dann wird dieses 
Instrument bedeutungslos. Es ist nicht mehr in der Lage, eine 
bestimmte Aussage zu machen, weil immer Einheit der Mate
rie vorhanden ist, wenn es nur gelingt, den entsprechenden 
Teilaspekt unter den Begriff der Sicherheitspolitik zu subsu
mieren. 
Daher bin ich der Auffassung, der Begriff der Einheit der Mate
rie sei nicht so weit zu fassen. Auf alle Fälle ist im konkreten Fall 
die soziale Sicherheit nicht Gegenstand der allgemeinen Si
cherheitspolitik, wie wir diese verstehen. Daher will ich sagen, 
dass zwei Elemente zusammengenommen, nämlich der Auf
trag zur Halbierung der Militärausgaben als Hauptauftrag ei
nerseits und der Sozialförderungsauftrag anderseits, diese 
Einheit der Materie sprengen. Von daher ist meines Erachtens 
klar: die Ungültigkeit dieser Initiative ist evident 
Für den Fall, dass man zu diesem Ergebnis kommt, sagt Herr 
Plattner: Ja halt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr haltet 
Euch ja bei Euren eigenen Vorlagen auch nicht daran! Er ist in 
der Lage, verschiedenste Vorlagen, die wir auf Antrag des 
Bundesrates Volk und Ständen vorgelegt haben, namhaft zu 
machen. Bekanntestes Beispiel in der jetzigen Diskussion ist 
der Bundesbeschluss über die Aufhebung des Spielbanken
verbots, wo man sich hinsichtlich der Einheit der Materie tat
sächlich nicht so verhalten hat, wie ich das jetzt postuliert 
habe. Ich bin der Auffassung, zu Recht, und zwar aus folgen
dem Grund: In der Verfassung ist das Postulat der Einheit der 
Materie ausschliesslich in Artikel 121 enthalten. Artikel 121 be
handelt die Partialrevision der Bundesverfassung. Die Einheit 
der Materie gilt- ebenso wie die Einheit der Form -für die Par
tialrevision im Sinne eines ausgearbeiteten Entwurfes einer
seits und für die Partialrevision im Sinne der allgemeinen Anre
gung anderseits. Sie gilt aber nicht - es sei denn, man würde 
das durch Auslegung so ermitteln - für die Totalrevision. Das 
wäre ein logisches Unding. Sie gilt nicht für alle Referenden, 
und sie gilt auch nicht - weil nicht ausdrücklich erwähnt - für 
Verfassungsrevisionsvorlagen des Parlamentes. 
Ich meine, wenn man bei diesem Befund einmal stehenbleibt, 
dann zeigt sich: die Einheit der Materie ist in der Verfassung 
ausschliesslich einmal und nur für die Initiativen vorgesehen. 
Jetzt kann man natürlich sagen, wie die neueren Kommentato
ren dies tun - ich verweise auf den Kommentar von Luzius 
Wildhaber-: Wenn die Initianten schon daran gehalten sind, 
die Einheit der Materie zu respektieren, dann muss das auch 
für Vorlagen des Parlamentes gelten. Es fragt sich, ob das 
stimmt Ich bin natürlich nicht Rechtsprofessor, aber ich ge
statte mir trotzdem einige Bemerkungen oder Überlegungen 
dazu: 
In einer direkten Demokratie, in einer Referendumsdemokra
tie, kommt dem Begriff der Einheit der Materie an sich keine 
allzu gewaltige Bedeutung zu. Einheit der Materie mit dem 
Zweck, eine unverfälschte Stimmabgabe zu ermöglichen da
durch, dass man nicht zu verschiedenen Materien Stellung 
nehmen muss, ist z. B. bei einer Totalrevision der Bundesver
fassung a priori nicht möglich. Die Lehre behilft sich dort mit ei
nem Trick, indem sie sagt, so eine Art Einheit der Materie sei 
trotzdem zustande gekommen, weil es darum gehe, eben eine 
Totalrevision zu machen. Das ist ebenfalls eine Überspan
nung des Begriffs der Einheit der Materie, die nicht zu akzep
tieren ist Auch bei einem Referendum gibt es keine Einheit der 
Materie. 
Es will niemand bestreiten, dass es rechtens war, das ZGB 
en bloc dem Referendum zu unterstellen. Es will aber nie
mand bestreiten, dass es im ZGB Elemente des Personen
rechts gibt, die völlig unabhängig sind von den Elementen 
des Sachenrechtes. Man kann sich die Regelung des Not
wegrechtes durchaus anders vorstellen, als im Sachenrecht 
geregelt, und deshalb nein stimmen, während man gleichzei
tig die Regelung des Namenrechtes akzeptiert und daher die
sem ZGB-Teil zustimmt Es ist ganz eindeutig, dass die 
Grundidee der Einheit der Materie im Referendum nicht 
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spielt Sie spielt auch in der Totalrevision der Bundesverfas
sung nicht Da fragt man sich: Was soll denn das? Und dann 
kommt man zum Schluss, dass die Plazierung der Einheit der 
Materie in Artikel 121 der Bundesverfassung ihren guten Sinn 
hat Es geht nicht so sehr - das hat man in den letzten Jahren 
meines Erachtens etwas übertrieben - um die unverfälschte 
Stimmabgabe, sondern es geht um die Verhinderung von 
Lockvogelpolitik. Man will und wollte verhindern, dass durch 
missbräuchliches zusammenfügen verschiedener Aspekte 
eine Unterschriftensammlung zur «Lockvogelveranstaltung» 
verkommt Wenn es anders wäre, müssten wir für einzelne Arti
kel Referenden veranstalten, dann kämen wir überhaupt nir
gends mehr hin und könnten keine Totalrevision einer Kan
tons- oder einer Bundesverfassung mehr machen, das wollen 
Sie bitte beachten. Ich meine, Analogieschlüsse sind in die
sem Zusammenhang ausserordentlich gefährlich, ich bitte Sie 
aber auch, augenblicklich wieder in Betracht zu ziehen, dass 
ich nicht Fachmann bin, sondern nur ein einfach denkender 
Mensch. 
Herr Plattner sagt zudem, auch wenn sich die Behörden aus 
diesen Gründen nicht daran halten müssen, solle sich das Par
lament entgegenhalten lassen, dass es eine andere Praxis ge
habt hat Da, Herr Plattner, habe ich gar keine grossen Unter
suchungen gemacht; ich gebe Ihnen recht, dass wir large wa
ren. Das besagt aber noch nichts. Die Frage, die jetzt kommt, 
ist für mich die entscheidende: Verhalten wir uns wider Treu 
und Glauben, wenn wir jetzt die Praxis ändern? Ich will Ihnen 
gerne zugestehen, dass das für mich eine Frage war, an wel
cher ich lange «genagt» habe, denn wir wollen offen zugeste
hen, dass das Parlament in den vergangenen 90 Jahren nicht 
der Ausbund an Konsequenz war. In den zwanziger Jahren 
hat das Parlament eine Initiative aufgeteilt und die einzelnen 
Teile Volk und Ständen vorgelegt. Wer damals glaubte, damit 
sei eine neue Praxis begründet worden, sah sich getäuscht: 
Das Parlament ist auf die liberalere, largere Haltung zurückge
kommen und hat erst Anfang der fünfziger Jahre bei der Che
vallier-lnitiative wieder den Hebel angesetzt, allerdings mit ei
ner einseitigen Begründung. Es ging dort bei der Begründung 
um die Unmöglichkeit des Vollzuges, aber man hätte genau
sogut die Einheit der Materie bemühen können. Dann hat man 
ebenfalls nicht den Mut gehabt, diese neue Politik durchzuzie
hen, ist wieder large geworden, hat Mitte der siebziger Jahre 
wieder einen Anlauf genommen - das betraf eine Initiative der 
PdA - und diese neue Praxis wieder nicht durchgehalten. Mit 
anderen Worten: Vertretbar ist eine Praxisänderung nach der 
Lehre eigentlich nur dann, wenn sie erstens angekündigt wird 
und zweitens auch wirklich durchgehalten wird, oder wenn 
man meint, dass sie durchgehalten werden solle. 
Wir müssen schon ganz klar sehen: Wenn wir diese Praxisän
derung durchführen, haben wir uns selbst in die Pflicht zu neh
men und das dann auch wirklich in aller Zukunft so zu tun, wie 
es gestern Herr Coutau gesagt hat - völlig unabhängig vom 
Absender der entsprechenden Initiative und völlig unabhän
gig auch vom Inhalt der Initiative. 
Müssen wir das vorher aber anmelden? Es gibt im Verwal
tungsverfahrensrecht die Meinung, dass Praxisänderungen 
zunächst angemeldet werden müssen. Das Bundesgericht 
hat eine ähnliche Auffassung. Ich bin nicht abgeneigt, das 
auch hier gelten zu lassen, nur frage ich Sie, Herr Plattner: Wie 
soll das geschehen? 
Sie haben gestern den Vorschlag gemacht, man solle das nor
mativ regeln. Ich weiss nicht, ob es richtig ist, einen normati
ven Akt auf Verfassungs- oder Gesetzesstufe zu erlassen, 
nachdem Normen bestehen - es besteht die Norm von Arti
kel 121 Absatz 3 der Bundesverfassung, es besteht die Norm 
von Artikel 24ff. des Geschäftsverkehrsgesetzes, es besteht 
die Norm von Artikel 75 Absätze 1, 2 und 3 des Bundesgeset
zes über die politischen Rechte -, die das beschlagen. Was 
wollen Sie noch mehr? Nachdem Normen da sind, die nicht 
angewendet wurden, sind neue Normen meines Erachtens 
sinnlos, wir müssen vielmehr die bestehenden Normen an
wenden. Daher ist der Weg eines normativen Aktes meines 
Erachtens nicht zu gehen. 
Es bleibt die Frage nach Treu und Glauben im Raum. Wir kön
nen meines Erachtens nicht anders, als diesen Schritt zu tun, 
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wenn wir gewillt sind, ihn auch in Zukunft zu tun. Ich bin über
zeugt, dass man uns seitens der Initianten auch nicht den Ver
stoss gegen Treu und Glauben vorwerfen kann, denn so un
vorbereitet ist die Geschichte nicht 
Wir haben bei verschiedenen Initiativen der letzten fünf, sechs 
Jahre immer wieder Bedenken hinsichtlich der Gültigkeits
frage angemeldet Nachdem wir keine andere Möglichkeit ha
ben, als einmal zu entscheiden und damit eine Praxisände
rung einzuführen - es steht uns kein anderes Instrument zur 
Verfügung, um eine Praxisänderung anzuzeigen-, bin ich der 
Auffassung, dass wir es tun müssen; dies unter der Vorausset
zung, dass wir ehrlich gewillt sind, das in der Praxis auch wei
terzuführen. Für meinen Teil bin ich - bis zum 30. April 1995, 
an dem meine Amtsdauer aufhört; darüber hinaus kann ich 
mich nicht binden, weil ich mein Wahlvolk nicht binden kann-, 
gewillt, diese Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen und emp
fehle Ihnen aus diesen Gründen, diese Initiative für ungültig zu 
erklären. 
In politischer Hinsicht möchte ich noch eine Bemerkung beifü
gen: Es ist zwar meines Erachtens für die ganze Diskussion 
über Gültigkeit oder Ungültigkeit von wenig Bedeutung, aber 
ich möchte den politischen Vorwurf, den uns Herr Plattner ge
macht hat, zurückweisen. Wenn wir diese Ungültigerklärung 
aussprechen, heisst das nicht, dass wir nicht willens wären, 
bestehende Probleme auf rationale Art zu diskutieren und zu 
lösen. Sie dürfen eines nicht vergessen: Im Bereiche der Ar
mee gab es in den vergangenen fünf Jahren drei grosse Initia
tiven, über die wir miteinander gesprochen haben, wegen de
nen wir miteinander politische Kämpfe ausgefochten haben 
und die wir auch miteinander in den Abstimmungskampf ge
führt haben. Wir sind dieser Diskussion nicht ausgewichen. 
Wir dürfen auch materiell sagen, dass die Schweiz-entgegen 
dem, was von Ihrer Seite teilweise gesagt wird - die Zeichen 
der Zeit durchaus erkannt hat. Wir sind nicht so naiv zu glau
ben, es habe sich seit 1989 nichts geändert. Wir sind daran, 
die Armee in einer nie gekannten Art und Weise umzustellen. 
Die «Armee 95» verändert die alte Armee mehr, als dies die 
«Armee 64» tat Der Vorwurf, wir hätten die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt, wir bauten ungelöste Problemfelder auf und 
seien nicht willig, diese rational zu bereinigen, trifft nicht zu. Ich 
bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. 
Ich beantrage Ihnen mit der Mehrheit der Sicherheitspoliti
schen Kommission, diese Initiative für ungültig zu erklären. 

Schoch Otto (R, AR): Ich möchte mich hier nur zur Frage der 
Gültigkeit oder Ungültigkeit der «Halbierungs-Initiative» äus
sern. Sie haben aber Anspruch darauf, meine materielle Stel
lungnahme zu dieser Initiative zu kennen, bevor ich mich zur 
Frage der Gültigkeit äussere. Ich möchte deshalb kurz eine 
politische Wertung der Initiative vornehmen und möchte in die
sem Sinne sagen, dass ich das lnitiativbegehren entschieden 
ablehne. Ich werde mich, falls die Initiative zur Abstimmung 
kommt, überzeugt dagegen einsetzen. Ich möchte den Initian
ten auch sagen, dass es nach meinem Verständnis nicht an
geht, das sorgfältig ausgelotete politische Gleichgewicht in 
unserem lande mit derartigen Hauruck-Initiativen in Frage zu 
stellen. 
Soviel zur politischen Wertung. Was jetzt kommt, ist aus
schliesslich eine rechtliche Beurteilung der Frage, ob die In
itiative gültig erklärt werden kann oder nicht Bevor ich aber zu 
dieser Beurteilung übergehen kann, möchte ich zwei Vorbe
merkungen formeller Natur machen. 
Erste Vorbemerkung: Hier treffe ich mich praktisch auf der 
ganzen Linie mit Herrn Loretan; sie betrifft die Gestaltung der 
Botschaft des Bundesrates im Bereich der Frage der Gültigkeit 
oder Ungültigkeit der Initiative. Jedermann weiss, dass Herr 
Bundespräsident Villiger im Bundesrat die Ungültigerklärung 
der Initiative beantragt hatte und dass er mit diesem Antrag un
terlegen ist Auch der Chef EMD macht aus dieser Situation 
keinen Hehl. Es versteht sich, dass das EMD und dass Herr 
Bundespräsident Villiger den Antrag auf Ungültigerklärung 
der Initiative im Hinblick auf die Behandlung im Bundesrat na
türlich bereits mit einem entsprechend formulierten Antrag be
gleitet hatte. Ich empfinde es als ausgesprochen störend, 
dass dieser im EMD vorfabrizierte Antrag dann einfach mehr 

oder weniger unverändert in die Botschaft übernommen wor
den ist, obwohl der Bundesrat diametral in die andere Rich
tung entschieden hatte. Ich teile hier das Gefühl von Unbefrie
digtsein, das bereits Herr Loretan zum Ausdruck gebracht hat. 
Effektiv kommt man sich als Parlamentarier genau wie jener 
Rechtsuchende vor, der ein Urteil erhielt, das der Gerichts
schreibervorfabriziert hatte. Weil dann das Gericht anders ent
schied, der Gerichtsschreiber aber zu bequem war, ein neues 
Urteil zu formulieren, schrieb er am Schluss kurzerhand: 
«Trotz all diesen an sich überzeugenden Überlegungen hat 
das Gericht in die gegenteilige Richtung entschieden.» Genau 
so liest sich die bundesrätliche Botschaft, und das ist übrigens 
auch den Medien aufgefallen. Ich zitiere aus einem sehr guten, 
sehr ausgewogenen Artikel von Claudia Schech aus der 
«NZZ» vom 27. Februar dieses Jahres: «Doch gelangt diese»
die Botschaft - «dann ziemlich abrupt und überraschend zur 
gegenteiligen Auffassung und plädiert für Gültigkeit.» Solches 
dürfte nicht passieren. 
Zweite Vorbemerkung: Sie betrifft die Federführung für dieses 
Geschäft im Parlament, die Vertretung des Bundesrates bei 
der Beratung jetzt im Ständerat, später im Nationalrat. Bei der 
Frage, ob eine Initiative gültig oder ungültig zu erklären sei, übt 
das Parlament die Rolle eines Verfassungsgerichtes aus, das 
ist völlig unbestritten. Was wir jetzt zu tun im Begriffe sind, das 
ist Verfassungsrechtsprechung. Zur Diskussion stehen also 
reine Rechtsfragen und keine politischen Fragen; es dürfen in 
die Beurteilung solcher Rechtsfragen keine politischen Über
legungen hineinspielen. Bei dieser Sachlage ist es mir unver
ständlich, dass der Bundesrat, soweit es um die Frage der Gül
tigkeit der Initiative geht, den Chef EMD, Herrn Bundespräsi
dent Villiger, damit beauftragt hat, das Geschäft im Parlament 
zu vertreten, und nicht den Chef EJPD, Herrn Bundesrat Kol
ler. Man hätte sich überlegen können, ob es richtig gewesen 
wäre, eine Doppelvertretung des Bundesrates bei uns zu ha
ben oder aber eine stafettenartige Ablösung: für die Frage der 
Gültigkeit den Chef EJPD und für die materielle Frage den 
Chef EMD. Aber die ganze Materie dem Chef EMD zu übertra
gen, ist nach meiner Beurteilung auch für den betroffenen Vor
steher des Eidgenössischen Militärdepartementes eine Zu
mutung, die ich für falsch und für unvertretbar halte. Wir hätten 
Anspruch darauf gehabt, uns die Sache durch einen Vertreter 
des Bundesrates vortragen zu lassen, der aus dem entspre
chenden Departement kommt und der im Bundesrat auch zur 
Mehrheit gehörte, die im Bundesrat die Gültigerklärung der In
itiative durchgesetzt hat 
Damit kann ich jetzt zur Hauptsache übergehen, zur Frage, ob 
die Initiative gültig erklärt werden soll oder nicht. Ich habe in 
der Sicherheitspolitischen Kommission erfahren, dass es alles 
andere als einfach ist, meine Position zu erläutern und mich 
verständlich zu machen, Psychologen würden sagen, «mich 
hinüberzubringen». Ich gehe deshalb so vor, dass ich Ihnen 
zunächst eine Kurzfassung meiner Überlegungen, meiner Ar
gumentationskette, vortrage, und dass ich erst anschliessend 
näher auf die wesentlichen Einzelheiten eingehe. Meine Kurz
fassung ist sozusagen ein Inhaltsverzeichnis, das sich in zwei 
Positionen gliedern lässt: 
Position 1: Ich möchte zunächst versuchen, Ihnen darzule
gen, dass nach meinem Verständnis das Gebot der Einheit der 
Materie gar nicht verletzt ist. 
Position 2: Das ist eine Eventualposition, eine Position für den 
Fall, dass Sie als Verfassungsrichter zur Auffassung gelangen 
sollten, die Rechtslage präsentiere sich doch so, dass, anders 
als nach meiner Grundsatzüberlegung, davon ausgegangen 
werden müsse, das Gebot der Einheit der Materie sei in der Tat 
verletzt. Im Rahmen dieser Position 2, für diesen Eventualfall, 
werde ich drei Überlegungen zu begründen versuchen. Ich 
werde Ihnen zunächst dartun, dass die Praxis bisher sehr weit
herzig war und Initiativen wie die vorliegende «Halbierungs
Initiative» klar zugelassen hätte. Ich werde in einem zweiten 
Punkt dieser Eventualposition darlegen, dass die Ungültiger
klärung damit, also angesichts der geltenden Praxis, einer Pra
xisänderung gleichkommt Ich werde in einem dritten Punkt 
des Eventualstandpunktes dartun, dass die Praxisänderung in 
einem Bereich, in dem das Parlament als Verfassungsgericht 
tätig ist, angekündigt werden müsste, dass unangekündigte 
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Änderungen der Praxis gegen das Prinzip des Vertrauens
schutzes verstossen, gegen den Grundsatz von Treu und 
Glauben. Diesbezüglich, Herr Schmid Carlo, liegen unsere 
Positionen ganz nahe beieinander. Eigentlich braucht es nur 
noch ein ganz kleines «Stüpfchen», und Sie sind auf meinem 
Standpunkt. Sie werden am Schluss meines Votums noch ein
mal über die Bücher gehen müssen. 
Damit zu Position 1, zu meinem Hauptstandpunkt, dem ich 
aber im Rahmen der Gegebenheiten und angesichts dessen, 
was ich in diesem Rat gestern schon gehört habe, nur relativ 
wenig Zeitwidmen will. Aber immerhin, mein Hauptstandpunkt 
geht dahin, dass nach meinem Verständnis diese Initiative nicht 
gegen das Gebot der Einheit der Materie verstösst Natürlich 
kann man in der Frage der Einheit der Materie geteilter Meinung 
sein. Massgeblich sind vom genormten Recht her-da teile ich 
dieAuffassungvon Herrn Schmid absolut-Artikel 121 Absatz 3 
der Bundesverfassung und Artikel 75 Absatz 2 des Bundesge
setzes über die politischen Rechte, der wie folgt lautet: «Die Ein
heit der Materie ist gewahrt, wenn zwischen den einzelnen Tei
len einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht» 
Anlass zu dieser Norm - das ist bereits gesagt worden, und 
das liest sich übrigens auch auf Seite 8 der Botschaft 
(Ziff. 133.5) -gab das Interesse des Bürgers an der Sicherung 
einer unverfälschten Ausübung des Stimmrechts. Wenn aber 
dieses Interesse wirklich das massgebliche Kriterium sein soll, 
dann muss bei dieser Initiative nach meinem Verständnis der 
Verstoss gegen das Gebot der Einheit der Materie klar verneint 
werden. Denn unsere mündigen Stimmbürgerinnen und -bür
ger werden zweifellos in der Lage sein, zu beurteilen, ob sie 
dieser Initiative unter Berücksichtigung aller Aspekte zustim
men können oder nicht Sie werden ihr nur dann zustimmen, 
wenn sie zum einen der Auffassung sind, es sei richtig, die Ko
sten für die Landesverteidigung zu halbieren, und zum ande
ren mit den in der Initiative enthaltenen Verwendungszwecken 
auch einverstanden sind. Ich meine, es sei unvertretbar, da
von auszugehen, unsere Bürger wären intellektuell überfor
dert, wenn sie diese Doppelfrage in einem Zug zu beantworten 
hätten. Das darf doch nicht wahr sein! 
In diesem Sinn muss es doch zweifellos zulässig sein - das ist 
auch das, was Herr Schmid, was gestern Herr Plattner gesagt 
hat-, die Verbindung von einem Aufgaben- und Ausgabenab
bau in einem bestimmten Sachgebiet mit der Umlagerung der 
eingesparten Mittel in ein anderes Sachgebiet zu verknüpfen. 
Diese Verknüpfung bringt zwei Aspekte in die Abstimmung 
hinein, und zwei Aspekte kann man unseren Stimmbürgerin
nen und -bürgern zweifellos zumuten. 
Aus dieser Überlegung heraus gelange ich zur Auffassung, ein 
Verstoss gegen das Gebot der Einheit der Materie liege effek
tiv gar nicht vor. Das war meine Überlegung zur erwähnten Po
sition 1, zu meinem Hauptstandpunkt. 
Die Überlegung zu Position 2, nämlich zum Eventualfall: Da 
möchte ich in einem ersten Punkt die Frage prüfen, ob die bis
herige Praxis die Gültigerklärung der Initiative zugelassen 
hätte. 
Naturgemäss muss für die Beantwortung dieser Frage zu
nächst die bisherige Praxis abgesteckt werden. Es ist wesent
lich, dass wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir von der 
bisherigen Praxis sprechen. Da geht es nämlich nicht nur um 
die Praxis zu Initiativen, sondern das Gebot der Einheit der Ma
terie gilt vielmehr auch dann, wenn der Anstoss zu einer Par
tialrevision der Verfassung vom Bundesrat oder aus dem Par
lament kommt. Herr Schmid stellt das in Frage. Dabei ist er ab
solut gradlinig und mit sich selbst konsequent Er basiert auf 
einer rein positivistischen Grundhaltung. Ich teile diese Grund
haltung nicht, aber selbst wenn man im Sinne von Herrn 
Schmid positivistisch überlegt, muss dem entgegengehalten 
werden, dass die Praxis so oder so während über hundert Jah
ren nie so positivistisch gehandhabt wurde, wie Herr Schmid 
dies darstellt Auch wenn die Auffassung von Herrn Schmid 
richtig sein sollte, steht dem die klare, jahrzentelange Praxis 
entgegen, und damit ist praktisch das positivistische Argu
ment von Herrn Schmid bereits klar aus den Angeln gehoben. 
Die Praxis geht davon aus, dass das Gebot der Einheit der Ma
terie- auch wenn der Anstoss zu einer Verfassungsteilrevision 
von seiten der Behörden kommt - eingehalten werden muss. 

Herr Rhinow hat das heute beim Frühstück zwar in Frage ge
stellt und gesagt, in der Wissenschaft sei man sich da nicht ei
nig. Ich bitte aber Herrn Rhinow, im Kommentar seines Kolle
gen Wildhaber, Randziffer 26 zu den Artikeln 121 und 122 BV, 
nachzulesen. Sie werden dort sehen, dass Herr Wildhaber 
zwar eine ganz marginale Einschränkung macht, dann aber 
doch auf die meisten massgeblichen Staatsrechtslehrer ver
weist und erklärt, die Lehre sei sich mehr oder weniger einig. 
Er verweist z. B. auf Burckhardt, auf Fleiner, auf Giacometti, 
auf Haefelin-Haller, auf Hangartner, auf Hans Huber und auch 
auf die Dissertation von Bundesrichter Karl Spühler, eines 
Mannes, dem man wirklich alles andere als linksgerichtete 
Tendenzen nachsagen kann. Was wollen Sie noch mehr? Die 
Praxis ist offensichtlich klar dahingehend ausgerichtet, dass 
der Grundsatz der Einheit der Materie eben auch bei behördli
cherseits initiierten Partialrevisionen gelten muss. 
Jetzt geht es aber noch weiter: Der Grundsatz des Gebots der 
Einheit der Materie - das ist wieder nachzulesen bei Wildha
ber, Randziffer 93 zu den Artikeln 121 und 122 BV- muss auch 
für Revisionen von Kantonsverfassungen berücksichtigt wer
den. Auch in diesem Rahmen hat sich eine breite Praxis ent
wickelt Und das ist dann nicht eine Praxis des Parlamentes 
oder des Bundesrates, sondern eine des Bundesgerichtes, 
das sich im Bereich der Revision von Kantonsverfassungen 
als Verfassungsgerichtshof betätigt; da kann man also auf 
eine wirklich richterliche Praxis abstellen. 
Wenn ich jetzt diese drei Teilbereiche berücksichtige, also die 
Berücksichtigung des Gebots der Einheit der Materie bei 
durch Initiative initiierten Verfassungsänderungen, bei be
hördlicherseits initiierten Verfassungsänderungen und bei der 
Änderung von Kantonsverfassungen, ergibt sich ganz klar, 
dass in allen drei Bereichen der Grundsatz der Einheit der Ma
terie bis jetzt äusserst grosszügig interpretiert worden ist Mit 
Bezug auf Initiativen, die auf Bundesebene eingereicht wur
den - ich möchte jetzt hier nur von den Volksinitiativen auf 
Bundesebene sprechen, ich kann bei der Beurteilung der 
Rechtsfrage nicht bis in die letzten Einzelheiten gehen, weil die 
Zeit auch für mich limitiert ist-, sind von 1891, seit der Gültig
keit von Artikel 121 der Bundesverfassung, bis 1986 genau 
169 Volksinitiativen eingereicht worden. 
Von diesen 169 Initiativen ist eine einzige wegen Verletzung 
der Einheit der Materie für ungültig erklärt worden, nämlich die 
PdA-lnitiative gegen die Teuerung und die Inflation von 1977. 
In der Literatur wurde aber diese Ungültigerklärung heftig kriti
siert, weil es sich um eine Praxisänderung handle. Darauf 
weist sogar der vom Kommissionspräsidenten sehr häufig 
und sehr intensiv zitierte Gutachter Richli auf Seite 8 seines 
Gutachtens hin. 
Ungültig erklärt worden ist auch die Chevallier-lnitiative, aber 
nicht wegen eines Verstosses gegen das Gebot der Einheit 
der Materie, sondern wegen der Unmöglichkeit der Durchfüh
rung. Der Bundesrat hatte die Frage der Einheit der Materie 
positiv beantwortet, indem er sagte, die Chevallier-lnitiative -
die praktisch das gleiche wollte wie heute die «Halbierungs
Initiative» -, berücksichtige dieses Gebot, sie trage diesem 
Gebot Rechnung. Das Parlament prüfte damals die Frage der 
Verletzung des Gebotes nicht, die Frage kam nur in einzelnen 
Voten am Rand zum Ausdruck. 
Die dritte Initiative, bei der sich die Frage konkret stellte, war 
die Ausländer-Initiative von 1920. Dabei ging es um die Einbür
gerung von Ausländern auf der einen Seite und um die Weg
weisung von unerwünschten Ausländern auf der anderen 
Seite. Diese Initiative wurde nicht etwa für ungültig erklärt, son
dern in zwei separate Vorlagen aufgeteilt, und beide wurden 
zur Abstimmung gebracht. Alle anderen 166 Initiativen - und 
auch die Initiativen seit 1986 - sind gültig erklärt worden. Alle 
diese Initiativen haben nach Auffassung des Parlamentes das 
Gebot der Einheit der Materie eingehalten. 
Unter diesen gültig erklärten Initiativen befinden sich auch sol
che, die das Gebot der Einheit der Materie effektiv klar verletz
ten. Diese Initiativen wurden gestern schon von Herrn Plattner 
zitiert, zum Teil heute auch durch Herrn Schmid Carlo. Ich 
möchte Sie nur daran erinnern, dass z. B. 1899 die soge
nannte Bundesrats-Initiative gültig erklärt wurde, obwohl sie 
drei ganz verschiedene Zielsetzungen beinhaltete, nämlich: 
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1. das Begehren nach Volkswahl des Bundesrates; 
2. das Begehren um Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des 
Bundesrates von sieben auf neun; 
3. das Begehren um Berücksichtigung der romanischen 
Sprachgebiete bei der personellen Zusammensetzung des 
Bundesrates. Weitere Beispiele finden Sie auf den Seiten 9 
und 1 O des Gutachtens Richli. 
Klar ist also, dass die Praxis bei der Beurteilung von Initiativen 
bisher äusserst grosszügig, äusserst weitherzig war. Das wird 
auch nicht bestritten. Das ist auch von vielen Votanten bereits 
gestern zum Ausdruck gebracht worden. Ich möchte einfach 
noch aus dem Kommentar Wildhaber, Randziffer 96 zu den Ar
tikeln 121 und 122 BV, einen Satz zitieren: «Es ist anerkannt, 
dass die Praxis den Grundsatz der Einheit der Materie large 
und grosszügig handhabt, aus der Befürchtung heraus, es 
könnte der Inhalt des Initiativrechts durch die Form übermäs
sig eingeschränkt werden.» 
Natürlich ist jetzt bei der Beurteilung der Praxis auch das zu 
berücksichtigen, was bei behördlich initiierten Verfassungsre
visionen gemacht worden ist. Auch das prägt die Praxis. Da 
kann ich mich - meine ich - auf das stützen, was Herr Plattner 
gestern gesagt hat, vor allem auf die Geschichte mit dem 
Spielbankenverbot, das wir selbst beschlossen und vertreten 
haben. Da hat man den Grundsatz der Einheit der Materie 
überhaupt mit Füssen getreten, obwohl er zu beachten gewe
sen wäre. Ich rufe Ihnen auch in Erinnerung, was das Bundes
gericht in diesem Bereich entschieden hat. Ich kann hier nicht 
alle Einzelheiten zitieren. Aber es gäbe wunderschöne Bei
spiele aus kantonalen Initiativen, wo diese Frage überaus 
grosszügig beurteilt worden ist. 
Das alles führt mich zum klaren Schluss: Die bisherige Praxis 
liesse, ja lässt die «Halbierungs-Initiative» unzweideutig zu. 
Aus diesem Schluss ergibt sich der zweite Punkt meiner Even
tualbeurteilung, der lautet: Eine Ungültigerklärung der «Hal
bierungs-Initiative» wäre eindeutig eine Praxisänderung. Ich 
meine, das habe ich eigentlich bereits mit dem bisher Gesag
ten zum Ausdruck gebracht. 
Etwas «sticht» mich aber in diesem Zusammenhang noch. Ich 
habe die Begründung, die Sie jetzt gehört haben, natürlich 
schon in der Sicherheitspolitischen Kommission vorgetragen, 
und dann sind plötzlich die Mitglieder der Kommission, die 
eine andere Auffassung vertreten, aufgesprungen und haben 
gesagt: Aber von einer Praxisänderung kann doch sowieso 
nicht die Rede sein! Mittlerweile habe ich das Protokoll durch
geblättert, und ich möchte jetzt einfach einzelne Äusserungen, 
die vor meinem Votum gefallen sind und die in der Staatspoliti
schen Kommission gemacht wurden, bevor meine Argumen
tationskette bekannt war, zitieren, diskretionshalber ohne die 
Namen der Sprecher zu nennen. Da heisst es beispielsweise 
im Protokoll der Sicherheitspolitischen Kommission: «Man 
kann sich fragen, ob es psychologisch geschickt ist, gerade 
bei einer Initiative im EMD-Bereich die Praxis zu ändern und 
den Riegel zu schieben.» Oder auch: «Jetzt, da wir eine hoch
gradig nicht rechtskonforme Initiative zum Anlass der Praxis
änderung nehmen, wirft man uns vor, diese Initiative dazu zu 
benützen.» Ähnliches liest sich im Protokoll der Staatspoliti
schen Kommission. 
Damit will ich einfach sagen: Leute, die derartige Äusserungen 
machen, überlegen und argumentieren politisch und nicht 
mehr rechtlich. Es geht aber hier um eine reine Rechtsfrage 
und um nichts anderes. Die Frage, ob eine Praxisänderung 
vorliegt, lässt sich also ganz klar beantworten: Es liegt eine 
Praxisänderung vor. 
Ich glaube, ich darf in diesem Zusammenhang doch auch 
Herrn Bundespräsident Villiger persönlich zitieren. Er hat in 
der Sicherheitspolitischen Kommission gesagt, und er wird 
zweifellos dazu stehen: «Wenn die Praxis jetzt geändert wird, 
dann ist das eine Änderung der Regeln während des Spiels.» 
Daher kommt auch der Hinweis von Herrn Plattner auf die Än
derung der Regeln während des Spiels. 
Zum dritten Punkt meiner Eventualbeurteilung: Darf eine Pra
xisänderung vorgenommen werden? In formeller Hinsicht 
ganz klar: ja Wir sind dazu legitimiert, eine Praxisänderung zu 
beschliessen. Aber - und das Aber ist jetzt entscheidend -
eine Praxisänderung in diesem Bereich darf nur dann vorge-

nommen werden, wenn sie materiell vorangekündigt ist. Wir 
sind also nicht frei, wir können nicht von einem Tag auf den an
deren oder von einer Stunde auf die nächste eine Praxisände
rung beschliessen, sondern wir, die wir hier als Verfassungs
richter amtieren, müssen eine Änderung der Praxis anzeigen, 
vorankündigen. Das gilt im Bereich der zivilrechtlichen Recht
sprechung, also z. B. bei Interpretationen des ZGB oder ähnli
cher Gesetze, nicht. Das gilt aber - und das ist eine Stufen
folge - bereits auf der Ebene der Verwaltungsrechtsprechung. 
Da möchte ich noch einmal Herrn Rhinow zitieren. 
Ich habe mich bereits einmal mit Herrn Rhinow auseinander
gesetzt. Herr Rhinow schreibt im Ergänzungsband zu seiner 
Verwaltungsrechtsprechung auf Seite 248 zum Bereich der 
Verwaltungsrechtsprechung: «Praxisverschärfungen, die Fra
gen der Zulässigkeit eines Rechtsmittels berühren oder die 
Verwirkung eines Rechtes zur Folge haben, dürfen nicht ohne 
vorherige Ankündigung vorgenommen werden.» Wenn schon 
im Bereich der Verwaltungsrechtsprechung Praxisänderun
gen angekündigt werden müssen, um wieviel mehr müssen 
dann derartige Praxisänderungen im Bereich der Verfas
sungsrechtsprechung vorangekündigt werden! Ich meine, 
das sei eine Sache, die sich praktisch von selbst versteht, 
wenn wir jetzt gehört und gesehen haben, wie sich die Situa
tion präsentiert. Wer Praxisänderungen im Bereich der Verfas
sungsrechtsprechung vornimmt, ohne diese Praxisänderun
gen anzukündigen, verstösst gegen den Grundsatz von Treu 
und Glauben und verstösst gegen das «Verbot widerspruchs
vollen Verhaltens». Das «Verbot widerspruchsvollen Verhal
tens» ist wiederum ein Zitat aus dem gleichen Ergänzungs
band zur Verwaltungsrechtsprechung von Herrn Rhinow. Ich 
meine, das dürfen wir uns nicht leisten. Wo es um Verfas
sungsgerichtsbarkeit geht, müssen wir Praxisänderungen an
kündigen, damit die Betroffenen wissen, was sie sich einhan
deln und worauf sie sich einlassen. 
Als Parlament sind wir in einer völlig anderen Situation als z. B. 
das Bundesgericht, wenn es Zivilrecht anwendet. Das Bun
desgericht oder jedes andere Gericht wendet Recht an, ohne 
dass es zu Rechtserlassen etwas zu sagen hätte. Wir wenden 
aber Recht an und sind zugleich die Behörde, die Recht setzt. 
Wir hätten also die Möglichkeit, in diesem Bereich normativ -
da treffe ich mich wieder mit Herrn Plattner - etwas zu unter
nehmen. Wir üben eine Doppelfunktion aus, die Funktion ei
nes Verfassungsrichters und die Funktion des Gesetzgebers. 
Da müssten wir tätig werden. 
Da will ich jetzt auch konkreter werden, denn Sie werden mir ja 
die Frage stellen, wie diese Vorankündigung denn erfolgen 
solle. Nichts einfacher als das! Wir müssen nicht die Verfas
sung ändern, wir haben ja das Bundesgesetz über die politi
schen Rechte. In Artikel 69 dieses Bundesgesetzes ist die Vor
prüfung von Initiativen vorgesehen, aber die Vorprüfung be
schränkt sich auf den Titel einer Initiative und auf die Frage, ob 
die Initiative der gesetzlichen Form entspreche. Artikel 69 Ab
satz 1: «Die Bundeskanzlei stellt vor Beginn der Unterschrif
tensammlung durch Verfügung fest, ob die Unterschriften liste 
den gesetzlichen Formen entspricht.» Artikel 69 Absatz 2: «Ist 
der Titel einer Initiative offensichtlich irreführend, enthält er 
kommerzielle oder persönliche Werbung oder gibt er zu Ver
wechslungen Anlass, so wird er durch die Bundeskanzlei ge
ändert.» 
Weiter muss noch die sprachliche Übereinstimmung mit der 
Übersetzung durch· die Bundeskanzlei geprüft werden, und 
damit hat es sein Bewenden. Wie einfach wird es sein, wenn 
man in Zukunft dem Grundsatz der Einheit der Materie nach
leben will, diesem Artikel 69 einfach einen weiteren Absatz 
beizufügen, und dann haben wir die Geschichte bereits erle
digt, dann ist das Fass geflickt, die Sache bereinigt und dann 
sind wir dort, wo wir sein wollen, dann haben wir die Voran
kündigung. 
Ein glücklicher Zufall will es, dass das Bundesgesetz über die 
politischen Rechte gerade in Revision begriffen ist Ich kann 
Ihnen jetzt und heute ankündigen, dass ich in unserem Rat zu 
Artikel 69 oder allenfalls zu Artikel 75, der sich mit der Frage 
der Prüfung einer Initiative durch das Parlament befasst, An
träge im Hinblick auf die Beratung dieser Revision einreichen 
werde. Wir haben die Materie in der nächsten oder spätestens 
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übernächsten Session bereits auf den Tischen unseres Rates. 
Aus dieser Sicht heraus werden sich uns also keinerlei Pro
bleme stellen, und damit ist dann auch die Frage der Voran
kündigung klar und eindeutig geregelt Solange aber eine Vor
ankündigung fehlt - damit bin ich wieder dort, wo ich mit der 
Frage der Vorankündigung angefangen habe-, muss auf der 
Grundlage der bisherigen Praxis geurteilt werden und muss 
die Frage der Gültigkeit einer Initiative auf der Basis der über 
hundert Jahre alten Praxis entschieden werden. Eine Ungül
tigerklärung der Initiative darf daher nicht in Frage kommen. 
Nachdem ich der entschiedenen Meinung bin, die Initiative 
müsse aus rein rechtlichen Gründen gültig erklärt werden, 
stellt sich für mich die Frage einer teilweisen Ungültigerklä
rung sowieso nicht 

Rhinow Rene (R, BL): Gestatten Sie mir, dass ich nach dem 
eindrücklichen Appenzeller Feuerwerk von heute morgen den 
Basler Dialog, unterbrochen durch die Nacht, weiterführe. Ich 
bin mit Herrn Schach in einem Punkt hundertprozentig einig: 
Ich argumentiere auch auf der rechtlichen Ebene. Der Grund
satz der Einheit der Materie soll gewährleisten, dass die 
Stimmberechtigten sowohl bei der Unterzeichnung einer 
Volksinitiative als auch bei der Abstimmung selbst ihren wirkli
chen Willen zum Ausdruck bringen können. Er soll auch ver
hindern, dass die Initianten durch Verknüpfung mehrerer Po
stulate die erforderliche Unterschrittenzahl leichter erreichen 
können. Schliesslich will dieser Grundsatz dafür sorgen, dass 
nicht auf dem Wege der Partialrevision Begehren gestellt wer
den, die der Totalrevision vorbehalten sind. Das ist soweit un
bestritten. 
Der Grundsatz der Einheit der Materie ist freilich nicht nur im 
formellen Verfassungsrecht des Bundes verankert- da würde 
ich die Meinung von Herrn Schmid Carlo nicht teilen -, son
dern wird seit rund 30 Jahren in unserem Land als Ausfluss 
des individuellen Stimmrechts der Bürgerinnen und Bürger 
gedeutet Die Stimmberechtigten haben einen Anspruch dar
auf, dass kein Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das 
nicht den freien Willen der Stimmbürgerinnen und Stimmbür
ger zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringt. Dieser 
Grundsatz gilt heute nach bundesgerichtlicher Praxis auch 
dort, wo er nicht formell verankert ist, namentlich auch in den 
kantonalen Rechtsordnungen. 
Wenn also im Zusammenhang mit einer möglichen Verletzung 
der Einheit der Materie davon gesprochen wird, im Zweifelsfall 
sei eine Vorlage dem Volk vorzulegen oder, noch krasser, das 
Parlament dürfe keine Angst vor der Urteilsfähigkeit des Vol
kes haben, man dürfe ein Volksrecht nicht einfach abwürgen, 
so ist das eine rechtlich falsche Betrachtungsweise. Denn mit 
der Wahrung dieses Grundsatzes schützen wir Bürgerinnen 
und Bürger in ihrem Anspruch auf eine unverfälschte Willens
kundgabe. Insofern trifft auch die Argumentation von Herrn 
Schach nicht zu, wir müssten in die Mündigkeit der Bürgerin
nen und Bürger Vertrauen haben. Natürlich haben wir dieses 
Vertrauen, aber wenn das das entscheidende Kriterium wäre, 
könnten wir den Grundsatz der Einheit der Materie «in die Wü
ste schicken», dann könnten wir darauf verzichten. Es geht 
nicht darum, Angst vor dem Volk zu haben, sondern den ein
zelnen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einen klaren 
Willensentscheid zu ermöglichen. Die Bundesversammlung 
hat von Verfassung und Gesetzes wegen zu bestimmen - da 
sind wir uns einig-, wann der Grundsatz der Einheit der Mate
rie eingehalten und wann er verletzt ist 
Nun ist dieser Grundsatz alles andere als eindeutig. Er weist 
neben einem festen Kern fliessende Ränder auf, und bei des
sen Konkretisierung kann es deshalb notgedrungenerweise 
auch unterschiedliche Meinungen und Haltungen geben, ge
rade auch dann, wenn man diese Frage als Rechtsfrage an
sieht und nicht als politische Frage. Auch in Gerichten wird zu
weilen in gutem Sinne darüber gestritten, wie ein Gesetz oder 
eine einzelne Bestimmung auszulegen und zu handhaben sei. 
Wichtig ist unter diesem Gesichtspunkt, dass wir eine kohä
rente, konsequente Praxis verfolgen, dass wir unsere eigenen 
Präjudizien ernst nehmen und vor allem, dass wir uns bei die
ser Frage nicht vom politischen Inhalt und nicht vom Urheber 
einer Initiative beeinflussen lassen. 

31-S 

Wie ist nun unter diesen Voraussetzungen die vorliegende In
itiative zu beurteilen? Es wird einmal der Vorwurf erhoben - er 
ist auch von Herrn Schach in seinem eindrücklichen Plädoyer 
erhoben worden -, wir würden im Falle einer Ungültigerklä
rung unsere Praxis ändern. Fast die ganze Argumentations
kette von Herrn Schach basiert im Grunde genommen auf die
sem Standpunkt Ich bin nicht dieser Auffassung. Eine mit 
dem heute zu beurteilenden Fall vergleichbare Fragestellung 
lag uns im Rahmen der Prüfung einer Volksinitiative noch nie 
vor. Wenn wir also die Gültigkeit verneinen, haben wir keine ei
gene Praxis bei Volksinitiativen geändert Wer heute von einer 
allfälligen Praxisänderung spricht - und das geht auch aus 
den Zitaten aus den Protokollen der Kommissionssitzungen 
hervor, die Sie genannt haben, Herr Schach -, möchte damit 
wohl zum Ausdruck bringen, dass wir seit langem den Grund
satz der Einheit der Materie recht grosszügig ausgelegt ha
ben. Das stimmt Diese Grosszügigkeit ist auch richtig. Da teile 
ich die Auffassung einiger Vorredner nicht, es ginge nun 
darum, die Grosszügigkeit wieder zurückzunehmen und end
lich einmal mit der Einheit der Materie Ernst zu machen. Ich 
vertrete nicht diese Auffassung. 
Wenn ich für Ungültigkeit plädiere, dann gerade nicht, weil mir 
die bisherige Praxis als falsch erschienen ist oder weil ich 
meine, wir hätten schon in früheren Fällen Ungültigkeit anneh
men müssen - ich bin in diesem Rat wiederholt für Gültigkeit 
einer Volksinitiative eingetreten. Hier geht es vielmehr um ein 
neues Präjudiz. Es geht nämlich darum, ob Ausgabenkürzun
gen in einem Staatsaufgabenbereich beliebig mit Mehrausga
ben in anderen Aufgabenbereichen des Bundes verknüpft 
werden dürfen. Herr Schmid Carlo hat darauf eindrücklich hin
gewiesen. Wenn wir dies akzeptieren, ist die Schleuse offen für 
beliebige Kombinationen, kreuz und quer durch den Bundes
haushalt und den ganzen Bereich der Staatsaufgaben. Natür
lich haben Landesverteidigung und soziale Sicherheit Berüh
rungspunkte. Solche Berührungspunkte finden wir aber prak
tisch im gesamten Bereich der Staatsaufgaben, die bekannt
lich immer mehr vernetzt sind, immer mehr miteinander zu
sammenhängen. Wir müssten dann auch akzeptieren, dass 
wir Landesverteidigung und Bildungspolitik, Landesverteidi
gung und Umweltschutz, Umweltschutz und Bildung usw. be
liebig in Volksinitiativen verbinden können. Die Beispiele lies
sen sich vermehren. 
Wollen wir das? Wollen wir wirklich letztlich alle Staatsaufga
ben, wollen wir letztlich alle Staatsausgaben als eine einzige 
Materie betrachten? Wo bleibt dann noch der Grundsatz der 
Einheit der Materie? Wir würden ihn doch damit durch unsere 
Praxis aufheben. Er würde allenfalls noch gelten, wenn man 
Staatsaufgaben mit der Staatsorganisation oder mit Grund
rechtsfragen verknüpfen würde; innerhalb der Staatsaufga
ben und Staatsausgaben hätten wir aber keine klaren Grenzen 
mehr. Das ist nicht die Meinung der Verfassung. 
Es wird gesagt-auch Herr Schach hat es gesagt-, wir dürften 
die Regeln nicht plötzlich während des laufenden Spiels um
stossen. Dieser Einwand ist gewichtig. Aber wir stossen keine 
Regeln um. Wir nehmen die Verfassung ernst, und wir konkre
tisieren sie in Anwendung auf diesen konkreten Fall. Wir ha
ben nie irgendwelche Zeichen gesetzt, dass diese Art der Ver
knüpfung von Ausgabenreduktionen und einem Ausbau der 
Staatsaufgaben in anderen Bereichen bei Volksinitiativen zu
lässig wäre. Die bisherige, grosszügige Praxis erstreckt sich 
nicht auf diesen Fall. Das hat der Gutachter Richli treffend dar
gestellt 
Im übrigen - auch da muss ich Herrn Schmid Carlo recht ge
ben, Herr Schach-sind wir ja gar nicht in der Lage, im Rahmen 
unserer Praxis die Regeln zu ändern, ohne dass wir im Einzelfall 
einen Entscheid fällen. Das ist im Normalfall auch bei den Ge
richten nicht anders. Ich war etwas erstaunt über Ihre Argumen
tation, denn Sie könnten die Fälle an einer Hand abzählen, in 
denen das Bundesgericht als Verfassungsgericht angekündigt 
hätte, dass es seine Praxis demnächst ändern würde. Das sind 
absolute Einzelfälle. Es gibt scharenweise Beschwerdeführer 
und Anwälte, welche erlebt haben, dass sie vordem Bundesge
richt-glücklicherweise oder unglücklicherweise-eine Praxis
änderung erfahren durften oder mussten. Das ist in allen Instan
zen unseres Rechtsstaates der Normalfall. 
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Sie hatten die Freundlichkeit, ein Zitat aus einem meiner 
Lehrbücher vorzutragen, Herr Schach. Ich danke Ihnen für 
die «Schleichwerbung» und fühle mich geehrt, möchte Sie 
aber darauf hinweisen, dass Sie nur einen Teil vorgelesen 
haben. Dieser Passus bezieht sich nämlich vor allem auf 
Fristbestimmungen bei den Gerichten und ist so nicht allge
mein gültig. 
Nun sagt Herr Schach aber auch - und auch dieser Einwand 
ist gewichtig -, die Behörden, Bundesrat und Parlament hät
ten schon mehrere Male solche Verknüpfungen von Ausga
benkürzungen und Ausgabenerhöhungen vorgenommen. 
Das ist richtig. Der Grundsatz der Einheit der Materie, da muss 
ich mich wiederum von Herrn Schmid Carlo abgrenzen, gilt 
auch für die Behörden. Die Zitate von Herrn Schach sind rich
tig. Ich fühle mich überhaupt geehrt, dass er meinen Kollegen 
Wildhaber so fleissig zitiert. Schade ist nur, dass er meinen an
deren Kollegen Richli nicht ebenso fleissig und intensiv zitiert, 
der ja in seinem Gutachten für Ungültigkeit plädiert. Aber-das 
hat Herr Schach nicht gesagt-es ist weitgehend unbestritten, 
dass der Grundsatz der Einheit der Materie an die Behörden 
nicht die gleichen Anforderungen stellt Er gilt zwar, aber nicht 
in gleichem Ausmass. Die Ausarbeitung einer Vorlage durch 
Bundesrat und Bundesversammlung, also durch die vom Volk 
gewählten oder legitimierten Organe, darf nicht der Textformu
lierung durch ein lnitiativkomitee gleichgestellt werden. Herr 
Schech, nicht nur die Lehre, auch das Bundesgericht hat dazu 
etwas zu sagen, und es sagt, der Grundsatz sei in verschiede
ner Strenge zu handhaben, « .... je nachdem, ob die Abstim
mungsfrage von den obersten Behörden .... oder von Initian
ten formuliert ist». Deshalb meine ich, dass wir die sogenann
ten Präjudizien der Entscheidungen von Parlament und Bun
desrat hier nicht als echte Präjudizien heranziehen dürfen. Es 
ist zwar richtig - ich möchte es noch einmal wiederholen -, 
dass die Praxis die Geltung des Grundsatzes über die Volksin
itiative hinaus ausgeweitet hat, aber ebenso klar ist, dass un
terschiedliche Anforderungen gestellt werden. Insofern sind 
die Vergleiche nicht korrekt 
Ich unterscheide mich noch in einem weiteren Punkt von 
Herrn Schech: Er sagte mehrfach, es sei alles klar, zweifels
frei eindeutig, überhaupt keine echte Frage. Ich muss Ihnen 
gestehen, dass ich mich mit dieser Entscheidung schwer ge
tan habe. Ich habe abgewogen und mit mir gerungen, bis ich 
im Rahmen der Kommissionsberatungen meine Haltung ein
genommen habe. Es fällt mir überhaupt nicht leicht, hier auf 
Ungültigkeit zu erkennen, und ich bedaure auch (wie es an
deren offensichtlich auch ergangen ist), dass wir diese Frage 
ausgerechnet bei einer Initiative, welche die Armee betrifft, 
beurteilen müssen. Denn gerade hier ist die Versuchung -
auf beiden Seiten - gross, die von uns zu treffende Entschei
dung politisch zu motivieren und rechtlich zu verkleiden oder 
umgekehrt, den rechtlichen Entscheid nicht anzuerkennen 
und ihn einfach als politisch abzuqualifizieren. Mit dieser Si
tuation müssen wir leben; sie macht den Entscheid sicher 
nicht einfacher. 
Ich jedenfalls nehme meine Haltung ausschliesslich aus recht
lichen Erwägungen ein. Wenn wir hier den Grundsatz der Ein
heit der Materie nicht ernst nehmen, werden wir kaum mehr 
Grenzen definieren können und den ganzen Staatsaufgaben
und den ganzen Staatsausgabenbereich als eine einzige Ma
terie auffassen müssen. 

Büttiker Rolf (R, SO): Verfolgt man die Debatte, so läuft sie auf 
die zentrale Frage hinaus: Will sich das Parlament die Verfas
sung unter dem Hinterteil wegziehen lassen? Genau auf diese 
Frage läuft der Entscheid über die Gültigkeit der Volksinitiative 
«für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik» hin
aus. 
Ich meine, das Parlament müsse bei der Beurteilung der Gül
tigkeit von Volksinitiativen Schluss machen mit Zickzackkurs
Argumenten wie «im Zweifelsfall für die Volksrechte„ oder dem 
Argument, die bisherige, large Beurteilungspraxis des Parla
mentes bedeute einen Freipass für alle neuen Volksinitiativen. 
Wir wollen doch nicht bei jeder Volksinitiative - wie wir das 
heute tun - dem Volk erklären, ob wir gerade im «Zick» oder im 
«Zack» des Kurses sind! 

Ich nenne Gründe, die für eine Ungültigerklärung der «Hal
bierungs-Initiative» sprechen. Ich berufe mich auf Herrn Kölz. 
Er steht sicher nicht im Verdacht, gegen die Volksrechte zu 
votieren. 
1. Die Ungültigerklärung einer Volksinitiative durch die Bun
desversammlung ist eine sehr schwerwiegende Angelegen
heit, darin gehe ich mit Herrn Schech einig. Es braucht dafür 
sehr stichhaltige Argumente, denn die Initiative ist ein Volks
recht. Für das Sammeln der notwendigen Unterschriften ist 
viel politische Basisarbeit nötig, die grösstenteils im Milizsy
stem geleistet wird. 
Bei der Waffenplatz-Initiative fehlte eine rechtliche Grundlage 
für eine Ungültigerklärung, weshalb der Entscheid der Bun
desversammlung, die Abstimmung vor Volk und Ständen zu
zulassen, richtig war. Anders bei der vorliegenden Initiative. 
Artikel 121 Absatz 3 BV besagt: «Wenn auf dem Wege der 
Volksanregung mehrere verschiedene Materien zur Revision 
oder zur Aufnahme in die Bundesverfassung vorgeschlagen 
werden, so hat jede derselben den Gegenstand eines beson
deren lnitiativbegehrens zu bilden.» 
2. Mit dieser Verfassungsbestimmung soll nicht etwa die 
Staatsraison geschützt werden, Herr Schech. Vielmehr geht 
es um die Interessen und Rechte der Stimmberechtigten. Ich 
teile Ihre Auffassung nicht, dass es nur um die Unterschriften
sammlung gehe. Es geht eben auch um den Stimmzettel: Die 
Leute sollen die Möglichkeit haben, ihren Willen an der Urne 
unverfälscht und unbehindert zum Ausdruck zu bringen. Dies 
können sie aber nicht, wenn mehrere verschiedene Materien 
zu einer einzigen Fragestellung zusammengefasst werden. 
Die Stimmberechtigten werden so unter Umständen genötigt, 
das Ganze abzulehnen, obwohl sie einzelnen Teilmaterien zu
stimmen würden, oder dem Ganzen zuzustimmen, obwohl sie 
gegen Teilmaterien eingestellt sind. 
3. Die Bereiche, die bei der vorliegenden Initiative geregelt 
werden sollen, sind nach allgemeinem Sprachgebrauch und 
allgemeinem Politikverständnis verschiedene Materien im 
Sinne von Artikel 121 Absatz 3 der Bundesverfassung. Die 
Verminderung der Verteidigungsausgaben einerseits und so
ziale Zwecke andererseits können nicht als gleiche Materien 
angesehen werden. Es gäbe beispielsweise Stimmberech
tigte, die das «frei werdende Geld» für andere als in der Initia
tive vorgesehene Zwecke verwenden möchten, beispiels
weise für kulturelle Zwecke, oder es gäbe Stimmberechtigte, 
die die Steuern senken möchten. Diese Stimmberechtigten 
könnten sich an der Urne nicht unverfälscht äussern. 
Herr Schech, Ihre Betrachtungsweise ist etwas stark auf die 
Sündenfälle der Vergangenheit ausgerichtet. Es ist eine stark 
auf den Rückspiegel ausgerichtete Betrachtungsweise. Sie 
dürfen nicht vergessen, dass wir heute im Vorfeld der Totalrevi
sion der Bundesverfassung sind und dass der heutige wie auch 
der Entscheid der letzten Woche ein Präjudiz für die Regelung 
sind, die Sie angesprochen haben, für die Schranken der Volks
initiative in der Bundesverfassung. Wenn wir den Blick nach 
vorne richten, muss eine andere Betrachtung Eingang finden. 
4. Wer den Befürwortern der Ungültigerklärung der vorliegen
den Volksinitiative mangelnden Respekt vor den Volksrechten 
vorwirft, wie das in Zeitungskampagnen geschehen ist, muss 
sich als Echo darauf die Vorwürfe gefallen lassen, erstens die 
Verfassung mit Füssen zu treten, zweitens die Stimmbürgerin
nen und Stimmbürger sowohl bei der Unterschriftensamm
lung als auch bei der Fragestellung an der Nase herumzufüh
ren und drittens - das ist der schwerwiegendste Vorwurf- die 
Volksinitiative unsorgfältig vorbereitet zu haben. 
Die Initianten haben die Initiative ungenügend vorbereitet. Sie 
haben es insbesondere unterlassen, sich kompetent beraten 
zu lassen. Verfassungsexperten hätten das Problem gewiss 
sofort erkannt und beispielsweise - das ist mein Lösungsan
satz - die Initiative in zwei Teile aufgespalten, eine Doppelin
itiative daraus gemacht, wie es Artikel 121 Absatz 3 suggeriert. 
Das wäre die Lösung gewesen. Dann hätten die Stimmberech
tigten ihren Willen unverfälscht zum Ausdruck bringen kön
nen. Es kann daher den Stimmberechtigten unseres Landes 
nicht zugemutet werden, über ein solch disparates Paket mit 
verschiedenen Materien in einer einzigen Abstimmungsfrage 
zu entscheiden. 
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Zum Schluss noch etwas zur Kampagne im Vorfeld dieser 
Ständeratsdebatte. Ich glaube, man muss dazu etwas sagen. 
Zu dieser Propagandakampagne, zum Inserat in der letzten 
«SonntagsZeitung» mit dem Titel «Hat der Ständerat deshalb 
Angst vor dem Volk?» muss man etwas sagen. Wenn man 
diese Kampagne etwas näher anschaut, erhärtet sich der 
Verdacht, dass die Initianten - gewisse Leute aus der SP-Füh
rung - nach mehreren empfindlichen militärpolitischen Ab
stimmungsniederlagen von Anfang an ganz bewusst eine Ent
scheidung des Parlamentes auf ungültig einkalkuliert haben. 
Damit kann sich die SP eine weitere militärpolitische Abstim
mungsniederlage an der Urne ersparen und gleichzeitig die 
Ständeratsmehrheit des Verrats an den Volksrechten bezichti
gen, wie das geschehen ist. Dieses hinterhältige Spiel mit der 
direkten Demokratie soll von der eigenen sicherheitspoliti
schen Unglaubwürdigkeit ablenken. Oder erklären Sie mir, 
was der Dollarkurs mit der F/A-18-Beschaffung oder was die 
sich widersprechend Militärexperten aus Deutschland mit der 
Ungültigkeit oder Gültigkeit dieser Initiative zu tun haben! Sie 
haben rein gar nichts mit der Gültigkeit dieser Initiative zu tun. 
Weniger zweitklassige Militärexperten aus Deutschland und 
dafür mehr erstklassige Staatsrechtler aus dem Inland hätten 
das Problem der Gültigkeit der «Halbierungs-Initiative» längst 
gelöst. 
Lassen wir uns von der unfairen Verleumdungskampagne der 
Initianten nicht vom sachlich richtigen Entscheid betreffend 
Gültigkeit abbringen, und lassen wir uns als Parlament nicht 
die Verfassung unter dem Hosenboden wegziehen! 
Darum müssen wir die «Halbierungs-Initiative» für ungültig er
klären. 

Beguin Thierry (R, NE): La lecture du message en ce qui 
concerne le respect du principe constitutionnel de l'unite de la 
matiere m'a rappele certains jugements de cour dans lesquels 
le juge redacteur fait une demonstration juridique impeccable 
qui incite logiquement le lecteur ä attendre une solution juridi
que qui s'impose ä l'esprit avec de plus en plus de force, et 
qui, brusquement, au moment de conclure, renverse le cours 
de sa pensee en invoquant un argument inattendu qui le 
conduit en deux phrases ä reduire ä neant son bei effort de re
flexion scientifique. II en va ainsi lorsque les autres membres 
du tribunal ont impose leur solution au juge rapporteur. 
C'est un peu le meme sentiment que l'on a en l'espece. Taute 
la demonstration convaincante de la violation flagrante du 
principe de l'unite de la matiere est pulverisee par l'argument 
d'une pratique extensive, comme dit pudiquement le mes
sage. Soyons clairs et disons: d'une jurisprudence laxiste du 
Conseil federal et des Chambres dans ce domaine. 
L'argument n'est pas faux, mais on lui donne un poids prepon
derant qui n'est pas justifie. Ce n'est pas parce qu'on s'est 
trampe souvent qu'on doit continuer de se tromper. Une er
reur repetee ne devient pas une verite. Une jurisprudence peut 
changer et meme, comme en l'espece, doit changer. Les parti
sans du statu quo nous disent que l'interpretation tres liberale 
qui a prevalu au fil du temps doit etre maintenue parce qu'elle 
privilegie les droits populaires, et ils resument leur pensee par 
l'adage «in dubio pro populo». 
Pour ma part, ma conception de !'Etat de droit me conduit ä 
vouloir aussi bien la securite du citoyen dans le respect de ses 
droits fondamentaux que la securite de l'Etat dans le respect 
de ses regles organiques. La legalite est indivisible et eile ne 
consacre aucun privilege «in dubio pro jure». On dira sans 
doute - et sans avoir tout ä fait tort - que les arguments juridi
ques brandis de part et d'autre ne sont que les masques der
riere lesquels se cachent les arriere-pensees politiques. 
Alors parlons politique: la principale vertu en politique c'est le 
courage, c'est-ä-dire d'oser deplaire, c'est-ä-dire d'oser s'op
poser aux modes, et cela au nom des principes qui doivent de
meurer les reperes de ceux qui pretendent conduire la nation. 
Revenir ä une interpretation plus stricte du principe de l'unite 
de la matiere, c'est-ä-dire en realite redonner un contenu ä 
cette regle, c'est clarifier le debat politique et je suis convaincu 
qu'au fond, le peuple nous en sera reconnaissant, d'une part, 
parce qu'on le protege en l'empechant de se prononcer sur 
des questions differentes, liees arbitrairement par cette initia-

tive populaire, d'autre part, parce que, dans sa majorite, il res
pecte d'instinct ceux qui ne sont pas suspects de demagogie. 
Le peuple sait aussi qu'en disant non, le Parlement ne clöt pas 
le debat sur ces questions puisqu'il suffira que les initiants pro
posent deux textes distincts pour qu'ils puissent se prononcer. 
Ce sont les raisons qui me conduisent ä soutenir la majorite de 
la commission pour declarer nulle cette initiative. 

Onken Thomas (S, TG): Wir haben in dieser Debatte miterle
ben können, dass man dieses Geschäft von ganz verschiede
nen Seiten aus angehen kann. Man kann auf einer rein rechtli
chen Ebene argumentieren, und Herr Schach hat das in sei
nem äusserst folgerichtigen und scharfsinnigen Plädoyer ge
tan. Auch Kollege Plattner hat es gestern in grundlegender 
und konsistenter Art und Weise getan. Von vielen ist auf diese 
Argumentation nicht eingegangen worden, mit den löblichen 
Ausnahmen von Herrn Schmid Carlo und von Herrn Rhinow, 
die sich grundsätzlich mit seiner Begründung auseinanderge
setzt haben. 
Doch im allgemeinen herrscht hier eine Meinung vor, die sich 
zwar juristisch gibt und für deren Begründung auch viele Gut
achter zitiert werden, die aber de facto eine politische Willens
äusserung ist. Die politische Botschaft lautet: «Schluss mit der 
Strapazierung unserer Langmut; fertig mit dem Ausreizen un
serer demokratischen Geduld; Ende der grosszügigen Inter
pretation, fort mit dem lästigen ln-dubio-pro-populo-Prinzip!» 
«Es ist Zeit für eine Zäsur», lautet die Botschaft weiter, «es ist 
Zeit für eine restriktivere Interpretation, für ein Exempel, und 
hier wollen wir es statuieren. In Zukunft wird man im Zweifels
fall nicht mehr für die Volksrechte sein.» 
Herr Professor Richli ist bei dieser Argumentation der Kron
zeuge, wenn man ihn mit dem Satz zitiert, dass man mit dem 
Grundsatz der Einheit der Materie generell «abfahren» könne, 
wenn man diese Volksinitiative für gültig erkläre. Das wird man 
mitnichten können. Dieser Grundsatz wird bei einer Gültiger
klärung auch in Zukunft bestehenbleiben. Er wird seine Be
rechtigung haben, und er wird, wie schon in der Vergangen
heit, auch in Zukunft interpretationsbedürftig bleiben. 
Das Diktum von Professor Richli ist auch umkehrbar. Was kön
nen wir in Zukunft noch zulassen, wenn wir zur Gültigkeit die
ser Initiative nein sagen, wenn wir die Einheit der Materie hier 
als nicht gegeben betrachten? Was ist dann noch unter diesen 
Grundsatz subsumierbar? Welche Gewichtsverschiebung 
nehmen wir vor? Und auch: Was dürfen wir uns in Zukunft er
lauben, wir, die wir bei der Auslegung unserer eigenen Vorla
gen sehr large waren, wenn es uns passte? Denn der Grund
satz darf nicht nur für Volksinitiativen gelten, sondern er muss 
folgerichtig auch für Verfassungsbestimmungen Gültigkeit ha
ben, die von Bundesrat und Parlament ausgehen. Man hat bei
spielsweise nicht untersucht, was wohl bei der verschärften 
Praxis, die jetzt angesagt ist, mit verschiedenen Volksbegeh
ren der jüngsten Vergangenheit geschehen wäre. Wäre bei
spielsweise die Alpen-Initiative für gültig erklärt worden? Sie, 
die eine Verlagerung des Güterverkehrs von Grenze zu 
Grenze von der Strasse auf die Schiene verlangt; die aber 
auch fordert, dass im Alpengebiet keine Transitstrassen mehr 
ausgebaut werden dürfen. Gut, man kann sagen, da bestehe 
ein loser Zusammenhang. Aber zwingend ist er eigentlich 
nicht, und es wäre ohne weiteres ein Trennstrich möglich ge
wesen. Oder hätte man 1972 die Verfassungsbestimmungen 
über die berufliche Vorsorge dem Volk unterbreiten können, 
wo wir über diese hochkomplexe und aus verschiedenen, 
nicht unbedingt zwingend zusammenhängenden Bestandtei
len bestehende Materie entscheiden mussten? Oder nehmen 
Sie den Nationalstrassenartikel im Jahre 1958, wo ebenfalls 
ganz unterschiedliche Bereiche zu einer Vorlage verknüpft 
worden waren. Je nach dem, wie die Verschärfung ausfällt, 
hätten auch solche Vorlagen aufgeteilt und nicht mehr als ein 
Ganzes dem Volk unterbreitet werden können. 
Wir müssen uns also, wenn wir diese Praxis schon ändern 
wollen, schlüssig sein, wie weit wir gehen wollen, was denn 
unter diesem Grundsatz in Zukunft tatsächlich zu verstehen 
ist und wie er angewendet werden soll. Da nun würde ich sa
gen: Wehret den Anfängen, und wehret dem «llluminaten
staat» - so war, glaube ich, der Begriff von Herrn Schmid letz-
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ten Donnerstag -, in dem irgendwelche Eingeweihten unter 
Beizug der Rechtsgelehrten mal so, mal anders entscheiden 
und die Definitionen fassen, wie es ihnen gerade passt 
Ich will nur am Rande erwähnen, dass wir, um gerade beim 
Beispiel der Alpen-Initiative zu bleiben, auch insofern inkohä
rent gehandelt haben, als man im Abstimmungskampf den 
Leuten noch erklärt hat: Passt mal auf, wenn ihr dem zustimmt, 
können im Alpengebiet keine Transitstrassen mehr ausgebaut 
werden! Doch nach der Annahme der Initiative las man es 
dann anders als vor Tische, interpretierte man die Bestim
mung in einer ganz anderen Art und Weise. 
Und nun plötzlich dieser Purismus, diese Engherzigkeit in der 
Auslegung! Glauben Sie denn wirklich, dass es draussen so 
ohne weiteres verstanden wird, wenn das gleiche Parlament 
nun ganz anders handelt? Das ist nicht ohne weiteres plausi
bel zu machen, denn es entbehrt nicht einer gewissen Belie
bigkeit. 
Wenn wir von der freien Meinungsäusserung ausgehen wol
len, die die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unverfälscht 
ausüben können sollen, wer kommt denn bei dieser Initiative 
wirklich in einen Gewissenskonflikt? In einen Gewissenskon
flikt, der auch nur im geringsten, im entferntesten dem ent
sprechen würde, in dem sich jetzt beispielsweise viele Frauen 
vor der Abstimmung über die 10. AHV-Revision befinden? In 
einem Gewissenskonflikt, in dem sie wirklich hin- und herge
rissen sind zwischen dem Ja zum Modellwechsel, zu den Er
ziehungs- und Betreuungsgutschriften und zwischen dem 
Nein zur Erhöhung des Rentenalters? 
Das ist ein Gewissenskonflikt, der ausgetragen werden muss. 
Und Sie haben keinen Moment gezögert, weil der gesetzliche 
Rahmen und damit die Einheit der Materie formell gegeben 
waren, diesen Gewissenskonflikt zuzulassen, ja zu provozie
ren: Sie haben diese Fragen nicht etwa aufgeteilt und dem 
Volk getrennt vorgelegt. 
Ich will damit nur sagen, dass Abstimmungen die Bürgerinnen 
und Bürger viel öfter und viel nachhaltiger in tiefgreifende Kon
flikte führen. Aber nicht diese Initiative! Da muss man den Ge
wissenskonflikt schon mit einer ziemlich pingeligen Argumen
tation herbeireden. 
Gibt es denn tatsächlich Leute, die die Armee halbieren wol
len, aber nicht möchten, dass ein Drittel der möglichen Ein
sparungen in die soziale Sicherheit fliesst? Gibt es sie wirk
lich? Es geht ja noch nicht einmal um die volle Verlagerung, 
die von Ihnen beanstandet wird, sondern nur um dieses eine 
Drittel. Gut, es mag einige geben, obwohl die Bürgerinnen und 
Bürger klar zur Hauptfrage Stellung nehmen werden. Es wer
den aber sicher weniger sein als bei den meisten anderen Ver
fassungsabstimmungen, die wir durchgeführt haben, bei de
nen solche doppelten oder dreifachen «Anbindungen» eben
falls da waren und man sich auch nicht immer ganz entschie
den nur zu einer einzigen Frage äussern konnte. 
Oder gibt es tatsächlich Leute, die sich wegen der Verlage
rung dieses einen Drittels trotz schwerster grundsätzlicher Be
denken dazu hinreissen lassen könnten, die Ausgaben für die 
Landesverteidigung um die Hälfte zu reduzieren? Auch das ist 
doch eigentlich eine völlig abwegige Konstruktion! Nein, hier 
droht der freien Willensäusserung fürwahr keine Gefahr. 
Oder andersherum gefragt - auch wenn ich einräume, dass 
diese Frage hier nur bedingt von Belang ist -: Wo würden 
denn Sie die eingesparten Mittel, könnten wir tatsächlich dar
über verfügen, einsetzen? Es gäbe verschiedene Möglichkei
ten, gewiss. Aber wo, wenn nicht wenigstens zum Teil bei einer 
völlig defizitären Arbeitslosenversicherung, bei einer völlig de
fizitären Invalidenversicherung, bei einer ab dem Jahre 2005 
defizitären AHV, die Ihnen jetzt schon so viel Kopfzerbrechen 
bereitet, oder vielleicht bei der Prämienverbilligung gemäss 
Krankenversicherungsgesetz, wo wären diese Mittel besser 
plaziert? Sie, wir alle würden wahrscheinlich übereinkommen 
und sinnvollerweise mindestens einen Teil dafür einsetzen. 
Es gibt vernünftige und gute Gründe, die gegen die Initiative 
sprechen. Es ist Kollege Bühler Robert recht zu geben, wenn 
er sagt, es würde noch mancher Sozialdemokrat und manche 
Sozialdemokratin «ins Schleudern kommen», materiell über 
diese Initiative zu befinden. Das mag durchaus sein, insbeson
dere wenn man in Rechnung stellt, was in den neunziger Jah-

ren gegangen ist und wie sehr das EMD - das möchte ich an
erkennen - Sparanstrengungen unternommen hat Doch die
ser Gewissenskonflikt, diese besondere Problematik braucht 
uns nicht weiter zu beschäftigen. 
Es gibt Gründe gegen die Initiative, aber es gibt keine plausib
len, wirklich zwingenden Gründe, die dafür sprechen, hier und 
jetzt eine brüske Kehrtwendung bei der Interpretation des 
Grundsatzes der Einheit der Materie vorzunehmen, diese In
itiative für ungültig zu erklären und sie dem Volk vorzuenthal
ten. Nichts nötigt uns jetzt zu einer solchen Praxisänderung. 
Man kann sie ankündigen, man kann sie formell korrekt voll
ziehen, wie das beispielsweise Herr Schech dargelegt hat, 
und man muss die Problematik dann auch wirklich im Zusam
menhang studieren. Aber hier und jetzt eine Änderung vorzu
nehmen, das drängt sich nicht auf, weder wenn man rechtlich 
noch wenn man politisch argumentiert Wir können vielmehr 
ohne weiteres auf die Vernunft, die Einsicht und den Pragma
tismus unserer Bürgerinnen und Bürgervertrauen. Sie werden 
nicht irritiert und verunsichert sein, wenn sie diese Frage, die 
man ihnen vorlegt, beantworten müssen, sondern sie werden 
in gewohnter Freiheit und in gewohnter Souveränität ihren Ent
scheid fällen und ihren politischen Willen äussern können. 
Lassen Sie sich deshalb nicht dazu verleiten, diesen Ent
scheid vorwegnehmen zu wollen, eine jähe Praxisänderung 
zu beschliessen und diese Initiative für ungültig zu erklären. 
Ich plädiere für Gültigkeit 

Schiesser Fritz (R, GL): Mit der bisherigen Diskussion in unse
rem Rat werden wir unserem Ruf als Chambre de reflexion si
cher gerecht. Nach der hochstehenden Debatte der letzten 
Woche über die Volksinitiative «für eine vernünftige Asylpoli
tik» der Schweizer Demokraten halten wir heute ein kleines 
Kolloquium über Bedeutung und Tragweite des Grundsatzes 
der Einheit der Materie ab. 
Diese ausgiebige Beschäftigung mit den Volksinitiativen letzte 
Woche und mit der vorliegenden Initiative heute drängt sich 
auf. Seit 1977 haben die eidgenössischen Räte keine Volksin
itiative mehr für ungültig erklärt Der hohe Stellenwert der 
Volksrechte in unserem Staat und der Respekt von seiten des 
Parlamentes vor diesen Volksrechten gebieten es, dem Volk 
durch eine einlässliche Diskussion und Beratung zu zeigen, 
dass wir nicht leichtfertig über die Gültigkeit oder Ungültigkeit 
eines Volksbegehrens entscheiden. 
Um jeden Zweifel auszuräumen, möchte ich festhalten, dass 
ich die Volksinitiative «für weniger Militärausgaben und mehr 
Friedenspolitik» inhaltlich ablehne. Ebensosehr lehne ich 
aber, wie das auch Kollege Büttiker dargetan hat, eine Politik 
ab, die im Zusammenhang mit dieser Initiative über Wahlinse
rate mit Informationen, Halbinformationen und billigen Vor
würfen Kapital aus der Situation zu schlagen versucht Wenn 
wir auf dem gleichen Niveau politisierten, würden wir diese In
itiative ohne langes Federlesen für ungültig erklären. Aber zum 
Glück tun wir das nicht. 
Ich möchte einige kurze Ausführungen zur Frage der Ungültig
keit machen: Wir alle reden vom Grundsatz der Einheit der Ma
terie; aber ich frage mich, ob wir alle das Gleiche darunter ver
stehen. Je nach Beurteilungsstandpunkt gehen wir von ganz 
verschiedenen Massstäben aus. Wenn ich schaue, wie dieser 
Grundsatz der Einheit der Materie in Lehre und Rechtspre
chung ausgelegt wird, so zeigt sich ein ganz grosses Spek
trum. Wenn ich beispielsweise die Definition von Professor 
Jean-Frangois Aubert, einem ehemaligen Mitglied dieses Ra
tes, heranziehe, müsste diese Initiative ohne lange Überlegun
gen für ungültig erklärt werden. Wenn wir aber diesen Mass
stab anwendeten, dann hätten in der Vergangenheit sehr viele 
Initiativen für ungültig erklärt werden müssen, und auch zahl
reiche Behördenvorlagen hätten Volk und Ständen nicht vor
gelegt werden dürfen. 
Hier muss ich Herrn Schmid Carlo widersprechen. Herr 
Schmid hat gesagt, der Grundsatz der Einheit der Materie 
gelte nach positivem Verfassungsrecht ausschliesslich für 
Volksinitiativen, nicht aber für Behördenvorlagen. Ich muss 
nicht wiederholen, was von anderer Seite dazu gesagt worden 
ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, zu was für einer absur
den Konsequenz diese Position im Fall von Initiativen mit Ge-
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genvorschlag führen müsste. Nach der Auffassung von Kol
lege Schmid würde das heissen, dass die Initianten an den 
Grundsatz der Einheit der Materie gebunden, die Behörden 
aber grundsätzlich frei wären, in einem Gegenvorschlag von 
diesem Grundsatz abzuweichen und einen Gegenvorschlag 
zu präsentieren, der diesen Grundsatz überhaupt nicht be
rücksichtigt. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass der Grund
satz der Einheit der Materie auch für Behördenvorlagen gelten 
muss, denn sonst ist es dem Stimmbürger nicht möglich, an 
der Urne eine klare Antwort zu geben. 
Zurück zur Frage, was wir unter Einheit der Materie verstehen. 
Die Praxis der Bundesversammlung war bis heute recht unein
heitlich. Wir wissen alle, dass bisher ein sehr !arger, ein sehr 
grosszügiger Massstab angelegt wurde. Heute geht es offen
bar darum, dass aus der Sicht jener, die für die Ungültigerklä
rung der Initiative eintreten, ein strengerer Massstab angewen
det werden soll als bisher, während aus der Sicht jener, die für 
Gültigerklärung eintreten, die Praxis mit diesem Massstab wei
tergeführt werden soll. Dabei muss ich zugeben, dass noch 
nie eine Konstellation bestanden hat, wie dies bei der vorlie
genden Initiative der Fall ist. Aber: Wie oft hat die Bundesver
sammlung schon erklärt, sie möchte die Praxis ändern! 
Wenn ich die heutige Diskussion verfolge und das Ratsproto
koll vom 14. Dezember 1977 beiziehe, könnte man meinen, 
man sei um 20 Jahre zurückversetzt. Damals hat Herr Arnold 
in diesem Rat ausgeführt: «Zwar wird viel von der Einheit der 
Materie gesprochen. Aber das Instrument wurde in der Ver
gangenheit nicht mehr gebraucht; es ist stumpf geworden. Mit 
diesem stumpfen Instrument lässt sich der Schnitt zwischen 
Gültigkeit und Ungültigkeit einer Initiative nicht mehr ganz sau
ber durchführen.» Heute liesse sich doch genau gleich argu
mentieren. 
Der Berichterstatter der Kommission, Herr Ständerat Bourg
knecht, hat damals im Zusammenhang mit dem Volksbegeh
ren «Teuerung und Inflation» ausgeführt- und da bitte ich nun 
insbesondere jene Ratsmitglieder genau hinzuhören, die da
für eintreten, dass die Praxis heute verschärft werde-: «Votre 
commission est d'avis qu'il faut saisir l'occasion qu'offre cette 
initiative pour affirmer notre volonte de nous montrer plutöt 
stricts a l'avenir quant a l'unite de la matiere, de maniere que 
les initiants des annees a venir sachent a quoi s'en tenir 
lorsqu'ils elaborent des propositions.» 
Die Räte haben schon verschiedentlich versucht, die Praxis 
durch entsprechende Ankündigungen zu verschärfen, und es 
ist nicht gelungen. Ich glaube auch heute nicht daran, dass 
diese Ankündigungen, man wolle nun einen Strich ziehen, ein 
Exempel statuieren, die Praxis verschärfen, auch eingehalten 
werden. Wenn auf Geschäftsebene nichts geschieht, werden 
unsere Nachfolger in zwanzig Jahren wiederum die genau 
gleiche Diskussion führen. 
All das hat mich dazu gebracht, auf die Linie von Herrn Schach 
einzuschwenken. Der Vorschlag von Kollege Schoch führt 
dazu, dass sich die Räte nicht nur anlässlich der Behandlung 
einer Initiative darüber klar werden müssen, was der Grund
satz der Einheit der Materie bedeuten soll, sondern dass wir 
diese Frage losgelöst von einem konkreten lnitiativbegehren 
bei einer Gesetzesrevision beraten müssen. Dort müssen wir 
Zeichen setzen. Der von Kollege Schach unterstützte Minder
heitsantrag bedeutet ja nicht, dass die heutige, !arge Praxis 
einfach so weitergeführt werden soll. Sie soll überdacht wer
den, aber sie soll nicht anhand eines konkreten, umstrittenen 
Falles geändert werden, sondern im Zusammenhang mit ei
ner Gesetzesrevision. 
Dies führte mich dazu, den Weg zu beschreiten, den Kollege 
Schoch vorgezeigt hat, und ich bitte Sie, ebenfalls diesen Weg 
einzuschlagen. Dann haben wir eine klare und saubere Aus
gangslage, die uns dazu zwingt, etwas zu unternehmen und 
nicht nach einer allfälligen Ungültigerklärung der Initiative die 
Hände in den Schoss zu legen. 
Es gäbe zu dieser Initiative und zu dieser Debatte noch viel zu 
sagen. Ich habe lange mit der Frage gerungen, ob man die 
stringente juristische Darlegung, die Kollege Rhinow gemacht 
hat, beiseite schieben und anders entscheiden könne. Auf
grund der langjährigen Praxis dieser Bundesversammlung bin 
ich zum Schluss gekommen, dass man dem Antrag der Min-

derheit Plattner folgen muss, wenn man nicht einen eigentli
chen Bruch mit dieser Praxis herbeiführen will. Letzteres will 
ich nicht. Ich will nicht Gefahr laufen, den Grundsatz von Treu 
und Glauben zu verletzen. 
Ich bin überzeugt davon, dass Volk und Stände auf diese In
itiative die entsprechende Antwort geben werden. Diese Ant
wort wiegt viel, viel mehr als eine Ungültigerklärung, die den 
Makel hat, auf einer zweifelhaften Grundlage zustande gekom
men zu sein. 

Rüesch Ernst (R, SG): Gestern und heute wurde in diesem 
Saale sehr viel in Bildern und geflügelten Worten gespro
chen, gemäss der Devise «Lasst Bilder sprechen!» Herr Platt
ner hat gestern das Bild geprägt und gefragt: «Butter statt 
Kanonen?» Damit hat er glücklicherweise seine These von 
der Einheit der Materie in dieser Initiative selbst total am Bo
den zerstört. Butter statt Kanonen ist absolut kein zwingender 
Kontext. Sie könnten ebenso gut sagen, Herr Plattner, Brat
würste statt Kanonen, Traktoren statt Kanonen, schönere 
Bahnhöfe statt Kanonen. Es ist nicht so, dass jeder, der die 
Militärausgaben halbieren will, die freiwerdenden Gelder auf 
die Sozialpolitik umlenken möchte. Die Behauptung von 
Herrn Onken stellt eine Anmassung sondergleichen dar: 
Wenn Sie sagen, nur ausnahmsweise wäre vielleicht einer 
bereit, dieses Geld nicht für die Sozialpolitik einzusetzen, 
sondern etwas anderem, dann predigen Sie eine Selbstver
ständlichkeit, die es nicht gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass 
sehr viele dieses Geld auf die Neat umleiten möchten, deren 
Finanzierung keineswegs gesichert ist Es gibt sehr viele 
Leute, die das Geld überhaupt nicht ausgeben würden, die 
endlich die Bundesfinanzen damit sanieren möchten. Diese 
Kreise sind ebenso stark wie diejenigen, die das Geld auf die 
Sozialpolitik umlenken möchten. 
Kommen Sie nicht mir solchen Anmassungen, Herr Onken! 
Aber ich danke Ihnen trotzdem für Ihr Votum. Sie haben ge
sagt,« .... wer die Armee halbieren will, der .... », und damit ha
ben Sie zugegeben, dass die Initiative nicht nur die Militäraus
gaben halbieren will, sondern die Armee. Also ist der von Ih
nen eingeflogene ausländische Experte mit seinem fragwürdi
gen Gutachten eine Farce, mit der Sie die lnititative unterstüt
zen wollen. Sie wollen die Armee halbieren. Eine halbierte Ar
mee nützt nichts mehr, und die kann man dann ganz abschaf
fen. Da war mir die Initiative von Herrn Grass Andreas noch lie
ber, die war ehrlicher. Im weiteren haben Sie auch zugegeben, 
dass die Zukunft der AHV finanziell nicht gesichert ist. Das 
wurde von Ihrer Seite bisher immer in Abrede gestellt. Über
prüfen Sie einmal Ihre eigenen Forderungen im lichte Ihrer 
Bemerkungen, die hiermit nochmals verdankt seien. 
Ein geflügeltes Wort, das mehrfach gebraucht wurde: Dass 
man während des Fussballspiels die Regeln nicht ändern 
dürfe. Es geht aber nicht darum, die Regeln zu ändern, son
dern die Regeln endlich wieder anzuwenden. Es geht nicht 
darum, eine Praxis zu ändern, Herr Schach. Es geht darum, 
überhaupt einmal eine Praxis zu haben, das heisst, die Verfas
sung anzuwenden. Die Tatsache, dass wir überhaupt keine 
Praxis hatten, den Verfassungsartikel überhaupt nie angewen
det haben, hat dazu geführt, dass die Initianten immer frecher 
wurden, indem sie die Einheit der Materie immer offensichtli
cher verletzt haben. So offensichtlich wie dieses Mal war die 
Einheit der Materie noch gar nie verletzt. Nachdem mit dieser 
Initiative das Fussballspiel in Rugby übergegangen ist, ist es 
höchste Zeit, dass sich der Schiedsrichter endlich an das Re
glement erinnert und von der Pfeife Gebrauch macht, das 
heisst, dass die Bundesversammlung die Verfassung endlich 
anwendet. 
Das dritte geflügelte Wort, das immer gebraucht wurde, hiess 
«Treu und Glauben». Weite Teile unseres Volkes haben lang
sam den Glauben verloren, dass das Parlament der Verfas
sung noch die Treue hält. Auch hier ist ein Kontext zwischen 
Treue und Glauben zu erwähnen. Um Treu und Glauben end
lich einzuhalten, sind aber meines Erachtens keine neuen ge
setzlichen Bestimmungen notwendig, wie das die Herren 
Schoch und Schiesser wollen. Bestimmungen, deren Inkraft
treten in diesem heiklen Bereich noch keineswegs gesichert 
sind, bleiben vorderhand Utopien. Denken Sie doch daran, 
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wie Änderungen der politischen Rechte immer wieder zu 
Schwierigkeiten geführt haben. 
Es geht jetzt darum, dass der Schiedsrichter pfeift und nicht 
darum, über ein allfälliges Reglement, über die Handhabung 
der Pfeife zu philosophieren. Darum ist die Initiative für ungül
tig zu erklären. 

Salvioni Sergio (R, Tl): Confesso di avere molto esitato di 
fronte a questo problema e di aver voluto ascoltare attenta
mente tutti gli interventi, alcuni dei quali veramente di notevole 
valore, prima di adottare una decisione. 
Premetto ehe in discussione non eil contenuto dell'iniziativa, e 
per questo devo dire ehe gli interventi, come l'ultimo del col
lega Rüesch e altri ehe l'hanno preceduto, vanno su un bersa
glio sbagliato quando si occupano del contenuto. Voglio su
bito annunciare ehe io sono contrario al contenuto e ehe pro
porr6 di votare contro l'iniziativa II problema e invece quello 
della ricevibilitä ehe purtroppo e stato offuscato dal contenuto 
dell'iniziativa Troppi interventi si sono attardati su quelli ehe 
sono i contenuti accettabili o meno di questa iniziativa, e la loro 
valutazione sul problema della ricevibilitä e stata in qualche 
modo deformata, fuorviata dalla loro reazione spontanea con
tro il contenuto. 
Ma parlando del tema ehe ci occupa, quello della ricevibilitä, 
non voglio entrare nel ginepraio delle tesi giuridiche ehe sono 
state qui sviluppate da autorevolissimi professori di diritto, ma 
mi permetto di fare modestamente qualche osservazione. ln
tanto si dice ehe la costituzione e ehe la legge federale sui di
ritti politici sono chiarissime. E io mi permetto di mettere in 
dubbio questo; perche la legge sui diritti politici, oltretutto, pre
senta una versione diversa in francese e in tedesco. In tede
sco, l'articolo 75 capoverso 2 parla di un «sachlicher Zusam
menhang», in francese di «rapport intrinseque». Ora, «sach
lich» non e «intrinseque». «Sachlich» vuol dire concreto, reale, 
e se la legge federale sui diritti politici pretende ehe esista un 
rapporto concreto, reale, «sachlich», allora questo ein opposi
zione a un rapporto formale, «formell». 
Le argomentazioni ehe sono state svolte qui, lo sono state tutte 
nel senso di dimostrare ehe non c'e un rapporto formale tra i 
due contenuti dell'iniziativa, tant'e ehe si fa capo alle suddivi
sioni nei conti della Confederazione: questo e per la sicurezza 
interna, questo e per la sicurezza esterna Ma in realtä, se il 
rapporto deve essere «sachlich», concreto, occorre fare capo 
alle conseguenze dell'iniziativa E cosa propone l'iniziativa? 
Un risparmio e l'uso di questo risparmio in altro ambito, in altra 
attivitä della Confederazione. E questo eil rapporto «sachlich»: 
da un lato riduciamo delle spese, abbiamo un risparmio, que
sto risparmio lo usiamo in quest'altro modo. La destinazione 
del risparmio, se vogliamo esaminarlo dal punto di vista del 
rapporto «sachlich», non ha assolutamente nessuna impor
tanza 
Questa e una valutazione di un modestissimo giurista, ehe 
non vuole arrivare ai livelli di tutti quelli ehe mi hanno prece
duto, ma e una considerazione di buon senso, vorrei dire. Co
munque sia, ci sono professori di diritto, stimatissimi, ehe 
hanno sostenuto ehe questa iniziativa e ricevibile, e altri pro
fessori altrettanto stimati dicono ehe non e ricevibile. In queste 
condizioni, evidentemente, questa situazione risalta dal mes
saggio del Consiglio federale, il quale dice in sostanza: «Ci 
sono argomenti per sostenere ehe e ricevibile, altri per soste
nere ehe non e ricevibile, alla fine riteniamo di decidere 'in du
bio pro populo'.» 
Cosa vuol dire «in dubio pro populo»? Qui mi riallaccio all'in
tervento del collega Coutau, ehe ho molto apprezzato nella 
sua prima parte, quando dice ehe noi abbiamo una grossa re
sponsabilitä, di dire a 105 000 cittadini ehe hanno firmato que
sta iniziativa, ehe stralciamo le loro firme, ehe rifiutiamo di sot
toporre al voto popolare queste loro firme, questa loro inten
zione. Di fronte a questa responsabilitä, ritengo si debba usare 
una grande cautela Questo significa «in dubio pro populo», si
gnifica semplicemente rispettare la volontä manifestata da un 
numero di cittadini ehe corrisponde a quelle previsto dalla co
stituzione per l'iniziativa 
In queste condizioni e evidente, a mio giudizio, ehe, tenendo 
conto di tutta la nostra giurisprudenza passata, abbiamo sem-

pre largheggiato, probabilmente proprio per questi motivi, vo
lutamente o intuitivamente, proprio per non frustrare la volontä 
popolare espressa nelle firme ehe sono state raccolte con l'ini
ziativa 
E adesso si propone di cambiare. Si dice: «Ma, in definitiva sie 
sempre discusso, ne abbiamo discusso anche con l'iniziativa 
dell'UDC in merito ai rifugiati.» E vero ehe si e sempre di
scusso, ma la decisione e sempre stata quella di largheggiare 
e quella di accettare, e di non dichiarare le iniziative irricevibili, 
salvo il caso dell'iniziativa dei Democratici svizzeri sui rifugiati, 
dove per6 i motivi erano altri, c'era una violazione di norme 
fondamentali della costituzione e di trattati internazionali. Di 
conseguenza ritengo ehe dal profilo giuridico non esistano 
motivi sufficienti per determinarmi a non seguire la prassi di 
questo Parlamente, perche ritengo ehe il fatto di non seguire la 
prassi in questo caso significherebbe voler adottare una deci
sione ehe non e tanto determinata dalla questione formale 
della ricevibilitä, ma soprattutto dal contenuto dell'iniziativa 
ehe non si vuole. 
Quindi, per conto mio, questo e un atteggiamento ehe non si 
pu6 assolutamente accettare e ehe dimostra anche debo
lezza, mentre io sono sicuro ehe questa iniziativa in votazione 
popolare sarä bocciata, perche non sarä accolta dal popolo 
svizzero, se debbo tener conto delle tendenze emerse nelle ul
time votazioni e di quella ehe e la mentalitä della maggioranza 
del popolo svizzero. Certo il capo del Dipartimento militare fe
derale dovrä sobbarcarsi un'altra corvee di conferenze e di di
battiti, certo tutti noi dovremo fare la stessa cosa, ma la demo
crazia esige ehe questi problemi siano discussi. 
II fatto di voler sfuggire alla discussione, per conto mio, e una 
violazione del principio fondamentale ehe regge la nostra de
mocrazia, non altre, ehe sono strutturate in modo diverso, ma 
la nostra ehe si regge sulla sovranitä popolare. Ora, se noi con 
questa decisione suscitiamo il dubbio, l'impressione ehe vo
gliamo sottrarci al confronto popolare e, soprattutto, vogliamo 
sottrarre al popolo il diritto di esprimersi, io credo ehe non fac
ciamo un buon servizio alla democrazia 
E la ragione per la quale io voter6 per la ricevibilitä e voter6 per 
la reiezione dell'iniziativa 

Plattner Gian-Reto (S, BS), Sprecher der Minderheit: Nach 
dieser langen Debatte, die ich mit meinem Minderheitsantrag 
zumindest mit ausgelöst habe, möchte ich zuerst meinen 
Dank aussprechen. Er richtet sich besonders an die Herren 
Schmid, Schoch, Rhinow und auch an Kollege Onken. Man 
hat gesehen, dass eine Denkpause - und diese Nacht war 
eine günstige Denkpause - dazu führen kann, dass die De
batte ein Eingehen aufeinander ermöglicht, dass die Argu
mente wirklich gewogen und nicht einfach plakativ «abge
schossen» werden. Für mich war es ein intellektuelles Vergnü
gen, dieser Debatte zuzuhören. 
Das Ergebnis, wenn ich es aus der Sicht der Minderheit der 
Kommission zusammenfassen darf: Es ist klar geworden, 
dass sich sowohl die Gültigkeit wie die Ungültigkeit juristisch 
rechtfertigen lassen. Jeder baut sich das Gebäude, das seinen 
Gedanken am besten entspricht und das am Schluss einen 
klaren Entscheid in seiner Art ermöglicht 
Aufgefallen ist mir aber, dass die Mehrheit des Rates gar nicht 
juristisch argumentiert, sondern eben politisch. Ich denke, 
dass das in einem Gremium, das kein Gericht, sondern ein po
litisches Gremium ist, auch nicht zu vermeiden ist Ich 
schliesse ausdrücklich auch Kollege Onken in diese Bemer
kung mit ein. Auch er hat politisch argumentiert 
Allerdings muss ich all jenen, die vermutlich der Mehrheit zu
stimmen werden, jetzt sagen, dass sie schon sehr aufpassen 
müssen, dass sie sich mit dem, was sie heute hier beschlies
sen möchten, nicht eine Grube graben, in die sie in Zukunft 
selber hineinfallen können. Ich werde Sie persönlich in Zu
kunft an Ihren heutigen Aussagen messen. Ich erinnere nur -
und nenne sie als Beispiel - an die Initiative «zur Abschaffung 
der direkten Bundessteuer». Damit möchte ich speziell Herrn 
Coutau ansprechen, der hinter dieser Initiative steht Diese In
itiative macht genau das gleiche wie die Initiative, die wir heute 
diskutieren - mit dem einzigen Unterschied, dass das Vorzei
chen nicht ein Minus, sondern ein Plus ist Dort wird eine Ein-
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kommensverlagerung vorgenommen, weg von der direkten 
Bundessteuer, welche vorab Wohlhabende belastet, hin zur 
Mehrwertsteuer, welche alle Leute nach ihrem Konsum bela
stet. Das ist eine Einkommensumlagerung für die Bundes
kasse. Was wir mit der «Halbierungs-Initiative» vorschlagen, ist 
eine Ausgabenumlagerung. Der Unterschied ist das Vorzei
chen. Das bitte ich zu bedenken. Ist Ihre Initiative dann auch 
ungültig, Herr Coutau? Ich werde Sie anlässlich der Diskus
sion darüber daran erinnern, und ich hoffe für Sie, dass Sie 
sich dann nicht unten in der Grube finden, sondern dass Sie 
sich am Rand der Grube, die Sie sich nun graben, noch fest
halten können. 
Klargeworden ist in dieser Debatte auch, dass die bisherige 
Praxis der Grosszügigkeit gegenüber Volksbegehren offenbar 
von der Mehrheit aufgegeben oder zumindest geändert wer
den soll. Herr Rüesch hat es in seiner üblichen, klaren und di
rekten Art gesagt: Die Regeln sollen endlich wieder einmal an
gewendet werden. Das ist eine Praxisänderung, wenn ich je 
von einer gehört habe. 
Nun darf ich auch einmal als Naturwissenschafter und Physi
ker zu Ihnen sprechen: Es zeigt sich etwas, das mir immer wie
der auffällt In der Physik und in den exakten Naturwissen
schaften entscheidet schliesslich immer die Natur, die wir 
durch Experimente befragen können, wer recht hat. Um in ei
ner Debatte am Schluss als Gewinner dazustehen, möge die 
Debatte noch so heiss sein, genügt es in den Naturwissen
schaften, recht zu haben. In menschlichen Geschäften genügt 
es nicht, recht zu haben, sondern man muss auch recht be
kommen. Das heisst mit anderen Worten: Es stellt sich in 
menschlichen Geschäften immer die Machtfrage. Recht be
kommen ist eine Frage der Macht. 
Die Machtfrage in diesem Rat und jetzt in diesem Punkt zu stel
len, heisst auch schon, sie zu beantworten. Sie, meine Damen 
und Herren, die voraussichtlich der Mehrheit zustimmen wer
den, haben die Mehrheit und damit die Macht zur Begriffsbe
stimmung. Sie werden sie vermutlich in Ihrem Sinne einset
zen. Ob Sie aber wirklich recht haben, das bleibt für mich nach 
wie vor offen. 

Ziegler Oswald (C, UR), Berichterstatter: Es ist natürlich für ei
nen Kommissionspräsidenten und Kommissionsberichter
statter nicht leicht, hier jetzt eine abschliessende Bemerkung 
zu machen. Wenn ich dazu überhaupt noch etwas sagen 
möchte, dann ist es lediglich im Interesse der Volksrechte. Ich 
glaube, dass zwei, drei Punkte doch noch klargestellt werden 
müssen. Es soll mindestens von seiten des Berichterstatters 
bzw. des Kommissionspräsidenten klar gesagt werden, in wel
che Richtung die Kommission gegangen ist. Ich schicke vor
aus, dass die Sicherheitspolitische Kommission Ihres Rates 
sich immer bewusst war, dass es sich hier um einen wichtigen, 
schwerwiegenden Entscheid handelt. Die Sicherheitspoliti
sche Kommission hat sich den Entscheid auch nicht leicht ge
macht. Man darf, glaube ich, sagen, dass beide Seiten - Mehr
heit und Minderheit - aus ihrer Sicht immer im Interesse der 
Volksrechte gehandelt haben. 
1. Die Frage der Rechtmässigkeit der Initiative, also die Frage 
der Einheit der Materie, ist und bleibt eine Rechtsfrage. Diese 
Frage ist also nicht Gefühlssache. Sie ist auch nicht eine politi
sche Frage. Es geht auch nicht um Arbeitsplätze usw., wie 
Leute von seiten der Initianten jetzt immer wieder darlegen. 
Man wird persönlich angegangen mit dem Argument, es gehe 
ja auch um die Arbeitsplätze im Kanton Uri. Ich stehe für die Er
haltung von Arbeitsplätzen oder die Schaffung von neuen Ar
beitsplätzen im Kanton Uri ein, aber darum geht es hier nicht 
Es geht um den Schutz des Stimmrechts. Ziel und Zweck ist 
die Sicherung der unverfälschten Stimmabgabe. Jeder, der 
verantwortlich stimmt, wird meines Erachtens froh sein, wenn 
er in dieser Sache nicht abstimmen muss, das heisst, wenn 
diese Initiative für ungültig erklärt wird. 
2. Zum Vorwurf, das Parlament halte sich bei seinen Vorlagen 
auch nicht an das Gebot der Einheit der Materie, mache ich 
nur eine Feststellung: Es wird doch diesbezüglich in Tat und 
Wahrheit positiv nur über die Volksinitiative legiferiert Ich ma
che hier keine weiteren Bemerkungen, sondern verweise auf 
die Ausführungen der Kollegen Schmid Carlo und Rhinow. 
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3. Zur Praxisänderung: Ich darf darauf hinweisen, dass die 
Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommission eigentlich 
keine Praxisänderung sieht Ein gleicher oder ähnlicher Fall 
musste noch nicht behandelt werden. Für einen solchen Fall 
liegt eine Praxis überhaupt nicht vor, und wenn eine Praxis 
nicht vorliegt, kann sie auch nicht geändert werden. Wenn wir 
davon ausgehen, dass eine Praxis besteht, die geändert wer
den kann, dann muss sie aufgezeigt werden. 
Es wurde gesagt, eine Praxisänderung müsse vorangekün
digt werden. Herr Schech, Sie haben selber gefragt: Wie 
denn? Eine eventuelle Änderung der Praxis erfolgt bei einer 
konkreten Initiative. Diese liegt aber noch nicht vor. Herr 
Schech, Sie haben eine Antwort gegeben. Ich meine aber, so 
einfach dürfte das nicht sein. Müssen wir denn zuerst eine Ge
setzesbestimmung kreieren, damit wir uns endlich an die Ver
fassung halten dürfen? Von einer gefestigten Praxis kann zu
dem ja ohnehin nicht gesprochen werden. Sie haben die Zah
len gehört Wir haben vielleicht drei Fälle, die irgendwo in 
diese Kategorie eingestuft werden könnten. 
Im übrigen zum Vorschlag Schech: Soll dann die Bundes
kanzlei entscheiden, ob eine Initiative gültig ist oder nicht, soll 
sie also einen Vorentscheid fällen, und wir hätten dann über
haupt nichts mehr zu sagen? Wer nicht voranzeigt, verstösst 
gegen Treu und Glauben. Das Bundesgericht verstösst offen
bar sehr oft gegen Treu und Glauben. Sie erinnern sich an die 
Ausführungen von Herrn Rhinow. Zur Illustration vielleicht 
noch kurz folgendes: Es gab in Genf einen Professor Carry. Er 
war Kassationsrichter, Rechtsanwalt und Professor für Han
dels- und Prozessrecht Er pflegte seinen Studenten folgen
des zu sagen: «Verlassen Sie sich nie auf die Praxis des Bun
desgerichtes. Immer, wenn ich es tat, hat es sie geändert» 
Herr Schech, es geht nicht um die Beurteilung des Textes, den 
mutet auch die Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommis
sion den Stimmberechtigten ohne weiteres zu. Aber gerade 
derjenige Stimmberechtigte, der erfasst, dass ihm mit dieser 
Initiative ein Paket vorgelegt wird, wird bei der Abstimmung in 
Schwierigkeiten kommen. Was soll er denn stimmen? Ich 
gehe davon aus, dass er dafür ist, dass dem EMD für die Mili
tärausgaben Mittel entzogen werden, aber nicht dafür, dass 
sie im Sozialbereich eingesetzt werden. Soll er ja stimmen? 
Dann sagt er zu diesem Ausgabentransfer ja, den er eigentlich 
nicht will. Stimmt er nein, dann ist es auch nicht richtig, denn er 
entzieht damit dem EMD die Mittel nicht, die er ihm eigentlich 
entziehen will. Enthält er sich der Stimme, dann kommt er sei
ner Bürgerpflicht nicht nach, und er kann seine Meinung über
haupt nicht äussern. Sie wollen offenbar einen ganz respek
tablen Teil von Stimmberechtigten von der Abstimmung aus
schliessen. 
Wenn Einheit der Materie zwischen Sicherheitspolitik und So
zialpolitik gewahrt ist, müsste sie auch umgekehrt gegeben 
sein: Ich entziehe der Sozialpolitik Mittel und setze sie für si
cherheitspolitische Aufgaben ein. Ich weiss nicht, ob sich die 
Initianten mit diesem Schluss einverstanden erklären könnten. 
Aber dieser Schluss ist zweifellos nur dann richtig, wenn er 
auch umgekehrt werden kann. Das gilt natürlich auch für But
ter und Kanonen. Der Schluss ist nur richtig, wenn wir ihn im 
Sinne der Überprüfung der Einheit der Materie auch umkeh
ren können. Also müsste es auch heissen können: Kanonen 
statt Butter. 
Im Zweifelsfall immer für die Volksrechte; ich habe einleitend 
gesagt, dass die SiK dem Schutz der Volksrechte grossen 
Wert beimisst Aber Sie sehen, so einfach ist es nicht, wenn 
man geteilter Meinung sein kann, ob Gültigerklärung oder Un
gültigerklärung zum Schutze der Volksrechte eingesetzt wer
den muss. Die Mehrheit Ihrer Kommission ist überzeugt, zum 
Schutz der Volksrechte müsse hier die Ungültigerklärung er
folgen. Wenn ich Herrn Schiesser folge, gebe ich Volk und 
Ständen die Möglichkeit, die Initiative abzulehnen, also gross
zügig zu sein, oder das weiter zu produzieren, was mir Herr 
Plattner vorgeworfen hat Man ist offenbar vom Misserfolg der 
Initiative überzeugt und kann deshalb grosszügig sein. Man 
übersieht dabei aber, dass das Parlament seine Pflicht nicht 
erfüllt, und diese Pflicht ist in Verfassung und Gesetz klar und 
deutlich festgehalten: Wir müssen über die Gültigkeit der In
itiative entscheiden. 
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Ich kann nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe: Wenn 
man feststellt, dass die Einheit der Materie nicht gewahrt ist, 
dann muss die Initiative für ungültig erklärt werden. 
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Ich ersuche Sie deshalb, die Initiative für ungültig zu erklären, 
d. h. dem Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission zuzu
stimmen. 

Villiger Kaspar, Bundespräsident: Ich möchte Ihnen für diese 
sehr hochstehende und auch intellektuell anregende Debatte 
danken. Es ist ein Problem, das nicht leicht zu beurteilen ist, 
und ich kann Ihnen sagen, dass im Bundesrat eine ganz ähn
liche Debatte stattgefunden hat, eine Auslegeordnung, eine 
Debatte über das Pro und Contra Der Bundesrat hat sich sei
nen Entscheid nicht leicht gemacht Er ist nach Abwägen 
zum Schluss gekommen, diese Initiative für gültig zu erklä
ren. 
Es wurde hier mehrfach - ich glaube, von den Herren Schech, 
Loretan, Beguin und Coutau -darauf hingewiesen, dass in der 
Botschaft eine gewisse Ambivalenz festzustellen sei, eine ge
wisse Slalomfahrt, wie man das bezeichnet hat Es gab Argu
mente dafür und dagegen, und dann kam plötzlich überra
schend die Gültigerklärung. Es ist natürlich ein bisschen der 
Ausfluss dessen, dass es in guten Treuen Gründe für und ge
gen die Gültigerklärung gibt Der Bundesrat hätte sagen kön
nen, er entscheide sich und lasse die Botschaft nachher mit al
len Argumenten, die man irgendwo zusammensuchen kann, 
so umändern, dass es so aussieht, als sei das eine völlig ein
deutige Sache. Das ist es eben nicht, und ich glaube, die Bot
schaft widerspiegelt das durchaus. 
Gestatten Sie mir aber noch eine Vorbemerkung zu dem, was 
Herr Schech gesagt hat: Er hat gesagt, er würde es eigentlich 
vorziehen, wenn Herr Koller hier sitzen und dieses Geschäft 
als unverdächtiger Vertreter vertreten würde; ein Geschäft, 
das zwar mein Departement betrifft, bei dem aber - wie ich in 
einer Zeitung gelesen habe- meine persönliche Meinung von 
der Gesamtmeinung des Bundesrates etwas abweichend ge
wesen sein soll. Ich glaube, dass Herr Schech das Wesen des 
Kollegialitätsprinzips verkennt, wenn er das fordert Es mag 
Fälle geben, wo ein Departementschef durch einen Kollegen 
vertreten werden muss oder diesen Wunsch hat, wenn es um 
eine wirklich tiefgreifende Gewissensfrage geht. Es hat das 
schon einmal gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich 
glaube, es gehört eben zum Kollegialitätsprinzip, dass man 
die Geschäfte verteidigt - ob sie nun in allen Teilen der eige
nen Meinung entsprechen oder nicht - und dass der zustän
dige Departementschef das hier tut Ich meine, wir sollten bei 
diesem Prinzip bleiben. Denn wenn wir an diesem Prinzip zu 
rütteln anfangen, wenn jeweils anstelle des zuständigen De
partementschefs quasi ein bundesrätlicher Mehrheitsspre
cher auftreten muss, dann kommt das ganze Kollegialitäts
prinzip ins Schwimmen, ins Rutschen. Dann wird es plötzlich 
auch zum Politikum, indem plötzlich einer sagen wird, dieser 
Entscheid passe seiner Partei nicht; er wehre sich im Bundes
rat dagegen, ein anderer solle den Kopf dafür hinhalten. Seine 
Leute könnten dann immer sagen, ihr Mann identifiziere sich 
nicht damit 
Ich glaube, das wäre ein ganz gefährlicher Einbruch in ein 
ehernes Prinzip. Sie müssen einfach zubilligen, dass ein De
partementschef halt hin und wieder einen gewissen politi
schen Konflikt in sich selber hat und hier in guten Treuen die 
Gründe des Kollegiums für den endgültigen Entscheid zu ver
treten versucht Ich kann mir vorstellen, dass hier schon De
partementchefs sassen, die Dinge vertreten mussten, die in ih
nen wesentlich tiefere Konflikte erzeugten als zum Beispiel 
diese Frage der Gültigerklärung in mir. Wenn Departements
chefs, deren abweichende Haltung per Indiskretion bekannt 
wurde, Geschäfte nicht mehr vertreten dürften, würde die In
diskretion sogar zum gezielten politischen Instrument, um mit
bestimmen zu können, wer hier ein Geschäft vertreten darf 
und wer nicht 
Ich bedauere es, dass die Eingabe des EMD bekannt worden 
ist. Sie kam vor der bundesrätlichen Sitzung aus, und ich habe 
einen gewissen Anlass zur Annahme, dass es auch nicht ganz 
zufällig so verbreitet worden ist, denn als bei anderen Geschäf
ten bekannt worden war, wo andere Departemente anders 
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eingegeben hatten, ist es auch nie in der Öffentlichkeit ruchbar 
geworden. Es hätte eigentlich auch hier nicht ruchbar werden 
dürfen. 
Nun komme ich zum eigentlichen Geschäft: Der Bundesrat 
hat Ihnen also in seiner Botschaft empfohlen - ich habe das 
schon gesagt-, die «Halbierungs-Initiative» für gültig zu erklä
ren. Ich möchte nur auf die wichtigsten Gründe eingehen und 
nicht alles wiederholen, was hier schon in aller Breite und auch 
sehr, sehr kompetent gesagt worden ist 
Die Debatte zeigt aber doch, dass man in guten Treuen eine 
unterschiedliche Meinung haben kann. Sie zeigt, dass es nicht 
um eine so eindeutig zu beantwortende Frage geht und dass 
es nicht nur eine Wahrheit gibt Das führt natürlich dazu, dass 
ein Entscheid unter Einbezug verschiedener Argumente im
mer abgewogen werden muss. 
Man kann nun-das ist ein erstes Argument-durchaus sagen, 
das Hauptziel der Initiative sei eine reine Umverteilung von fi
nanziellen Mitteln, hier von der Landesverteidigung zur Frie
denspolitik und zur sozialen Sicherheit. Die zusätzlichen Mittel 
für Friedenspolitik und soziale Sicherheit, die ja von irgendwo
her beschafft werden müssen, würden durch Kürzungen bei 
den Militärausgaben beschafft. Es sei sozusagen ein Finanzie
rungsvorschlag. Es gibt-so gesehen -eben doch einen inne
ren Zusammenhang zwischen den einzelnen Teilen der Initia
tive. Und der gemeinsame Nenner wäre dann sozusagen die 
Festlegung neuer finanzpolitischer Prioritäten. 
Ein zweiter Argumentationsstrang ist, dass das Postulat der 
zusätzlichen sozialen Sicherheit von der Substanz her durch
aus nicht deckungsgleich sei, aber im ganzen gesehen einen 
Nebenpunkt darstelle, der für sich allein kaum Gegenstandei
nes eigenen Volksbegehrens würde. Nach der bisherigen 
grosszügigen Praxis der Bundesbehörden könne die Einheit 
der Materie auch dann bejaht werden, wenn ein Nebenpunkt 
inhaltlich in gewisser Weise, d. h. nicht allzu krass vom Haupt
thema abweiche. Es kann deshalb durchaus als unverhältnis
mässig betrachtet werden, nur wegen eines solchen Neben
punktes die Volksinitiative als Ganzes für ungültig zu erklären, 
auch wenn so das Prinzip der Einheit der Materie zumindest 
geritzt werden mag. 
Man kann auch argumentieren - und es ist hier so argumen
tiert worden -. die Schaffung sozialer Sicherheit sei im weite
sten Sinne auch etwas, was mit Sicherheit und damit mit Si
cherheitspolitik zu tun habe; ein Zusammenhang sei also ge
geben. Dazu muss ich Ihnen allerdings sagen, dass der Bun
desrat in seinem Bericht 90 an die Bundesversammlung über 
die Sicherheitspolitik der Schweiz von einer solchen Auswei
tung des Begriffs der Sicherheitspolitik abgesehen hat 
Durchaus mit Sicherheitspolitik vereinbar ist hingegen in die
sem Sinne die Friedenspolitik. Hier sind wir uns wohl alle einig. 
Man kann Sicherheit mit der Armee schaffen, man kann sie mit 
der Friedenspolitik schaffen. Es braucht nach meiner Über
zeugung immer beides. Aber beides hat eine sicherheitspoliti
sche Zielsetzung. Der Bundesrat hat den Begriff in seinem Be
richt etwas ausgeweitet, vor allem in Richtung Gefahren, die 
Menschen von Menschen drohen: Gewaltanwendung, macht
politische Bedrohungen. Er hat den Begriff- im Gegensatz zur 
Meinung von Herrn Loretan - aber nicht auf die existenzsi
chernden Massnahmen ausgeweitet, sondern gesagt: Pro
bleme wie Umweltprobleme und soziale Probleme können si
cherheitspolitische Konsequenzen haben, indem sich Men
schen anders zu verhalten beginnen. Der Zusammenhang 
zwischen Sicherheitspolitik und Existenzsicherung ist nicht 
ein Zusammenhang in dem Sinne, dass beides Sicherheitspo
litik wäre, sondern man sagt: Wenn die Sicherheitspolitik 
schon über solche Instrumente verfügt, kann sie sie bei Gefah
ren auch in anderen Bereichen einsetzen, auch wenn das 
nicht direkt Sicherheitspolitik ist Sonst müsste es jemand an
ders tun. Die Gemeinden müssten mehr investieren usw. 
So gesehen kann zumindest diese begriffliche Einheitlichkeit 
nicht vom bundesrätlichen Sicherheitsbericht abgeleitet wer
den. Der Bundesrat hat das deshalb so gemacht, weil er der 
Meinung ist: Wenn wir diesen Sicherheitsbegriff ständig aus
weiten, verliert er zuletzt jede fassbare, identifizierbare Sub
stanz und umfasst letztlich fast das staatliche Handeln ganz 
generell. 

michael.tellenbach
Textfeld



22. März 1995 s 393 Für weniger Militärausgaben. Volksinitiative 

Die Überlegung, dass der zweite Teil der Initiative eher ein Ne
benpunkt sei und dass es sich nach dem Verhältnismässig
keitsprinzip nicht rechtfertige, die Initiative als Ganzes ungültig 
zu erklären, ist sicher nicht abwegig. 
Das Dritte ist das, was mehrfach angedeutet worden ist: dass 
die Praxis des Parlamentes, aber auch des Bundesrates, bei 
der Beurteilung von Initiativen im Mittel sehr grosszügig war. 
Es ist zuzubilligen: Ein identischer Fall lag vielleicht bei der 
Chevallier-lnitiative vor, sonst kaum. Aber dort hat man die Un
gültigkeit aus anderen Gründen, nicht aus Gründen der Ein
heit der Materie, beschlossen. Man war insgesamt grosszü
gig. In Grenzfällen hat man bei Volksinitiativen jeweilen zugun
sten der Gültigkeit entschieden. 
Wenn Sie die Diskussion verfolgt haben, kommen Sie zum 
Schluss, dass die These, diese Initiative sei ein Grenzfall, über 
den man unterschiedlicher Meinung sein könne, sicherlich et
was für sich hat Es lassen sich, auch aus juristischer, nicht po
litischer Sicht, verschiedene Gründe dafür und dagegen an
führen. Deshalb-das war das Hauptmotiv- hat der Bundesrat 
sich gesagt: Wenn diese Initiative wirklich so umstritten ist, 
sollte man nach der alten Praxis im Zweifel zugunsten der 
Volksrechte, also in dubio pro populo, entscheiden. 
Ein Entscheid auf ungültig wäre aus der Sicht des Bundesra
tes eine Änderung der Praxis, wie sie bis jetzt gepflegt worden 
ist. Man könnte das durchaus als Änderung der Spielregeln 
während des Spieles interpretieren. Es stört mich an sich 
nicht, dass Herr Schoch diesen Satz zitiert hat, den ich in der 
Kommission gesagt habe. Ich gebe mir immer Mühe, in Kom
missionen, im Bekanntenkreis und öffentlich ungefähr das 
gleiche zu sagen, weil ich mich immer bemühe, überall zu mei
nen Überzeugungen zu stehen. Ich gestatte mir aber doch 
den diskreten Hinweis, dass es Herrn Schoch zu empfehlen 
wäre, Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 20 Absatz 3 des Ge
schäftsreglements des Ständerates einmal nachzulesen be
treffend die Frage, was aus der Kommission öffentlich be
kanntgegeben werden soll und was nicht. 
Die Meinung, dass solche Fragen eher im Rahmeneinergene
rellen Überprüfung der Volksrechte diskutiert werden sollten 
als anhand einer konkreten Vorlage, kann man durchaus ver
treten. Es ist angeführt worden, man könne das im Rahmen 
der Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes tun. Sie werden 
aber wahrscheinlich auch in einem anderen Zusammenhang 
die Gelegenheit haben, sich zu den Volksrechten grundsätz
lich zu äussern: im Rahmen der Totalrevision der Bundesver
fassung, die beschleunigt vorgelegt werden sollte und bei der 
neben der Nachführung wahrscheinlich auch dieses Problem 
in einem grösserem Zusammenhang zur Diskussion gestellt 
werden wird. 
Es ist dem Bundesrat klar, dass Ihr Entscheid -wie immer Sie 
ihn fällen - die zukünftige Praxis beeinflussen wird. Wenn Sie 
die vorliegende Initiative für gültig erklären, muss man wahr
scheinlich doch zubilligen, dass dann die Erosion der Sub
stanz des Kriteriums der Einheit der Materie weitergeht, dass 
das Prinzip an Gewicht verliert und dass es wahrscheinlich zu
künftig, um eine Initiative für ungültig zu erklären, sehr klarer 
Verstösse gegen dieses Prinzips bedürfte. Umgekehrt müsste 
bei einer Ungültigerklärung die Praxis konsequenterweise in 
Zukunft dann auch verschärft werden, und wahrscheinlich 
müssten sich Parlament und Bundesrat selber bei eigenen 
Vorlagen diese Frage vermehrt stellen, obschon auch der 
Bundesrat der Meinung ist - wie das Herr Schmid Carlo ge
sagt hat-, dass unter Umständen an eine Volksinitiative und 
an Vorlagen des Parlamentes nicht unbedingt genau die glei
chen Massstäbe angelegt werden müssen. Das zur Gültigkeit 
und zu den Gründen, warum der Bundesrat nach eingehender 
Diskussion und nach eingehendem Abwägen zur Gültigerklä
rung gekommen ist! 
Ich möchte nun doch noch kurz das Thema der teilweisen 
Ungültigkeit streifen, obwohl hier kein Antrag gestellt worden 
ist, und ich bin froh darüber: Eine teilweise Ungültigerklärung 
unter Wegstreichung z. B. des Postulates nach mehr sozialer 
Sicherheit scheint dem Bundesrat rechtlich schlicht nicht 
möglich zu sein. Das ist, glaube ich, klar. Man könnte sich -
ich formuliere das jetzt ein wenig perfid, vielleicht fast dem
agogisch - durchaus die Frage stellen, ob nicht viele Leute 
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wegen dieses Teils unterschrieben haben, so dass man bei ei
ner teilweisen Ungültigkeit nur diesen Teil für gültig erklärt und 
den Militärteil nicht. Als Chef EMD hätte ich dagegen weniger 
einzuwenden. Aber Sie können aus dieser etwas diabolischen 
Überlegung doch ableiten, dass die teilweise Gültigerklärung 
wahrscheinlich doch sehr viel Willkürliches an sich hätte. Des
halb sollten wir das - meine ich - unterlassen. Auch gemäss 
Artikel 75 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die politischen 
Rechte ist klar, dass nur die Ungültigerklärung als Ganzes zu
lässig ist, wenn die Einheit der Materie nicht gewahrt ist. 
Sie dürfen es nun dem Chef EMD nicht verdenken, wenn er 
hier doch noch zwei, drei Bemerkungen zum materiellen Ge
halt der Initiative macht Es ist mir bewusst, dass das nicht das 
Thema ist und dass Sie sich an die Spielregeln gehalten ha
ben. Aber ich fühle mich verpflichtet, doch etwas dazu zu sa
gen, weil ich heute abend meine Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter, die Kader, über einen weiteren Abbauschritt, einen sehr 
schmerzlichen Abbauschritt im EMD, informieren muss. Mor
gen muss ich die Militärdirektoren darüber informieren, was in 
ihren Kantonen passieren wird; morgen nachmittag werde ich 
das vor der Presse sagen. An der morgigen Sitzung mit den 
Militärdirektoren werden auch die Präsidenten der Sicher
heitspolitischen Kommissionen anwesend sein. Ich glaube, in 
einer Zeit, in der ich wirklich auch für mich schmerzliche und 
unangenehme Entscheide bekanntgeben muss, die aus fi
nanziellen und strukturellen Gründen unausweichlich sind, 
darf ich vielleicht doch -weil diese Initiative, wenn sie vom Volk 
angenommen würde, das alles noch weit übersteuern würde
einige Bemerkungen dazu machen. Ich bitte Sie, mir das 
nachzusehen. 
Der Bundesrat ist klar der Meinung, dass die Initiative für gültig 
erklärt, aber dem Volk zur Verwerfung empfehlen werden soll. 
Bei der Annahme der «Halbierungs-Initiative» - das ist die 
Überzeugung des Bundesrates-wäre die «Armee 95», wie sie 
im Militärgesetz und im Armeeleitbild vorgesehen und von Ih
nen genehmigt worden ist, nicht mehr denkbar. Ich bin mir be
wusst, dass eine Studie veröffentlicht worden ist, die besagt, 
man könne auch eine moderne Armee haben, die nur die 
Hälfte koste. Wenn ich die Studie genau gelesen habe, kommt 
sie auf 53 Prozent - immerhin bräuchte es schon 3 Prozent 
mehr, die nicht mehr vorgesehen sind, wenn dann das Volk 
wirklich dazu Hand bieten würde-, aber gut, man kann sagen, 
3 Prozent sind nicht sehr viel. Ich war übrigens froh, dass diese 
Studie zu einer modernen Armee an sich immerhin nicht nein 
sagt Ich glaube aber doch, wenn ich das ganz gerafft sagen 
darf, dass in dieser Studie ein paar Dinge übersehen oder aus
gelassen worden sind. Es sind deren sechs: 
1. Die Existenzsicherung, die wir im Auftrag haben, ist völlig 
ausgeblendet Diese Aufgabe müssten also die Kantone oder 
sonst jemand erfüllen. 
2. Am Anfang hätte diese Armee sehr viel modernes Material, 
weil Sie das schon investiert, beschlossen und bezahlt haben. 
Aber für Erneuerungen, Kampfwertsteigerungen ist nichts 
vorgesehen. Sie wäre also sehr rasch veraltet Das wäre nicht 
haltbar. 
3. Der ganze Bereich Führung, Aufklärung, elektronische 
Kriegführung - ich denke an Ersatz des Florida-Systems, der 
sehr kostenintensiv ist-, ist bei den Investitionen schlicht ver
gessen worden. 
4. Diese Armee scheint mir nicht mehr milizverträglich, vor al
lem nicht bei den Kadern; es brauchte mehr Berufskader, die 
im Personaletat wieder nicht enthalten sind. 
5. Die Ausbildungszeiten sind viel zu kurz für eine moderne-Ar
mee. Die Armee könnte ihren Auftraa nicht erfüllen. 
6. Der Zivilschutz ist im zu halbierenden Dotr<>a nicht mehr 
drin, dafür wäre also nichts mehr vorhanden. 
Wie ich bereits gesagt habe, gehen also einige Ideen in dieser 
Studie durchaus in einer Richtung, die wir im Hinblick auf mög
liche künftige Reformen ohnehin überprüfen. 
Wie perfid diese Initiative wirklich ist- ich benutze dieses Wort 
ausdrücklich, ich benutze ein hartes Wort, weil mir die Sache 
am Herzen liegt-, zeigt sich vor dem Hintergrund der Einspa
rungen, die wir seit 1990 realisiert haben. Die Halbierung geht 
vom Plafond zum Zeitpunkt der Volksabstimmung aus, und die 
Vorleistungen, die wir erbracht haben, werden nicht honoriert 
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Die Armee würde also buchstäblich dafür bestraft, dass sie 
nicht im kalten Krieg verharrt hat, sondern dass sie aus eige
nem Antrieb und mit Ihnen zusammen diesen Umbau nach 
der politischen Wende bereits vollzogen hat Die reale Ab
nahme in dieser Zeit beträgt mittlerweile 22 Prozent, bei den 
Investitionskrediten allein 26 Prozent Das hat bereits zum Ver
lust von Arbeitsplätzen geführt; bis jetzt sind es 2300, und es 
werden noch wesentlich mehr dazukommen. Das alles muss 
man berücksichtigen. Wir - Privatwirtschaft und Bund zusam
men - schätzen, dass die Annahme der Initiative etwa 25 000 
weitere Arbeitsplätze kosten würde, mit den entsprechenden 
sozialen Kosten. 
Ich bin der Meinung, dass diese Initiative durch den Tatbeweis 
von Ihnen und von uns, dank dem Sparwillen im Departement 
eigentlich zum Fossil geworden ist Und als Politiker wünscht 
man sich, vielleicht irgend einmal eine Mitteilung über den 
Rückzug entgegennehmen zu können, statt über deren Gül
tigkeit diskutieren zu müssen. 
Ich meine auch, dass diese Initiative finanzpolitisch für Sie 
nicht akzeptabel sein dürfte, und zwar deshalb, weil für ge
wisse Staatsaufgaben finanzielle Mittel verfassungsmässig 
garantiert werden, sogar für die Armee. Sie könnten nicht ein
mal die Armee nochmals halbieren, ohne die Verfassung zu 
ändern, weil die Mittel ausgegeben werden müssen. Mit der 
Umleitung der Mittel nützt die Initiative der Sanierung der Bun
desfinanzen nichts, aber die Budgethoheit des Gesetzgebers 
wird aus den Angeln gehoben, weil er in privilegierten Berei
chen die Budgetmittel nicht mehr ohne Verfassungsänderun
gen kürzen kann. Wenn Sie das auch noch anschauen - es hat 
zwar mit der Frage der Gültigkeit nichts zu tun-, ist diese Initia
tive gemessen an den verfassungsmässigen finanzpolitischen 
Zuständigkeiten eigentlich ein Unding, ein Fremdkörper, der 
überhaupt nicht hinein passt 
Ich muss mich nochmals entschuldigen, dass ich darauf hin
gewiesen habe. Sollte es zur Gültigerklärung kommen, wer
den wir diese Probleme im Detail diskutieren können. 
Ich muss Ihnen im Namen des Bundesrates beantragen, für 
die Gültigkeit der Initiative zu entscheiden. 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Detailberatung - Discussion par artic/es 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs. 1 
.... wird ungültig erklärt und Volk und Ständen nicht zur Ab
stimmung unterbreitet 
Abs.2 
Zu~_immung zum Entwurf des Bundesrates 

Minderheit 
(Plattner, Schoch) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.1 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Al. 1 
.... est declaree nulle et n'est pas soumise .... 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Minorite 
(Plattner, Schoch) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit I 
(Schoch) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit II 
(Plattner) 
.... und Ständen, die Initiative anzunehmen. 

Art.2 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Bitter 
Minoritel 
(Schoch) 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite II 
(Plattner) 
.... aux cantons d'accepter !'initiative. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Nationalrat-Au Conseil national 

94.036 

~ostverkehrsgesetz. 
Anderung 
Loi sur le Service des postes. 
Modification 

37Stimmen 
?Stimmen 

37Stimmen 
?Stimmen 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 20. April 1994 (BBI 11873) 
Message et projet de loi du 20 avril 1994 (FF 11853) 
Beschluss des Nationalrates vom 15. Dezember 1994 
Decision du Conseil national du 15 decembre 1994 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de Ja commission 
Entrer en matiere 

Uhlmann Hans (V, TG), Berichterstatter: Mit der Botschaft 
94.036 legt der Bundesrat dem Parlament die Revision des 
Postverkehrsgesetzes vor, die auf die Motion Cottier 91.3034 
zurückgeht Der Entwurf des Bundesrates basiert auf dem Be
richt einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Eid
genössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartemen
tes und des Eidgenössischen Finanzdepartementes, die Fra
gen im Zusammenhang mit den gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen der PTT geprüft hat Die gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen der PTT beim Zeitungstransport beliefen sich von 
1980 bis 1993 auf insgesamt etwa 3,3 Milliarden Franken. Al
lein 1993 betrugen diese gemeinwirtschaftlichen Leistungen 
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94.062 

Für weniger Militärausgaben 
und mehr Friedenspolitik. 
Volksinitiative 
Pour moins de depenses militaires 
et davantage de politique de paix. 
Initiative populaire 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 22. Juni 1994 (BBI 1111201) 
Message et projet d'arrete du 22 juin 1994 (FF III 1181) 

Beschluss des Ständerates vom 22. März 1995 
Decision du Conseil des Etats du 22 mars 1995 

Kategorie II, Art. 68 GRN - Categorie II, art. 68 RCN 

Le president: En date du 12 juin 1995, la presidence du 
Grand Conseil de la Republique et canton de Geneve a 
transmis une resolution invitant le Conseil national «a ne pas 
suivre le prononce d'irrecevabilite du Conseil des Etats et de 
permettre ainsi au debat d'avoir lieu sur le fond». 

Antrag Rechsteiner 
Rückweisung an die Kommission 
mit dem Auftrag, in einem Bericht darzulegen, 
a. welche Kriterien im vorliegenden Fall für die Anwendung 
des Prinzips der Einheit der Materie gelten sollen; 
b. inwiefern eine Änderung von Artikel 75 des Bundesgeset
zes über die politischen Rechte nötig wird; 
c. wieweit das Prinzip der Einheit der Materie für Volksinitia
tiven und für Behördevorlagen gelten soll. 
Für die Erarbeitung des Berichts sei ein Mitbericht der 
Staatspolitischen Kommission einzuholen. 

Proposition Rechsteiner 
Renvoi a la commission 
avec mandat d'etablir un rapport: 
a. qui indique les criteres a mettre en oeuvre dans le cas pre
sent pour l'application du principe de l'unite de la matiere; 
b. qui indique s'il y a ou non necessite de modifier l'article 75 
de la loi federale sur les droits politiques, et si oui, dans 
quelle mesure; 
c. qui indique si le principe de l'unite de la matiere doit ou non 
s'appliquer aux initiatives populaires et aux projets emanant 
des autorites, et si oui, dans quelle mesure. 
La Commission des institutions politiques sera consultee 
pour l'etablissement dudit rapport. 

Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Ich möchte zu
nächst ein pa,ar Vorbemerkungen anbringen. Der Ständerat 
hat in der Frühlingssession diese Volksinitiative «für weniger 
Militärausgaben und mehr Friedenspolitik» beraten. Die Si
cherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat mit 
der Staatspolitischen Kommission ein gemeinsames Hearing 
durchgeführt. Wir haben Ende Mai entschieden. Die Mehr
heit ist für die Ungültigerklärung eingetreten. Auf eine mate
rielle Behandlung der Initiative wurde weitgehend verzichtet, 
und ohne Not würden wir das auch heute so halten. Üblicher
weise befleissigt man sich einer gewissen Zurückhaltung, 
wenn der bundesrätliche Vertreter der gleichen Partei ange
hört. Wir haben aus Zeitungen entnommen, dass auch im 
Bundesrat unterschiedliche Auffassungen bestehen. Ich 
richte mich deshalb an den Gesamtbundesrat, weil ich ande
rerseits der Auffassung bin, dass zum Lohn des Bundesrates 
auch etwas Leiden für die Kollegialbehörde gehört. 
Die Mehrheit Ihrer Kommission ist sich bewusst, dass mit der 
Ungültigerklärung der Initiative der Armee kein Dienst erwie
sen wird, mindestens publizistisch nicht, und dass den Initi
anten damit ein Feld für Eigenwerbung aufgetan wird. Die 
Mehrheit hätte nach der Armeeabschaffungs-lnitiative und 
der Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflug
zeuge» auch keine Angst gehabt, vor dem Volk anzutreten. 
Der Abbau von Arbeitsplätzen zugunsten der Entwicklungs-

hilfe wäre durch die Initianten nicht leicht zu verkaufen, um 
so weniger, als sich die Konversionstheorie bishor eher als 
Krankenölung statt als heilende Medizin erwiesen hat. Den 
SP-Gruppen in den Regionen mit vielen EMD-Arbeitsplätzen 
dürfte die Ungültigerklärung dieser Initiative sogar wie eine 
gütige Fügung des Schicksals vorkommen. 
Nun, noch eine Bemerkung zur Volksinitiative «für eine ver
nünftige Asylpolitik». Gleichzeitig mit der Bejahung der Gül
tigkeit der «Halbierungs-Initiative» hat der Bundesrat die Un
gültigkeit der SO-Initiative «für eine vernünftige Asylpolitik» 
beschlossen. 
Es ist mindestens bemerkenswert, wenn der Bundesrat bei 
der «Halbierungs-Initiative» die fehlende Einheit der Materie 
zwar bejaht, aber trotzdem auf die Ungültigerklärung verzich
tet, obwohl es sich um eine Verfassungsvorschrift handelt, 
und wenn er gleichzeitig, unter Berufung auf zwingendes 
Völkergewohnheitsrecht - also Recht, zu dem der schweize
rische Souverän nie Stellung nehmen konnte - die Ungültig
keit der SO-Initiative bejaht. Überdies konnte nur mit dem 
Rückgriff auf die Unterscheidung zwischen Völkerrecht und 
zwingendem Völkerrecht vermieden werden, eine Praxisän
derung zugeben zu müssen. 
Der Ständerat ist in der veröffentlichten Meinung für seinen 
Entscheid kritisiert worden; uns wird es nicht besser erge
hen. Man beruft sich bei dieser Kritik auf den Vorrang des 
Demokratieprinzips. Bei der Behandlung der SO-Initiative 
«für eine vernünftige Asylpolitik» wird dann für diese Kritiker 
die Nagelprobe kommen, natürlich auch für die Initianten. 
Man kann nicht bei der «Halbierungs-Initiative» das Demo
kratieprinzip verabsolutieren und dann Beifall klatschen, 
wenn die Demokratie vor ungeschriebenem Völkergewohn
heitsrecht zurücktreten muss. 
Wir sehen den entsprechenden Kommentaren mit Interesse 
entgegen. Aus meiner persönlichen Sicht kann man beide In
itiativen ungültig erklären. Nur die SO-Initiative ungültig zu er
klären und die Gültigkeit der «Halbierungs-Initiative» zu be
jahen, ist aber eher Opportunismus. 
Nun zum Gebot der Einheit der Materie: Es geht hior nicht um 
politisches Allotria. Es geht auch nicht um die Frage, ob die 
SP vor den Wahlen noch laut die angeblich mangelnde Ach
tung vor dem Volk bejammern kann. Es geht auch nicht um 
die Frage, was unserer Landesverteidigung direkt nützt oder 
schadet. Es geht um die Frage, ob die Initianten gegen 
Artikel 121 Absatz 3 der Bundesverfassung verstossen ha
ben. Aus Sicht des Demokratieprinzips geht es um die Frage, 
ob die Minderheit der 105 000 Initianten - solange nicht in ei
nem korrekten Verfahren eine Abstimmung stattgefunden 
hat, sind sie auf jeden Fall die demokratische Minderheit im 
Staat - gegen einen von Volk und Ständen gebilligten Ver
fassungsgrundsatz verstossen hat, ob sie also viereinhalb 
Millionen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urne 
rufen darf. 
Der liberale und demokratische Staat ist für Veränderungen 
stets offen. Wir haben eine Verfassung, bei der das Ände
rungsverfahren leicht einzuleiten ist. Weil dies so ist, kommt 
der Legalität der institutionellen Verfahren eine grosse Be
deutung zu. Verfahrensbindung gehört zur Substanz einer li
beralen politischen Ordnung. Es gibt keine liberale und de
mokratische Ordnung ohne jene politische Kultur, in der die 
Bürger bereit und gewohnt sind, die Frustration darüber aus
zuhalten, dass man gewisse Verfahrensregeln einhalten 
muss. Diese Feststellung ist keine Neuigkeit. Bereits de Toc
queville sah in der Gleichgültigkeit gegenüber den Regeln 
und Institutionen eine gewichtige Gefährdung der Demokra
tie. Wenn Demokratisierung zum alles durchdringenden Le
bensprinzip wird, gehen Voraussetzungen verlomn, welche 
für die Demokratie grundlegend sind. 
Wir haben uns seinerzeit bei der Volksinitiative «für eine 
Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» gefragt, ob ein Antrag 
auf Ungültigerklärung dieser Initiative zu stellen sEii. Persön
lich war ich überzeugt, dass derartige Initiativen das rechts
staatlich-demokratische System in Frage stellen und dass es 
sich um einen Missbrauch gehandelt hat, weil mit dieser In
itiative mit Rückwirkungsklauseln ein umfassendes Referen
dum gegen alle Entscheide von Parlament, Bundesrat und 



20.Juni 1995 N 1397 Für weniger Militärausgaben. Volksinitiative 

auch Gerichten eingeführt werden könnte. Weil aber klare 
Verfahrensvorschriften gefehlt haben, mit denen man die 
Rechtswidrigkeit nachweisen konnte, haben wir auf einen 
Antrag auf Ungültigerklärung verzichtet. vorliegend besteht 
aber eine klare Verfahrensvorschrift mit Verfassungsrang; 
dies ist ein entscheidender Unterschied. 
Die Initiative für eine Partialrevision der Bundesverfassung 
ist nach langen und teilweise hitzigen Diskussionen im Juli 
1891 in die Bundesverfassung übernommen worden. Als 
Beispiel für diese Diskussion kann ein Rückblick von Bun
desrat Numa Droz - ich nenne wegen unseres Ratspräsiden
ten einen Neuenburger - von 1894 erwähnt werden. Er 
meinte, die Schweiz habe von 1848 bis 1874 den Parlamen
tarismus und von 187 4 bis 1891 die Demokratie gekannt, 
und sie kenne seit Einführung der formulierten Initiative im 
Jahre 1891 die Demagogie. 
Im Gegensatz zur Initiative für eine Totalrevision der Bundes
verfassung sollte die Initiative für eine Teilrevision der Bun
desverfassung kraft des Gebots der Einheit der Materie auf 
punktuelle Massnahmen beschränkt bleiben. Man wollte Pa
ketrevisionen oder Massnahmenbündel ausschliessen. 
Nach Auffassung Ihrer Kommission fordern Artikel 121 
Absatz 3 der Bundesverfassung und auch Artikel 75 
Absatz 2 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte, 
dass die einzelnen Punkte einer Volksinitiative innerlich zu
sammenhängen müssen. Dieser Zusammenhang muss zwi
schen den einzelnen Massnahmen bestehen und nicht nur 
zwischen dem Zweck und den Massnahmen. Die Beurtei
lung, ob diese Anforderungen erfüllt werden, hat vom Stand
punkt des Stimmbürgers und der Stimmbürgerin aus zu erfol
gen. Das Gebot der Einheit der Materie verfolgt zwei Ziele: 
1. Es soll sichergestellt werden, dass es sich um eine Parti
alrevision handelt und nicht um eine Paket- oder Totalrevi
sion. Es soll weiter bei der Unterschriftensammlung keine 
Lockvogelpolitik betrieben werden können, und schliesslich 
soll beim Zustandekommen einer annehmenden Mehrheit 
ein klarer Wille der Stimmbürger zum Ausdruck kommen. 
2. Der einzelne Stimmbürger soll bei der Abstimmung seinen 
wirklichen Willen zum Ausdruck bringen können. Er soll mit 
einem einzigen Ja oder Nein Stellung nehmen können. 
Die Beurteilung der Frage, ob die Einheit der Materie gege
ben ist, ist nicht leicht. Wenn man die Literatur verfolgt und 
beispielsweise die Verhandlungen zur Chevallier-lnitiative im 
Jahre 1955 oder zur Volksinititive «gegen Teuerung und In
flation» im Jahre 1977 Revue passieren lässt, meint man zu
nächst, an der Ungültigkeit der vorliegenden «Halbierungs
Initiative» könne kaum gezweifelt werden. Wenn es aber um 
den Entscheid geht, finden Rechtswissenschafter und auch 
der Bundesrat Nuancen der Nuancen, bis man Artikel 121 
Absatz 3 der Bundesverfassung zum Verschwinden bringen 
kann. 
Schliesslich haben wir eine gesetzliche Verpflichtung zur Un
gültigerklärung, wenn die Einheit der Materie nicht gegeben 
ist. Diese gesetzliche Verpflichtung ist erst 1962 in die Ver
fassung gekommen. 
Nun zur Frage, ob die Einheit der Materie eingehalten ist. 
Auch der Bundesrat behauptet eigentlich nicht, dass die Ein
heit der Materie gewahrt sei. Nach Auffassung des Bundes
rates kann ein sachlicher Zusammenhang zwischen der Kür
zung der Ausgaben für Landesverteidigung und dem Postu
lat nach zusätzlicher sozialer Sicherheit im Inland streng ge
nommen nicht hergestellt werden. Er verneint also den 
sachlichen Zusammenhang zwischen Absatz 1 und Absatz 2 
Buchstabe b des lnitiativtextes. Dies gesagt oder geschrie
ben, macht der Bundesrat aber einen Rückwärtssalto mit 
ganzer Drehung. Er bejaht den sachlichen Zusammenhang 
zwischen Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a und ergänzt 
die internationale Friedenspolitik mit allgemeiner Friedens
politik und bringt dort auch noch die soziale Sicherheit im In
land unter. Anschliessend beruft er sich auf die grosszügige 
Praxis von Bundesrat und Parlament und auf den Grundsatz 
«im Zweifelsfall zugunsten der Volksrechte». 
Die Kommission ist zunächst der Auffassung, dass es hier 
nicht um die Frage der Praxisänderung geht. Es ist ein be
sonderer Sachverhalt zu beurteilen, der ziemlich ähnlich 

oder sogar deckungsgleich einmal beurteilt werden musste 
und nach dessen Beurteilung eine strengere Praxis angefan
gen worden ist. Es stellt sich das Problem, ob wir diese Pra
xis weiterführen oder wieder zur faktischen Nichtbeachtung 
von Artikel 121 Absatz 3 Bundesverfassung zurückkehren. 
Dass in einer Initiative über eine Partialrevision der Verfas
sung mit einer neuen Aufgabe des Staates Mehreinnahmen 
vorgeschlagen werden können, ohne dass damit gegen das 
Gebot der Einheit der Materie verstossen wird, ist anerkannt. 
Dass mit einer Aufgabenreduktion weniger Einnahmen ver
bunden werden können, ist ebenfalls anerkannt. Vorliegend 
geht es aber um die Frage, ob mit dem Vorschlag auf weni
ger Aufgaben oder Ausgabenkürzung gleichzeitig die Über
nahme von anderen Aufgaben und damit Mehrausgaben in 
anderen - ich betone: in anderen - Aufgabenbereichen ver
bunden werden kann. 
Es gibt ein Präjudiz, wo Ausgabenkürzungen mit einem Aus
gabentransferauftrag für die Sozialpolitik verbunden wurden: 
Es handelt sich um die sogenannte Chevallier-lnitiative aus 
dem Jahre 1955. Hier hat der Bundesrat bezweifelt, ob die 
Einheit der Materie gewahrt sei. Allerdings wurde die Ungül
tigerklärung nicht wegen der Verletzung der Einheit der Ma
terie beantragt, sondern wegen praktischer Undurchführbar
keit. In der parlamentarischen Beratung sind dann die beiden 
Begründungen zusammengeflossen. Verschiedene Redner, 
so auch der nachmalige Bundesrat Furgler, haben die Ungül
tigkeit wegen der Verletzung der Einheit der Materie in den 
Vordergrund gestellt. Die herrschende Lehre ist der Auffas
sung, dass die Chevallier-lnitiative die Einheit der Materie 
verletzt habe. 
Der Bundesrat und das Parlament haben 1977 bei der Be
handlung der Volksinitiative «gegen Teuerung und Inflation» 
ihre bisherige, eher large Praxis im Zusammenhang mit der 
Beurteilung der Einheit der Materie etwas korrigiert und leicht 
die Bremse angezogen. Dieser Entscheid ist damals teil
weise als Praxisänderung kritisiert worden. 
Wenn wir heute die Ungültigkeit beschliessen, nehmen wir 
keine Praxisänderung vor; wenn wir es nicht tun würden, 
nähmen wir eher eine Praxisänderung vor. Was der Bundes
rat mit der« Halbierungs-Initiative» unternommen hat, ist eine 
klare Praxisänderung. Er geht hinter den Entscheid von 1977 
zurück und anerkennt nicht einmal mehr seine Beurteilung in 
der Botschaft, wonach er seine Praxis von 1955 als large kri
tisiert: Damals hat er wenigstens die Einhaltung des Grund
satzes der Einheit der Materie bezweifelt. 
Ich möchte mich noch kurz mit den verwaltungsinternen 
Überlegungen des Bundesrates auseinandersetzen: 1977 
hat der Bundesrat gemeint, er könne die bisherige Praxis we
gen der Vielgestaltigkeit dieser Initiative und ihrer verschie
denen Anliegen nicht anwenden. Es ging also um einen 
neuen Sachverhalt. Ähnlichkeit bestand lediglich mit der 
Chevallier-lnitiative. Nun haben wir aber einen ähnlichen 
Sachverhalt zu beurteilen. Die seit 1977 beurteilten Volksin
itiativen besassen diese Vielgestaltigkeit nicht, welche 1977 
zur Ungültigerklärung geführt haben. Vorliegend haben wir 
aber eine derartige Initiative. Man kann also nicht sagen, wir 
würden im Vergleich zur Praxis seit 1977 eine Änderung vor
nehmen. Ich frage mich, welche Absicht hinter derartigen Be
gründungen steht. Von der Bundesverwaltung ist Absatz 2 
Buchstabe b der Initiative auch noch als Nebenpunkt be
zeichnet worden. Die Initianten haben nie von einem Neben
punkt gesprochen, im Gegenteil: Wenn man einen derart er
weiterten Begriff der Sicherheitspolitik verwendet, dann kann 
es sich gar nicht um einen Nebenpunkt handeln. Wir sind er
staunt darüber, wie der Bundesrat zu seinem Antrag auf Gül
tigkeit gekommen ist. 
In der Wirkung hebt der Bundesrat Artikel 121 Absatz 3 der 
Bundesverfassung auf. Er gibt das auch noch selber zu, 
wenn er schreibt, dass mit der grosszügigen Praxis in Kauf 
genommen wird, dass dem Kriterium der Einheit der Materie 
in der Praxis nur ein begrenzter Stellenwert zugeordnet wird, 
obwohl es sich um eine Verfassungsvorschrift handle. Aber 
man kann die geltende Verfassung nicht mit Hinweis auf die 
anstehende Teil- oder Totalrevision ausser Kraft setzen. 
Wenn behauptet wird, die vorliegende Initiative würde die 
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Einheit der Materie einhalten, dann hat man ein Beispiel zu 
liefern, inwiefern Artikel 121 Absatz 3 überhaupt noch zur 
Anwendung kommen würde. Es geht vorliegend nicht um 
eine Praxisänderung, sondern um die Tatsache, dass die In
itianten etwas übermütig geworden sind und nach der Ar
meeabschaffungs-lnitiative und der «Luftwaffenabschaf
fungs-lnitiative» noch einen Zacken zugelegt haben. Sie ha
ben einen Sachverhalt geschaffen, der im lichte der bisheri
gen Praxis und vor allem aufgrund des Wortlautes von 
Artikel 121 Absatz 3 die Ungültigerklärung nach sich ziehen 
muss. 
Noch eine Bemerkung zur Friedens- oder Sicherheitspolitik 
im weitesten Sinne: Um die Einhaltung des Grundsatzes der 
Einheit der Materie bejahen zu können, begibt sich der Bun
desrat in Widerspruch zu seinen eigenen Thesen im 
Bericht 90 über die Sicherheitspolitik der Schweiz. Er nimmt 
dort gegen einen ausufernden Begriff der Sicherheitspolitik 
Stellung. Dieser totale Sicherheitsbegriff basiert auf der 
Theorie des sogenannten positiven Friedens. Hier geht es 
nicht um die Abwesenheit von Krieg, es geht um die gleich
heitlichere, demokratischere und solidarische Gesellschafts
struktur. Es handelt sich um eine Art Utopie sozialer Perfek
tion wie die konkreter gedachte klassenlose Gesellschaft 
oder der christlich-idealistische «wahre Staat». Es ist etwas 
erstaunlich, wie sich die gleichen Heilsverkündigungen in ei
ner Generation wiederholen und mit leicht durchschaubaren 
Namensänderungen immer die gleichen Menschen als Gläu
bige gewinnen; nunmehr offenbar auch den Bundesrat. 
Wenn man einen derart erweiterten Begriff für Sicherheitspo
litik und Landesverteidigung verwenden will, dann frisst sich 
die Initiative selber auf: In einer derartigen Logik würde ja 
Landesverteidigung auch aus Sozialpolitik bestehen und 
jene müsste ebenfalls gekürzt werden. Wenn man einen der
art weitgefassten Begriff der Sicherheitspolitik einführt, dann 
wird das Gebot der Einheit der Materie sinnlos und überflüs
sig. Jede Politik ist dann Sicherheitspolitik, und jedes lnitia
tivbegehren erfüllt dann das Kriterium der Einheit der Mate
rie. 
Die Kommissionsmehrheit ist der Auffassung, dass die «Hal
bierungs-Initiative» klar gegen Artikel 121 Absatz 3 der Bun
desverfassung verstösst. Wir sind deshalb verpflichtet, diese 
Initiative ungültig zu erklären, wohl wissend, dass wir damit 
der Demokratie und dem Verfassungsgedanken einen 
Dienst erweisen, jedoch die Situation für unsere Landesver
teidigung eher erschweren. 
Bereits Aristoteles hat aber geschrieben: «Denn im Gehor
sam gegenüber der Verfassung zu leben, darf man nicht als 
Knechtschaft auffassen, sondern als Rettung der Verfas
sung.» 

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: La decision relative a la 
recevabilite d'une initiative populaire est une decision deli
cate. Votre commission ne l'a prise qu'apres trois heures de 
discussion, au complet, et apres avoir prealablement siege 
avec la Commission des institutions politiques, et ecoute des 
experts. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a ete ex
tremement scrupuleuse dans l'accomplissement de sa tä
che. 
Elle a ete scrupuleuse, d'ailleurs, parce que lors de la discus
sion, eile s'est en fait pose cinq questions que j'enonce et 
que nous allons reprendre l'une apres l'autre. Elle s'est de
mande: 
1. si la recevabilite etait une question politique ou une ques
tion juridique; 
2. s'il y avait violation de l'unite de la matiere; 
3. si retenir une teile violation etait contraire a la bonne foi; 
4. si l'on pouvait annuler partiellement !'initiative populaire; 
5. si la decision d'irrecevabilite violait les droits democrati
ques ou populaires. 
Je reprends ces cinq questions: 
1. La question de la recevabilite est-elle une question politi
que ou une question juridique? La reponse est claire: nous 
n'avons pas de cour constitutionnelle. Si vous lisez 
l'article 122 de la constitution, vous verrez qu'il donne a. la loi 
le soin d'organiser la procedure des initiatives populaires. Or 

la loi federale sur les droits politiques confere au Parlament 
et au Conseil federal le soin d'etudier la recevabilite. Mani
festement, ces autorites politiques prennent une d6cision po
litique. 
Mais ce n'est pas parce qu'une decision est politique qu'elle 
est subjective ou qu'elle est marquee au coin de la demago
gie ou de la peur du peuple. Parce qu'une decision est politi
que, eile est prise en application de la constitution dont je 
vous rappelle que nous sommes les gardiens. Or c:ette cons
titution - le rapporteur de langue allemande l'a dit -· comporte 
un article 121 alinea 3 qui concerne l'unite de la matiere, en 
ce sens qu'il exige, si plusieurs choses sont demandees par 
le biais d'une revision partielle, qu'elles fassent l'objet de de
mandes distinctes. 
2. Des lors, il etait logique, a. propos de !'initiative populaire 
«Pour moins de depenses militaires et davantage de politi
que de paix» de se poser la deuxieme question. Y a-t-il ou n'y 
a-t-il pas violation de l'article 121 alinea 3 de la constitution, 
c'est-a-dire du principe d'unite de la matiere? Pour repondre 
a cette question, il faul evidemment se demander quel est le 
but de l'unite de la matiere. Ce but est double. II assure, 
d'une part, la protection contre une deviance de la revision 
partielle qui recouvrirait en realite une sorte de demande de 
revision totale de la constitution. D'autre part, il empeche 
l'utilisation abusive de !'initiative constitutionnelle pour tour
ner l'interdiction de !'initiative populaire legislative. 
Je reprends ces deux buts de maniere a les confronter avec 
le cas d'espece. 
Premierement, eviter que l'on utilise une initiative partielle 
pour recouvrir en realite une sorte de demande de revision 
totale. Pour illustrer ce but-la, je recours a un exemple du 
professeur Fleiner. Le professeur Fleiner dit: « lmafJinons une 
initiative partielle ainsi formulee: 'Les cantons sont abolis.'» 
Formellement, eile remplit toutes les conditions d'une initia
tive partielle respectant l'unite de la matiere. Or, dit le profes
seur Fleiner: «En realite, c'est une sorte de demande de re
vision totale parce qu'on ne peut realiser cette demande 
qu'en prevoyant dans la constitution un certain nombre 
d'autres regles permettant de reorganiser le pays em fonction 
de cette abrogation.» 
Ne serions-nous alors pas en presence, avec !'initiative po
pulaire «Pour moins de depenses militaires et davantage de 
politique de paix», d'une situation un peu semblable? Cette 
initiative propose en realite deux buts differents: un premier 
but, c'est la modification du contenu meme de la notion de 
politique de securite. Celle-ci, conformement d'ailleurs au 
rapport 90 du Conseil federal a !'Assemblee federale sur la 
politique de securite de la Suisse du 1 er octobre 1 ~!90 et con
formement a une longue tradition, a pour but de lutter contre 
des dangers politiques et des dangers militaires. II taut re
connal!re que nous avons mis, et notamment tout recem
ment en acceptant «Armee 95» qui n'a pas fait l'ob.iet d'un re
ferendum et qui est donc acceptee par le peuple, le poids sur 
la protection contre les dangers militaires pour y consacrer 
les fonds necessaires. Or, !'initiative propose que l'on change 
ce poids en le mettant maintenant du cöte des dangers poli
tiques en deplai;:ant le poids financier. C'est unei premiere 
modification de but. 
Deuxieme modification du but ou, plus exactement, de la 
conception meme de la politique de securite: le rapporteur de 
langue allemande l'a dit tout a !'heure, la politique de securite 
en Suisse n'a jamais inclus la politique sociale. Le projet des 
initiants, c'est d'inclure maintenant la politique sociale dans 
la politique de securite. Or, ce qu'il y a d'interessant, c'est 
que ces deux buts de !'initiative, qui necessiteraient deja. cha
cun une initiative separee, impliquent des moyens qui sont 
enonces en grand nombre dans le texte de !'initiative: il faul 
diminuer les depenses militaires, augmenter les depenses 
de politique etrangere pour l'aide au tiers monde, augmenter 
les depenses sociales, reorganiser les places de travail. Ce 
que l'on ne dit pas, mais qui devrait aussi etre mentionne, 
c'est qu'on bloque le budget pour des montants importants 
pendant cinq, six ou sept ans peut-etre, violant ainsi allegre
ment les articles 85 chiffre 1 O et 102 chiffre 14 de la Consti
tution federale, qui conferent la competence exclusive en 
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matiere de budget au Parlement et au Conseil federal. II 
aurait donc fallu, pour etre correct, ajouter encore une modi
fication desdits articles. Si nous ne sommes pas en presence 
d'une violation de l'unite de la matiere parce qu'on utilise une 
forme, ratee d'ailleurs, de revision partielle pour cacher en 
realite une sorte de revision totale, alors je ne sais pas, et 
vous non plus, ce que signifie l'unite de la matiere. 
Mais nous avons dit qu'il y avait encore un autre but au prin
cipe de l'unite de la matiere, c'est d'empecher d'utiliser abu
sivement !'initiative constitutionnelle, pour tourner l'interdic
tion de !'initiative populaire legislative. Le propre de la loi, 
c'est precisement de n'avoir pas d'unite de la matiere. En ef
fet, la loi doit reunir un consensus proposant plusieurs 
moyens d'atteindre le but abstrait fixe par la constitution. 
Lorsque l'on etablit une loi, - nous le savons, nous l'avons 
fait pour la 1 Oe revision de l'AVS et nous le faisons systema
tiquement pour des lois -, on doit prevoir plusieurs mesures 
violant - mais on ne le viole pas, parce qu'il ne s'applique pas 
a la loi - le principe de l'unite de la matiere. Or, si vous regar
dez !'initiative populaire «Pour moins de depenses militaires 
et davantage de politique de paix», vous constatez qu'elle 
propose des mesures du cöte des depenses militaires, du 
cöte social, du cöte politique etrangere et environnement, 
plus des mesures pour sauver des places de travail, plus 
d'ailleurs une disposition generale en matiere de politique de 
securite. C'est exactement ce que ferait une loi d'application 
d'une nouvelle conception de la politique de securite. On ne 
peut pas trouver meilleur exemple de violation du principe de 
l'unite de la matiere. Par consequent, lorsqu'il s'agit de con
sacrer et de constater qu'il y a une teile violation, votre com
mission ne pouvait que le faire. 
3. Vient alors la troisieme question: est-ce que l'on peut rete
nir l'irrecevabilite pour violation de l'unite de la matiere de 
taute banne foi? Vous savez que le reproche que font certai
nes personnes a l'utilisation de cet argument de violation de 
l'unite de la matiere, c'est precisement que, brusquement, on 
exigerait le respect de la loi, dont on aurait- ce en quoi nous 
avons eu tort - tolere la violation pendant un certain nombre 
d'annees. On nous reproche de changer les regles du jeu 
pendant le jeu, d'interpreter differemment la notion d'unite de 
la matiere lorsqu'il s'agit d'une initiative constitutionnelle et 
lorsqu'il s'agit des textes parlementaires. 
Reprenons ces trois arguments: 
a. Y a-t-il mauvaise foi a exiger le respect de la loi au sens 
large? Vous savez comme moi que, lorsque l'autorite tolere 
- et on peut le deplorer - une violation de la loi, il est de son 
devoir, lorsqu'elle en prend conscience, de mettre fin a une 
telle violation. Sinon, eile doit changer les textes qui ont ete 
violes parce qu'apparemment, ils ne seraient pas applica
bles. II n'y a donc que respect des principes democratiques 
lorsqu'on exige, a quelque moment que ce soit, le respect de 
la loi. 
b. On nous dit que nous changeons les regles du jeu pendant 
le jeu. Mais, ce sont les auteurs de !'initiative qui procedent 
de cette fai;:on! Alors que nous serions obliges de respecter 
la regle selon laquelle le peuple n'elabore pas le budget, et 
obliges par consequent de changer cette regle si nous vou
lions voter le contenu de !'initiative, eux, proposent directe
ment de violer la regle sur le budget avec le contenu d'une 
nouvelle initiative. Si jamais quelqu'un viole la regle du jeu 
pendant le jeu, ce sont bien les auteurs de !'initiative et non 
pas les autorites! 
c. II faudrait, nous dit-on, que l'on interprete l'unite de la ma
tiere de la meme maniere s'il s'agit d'une initiative parlemen
taire et s'il s'agit des textes elabores par les autorites. C'est 
absurde! Vous savez comme moi que le principe de l'unite de 
la matiere n'est exige que par rapport aux initiatives populai
res et que, d'autre part, etant donne qu'un des buts de l'unite 
de la matiere est d'eviter l'abus de !'initiative constitutionnelle 
aux depens de !'initiative legislative interdite au peuple, il n'y 
a pas d'abus de la part des autorites qui, elles, ont les deux 
initiatives, a utiliser une autre notion d'unite de la matiere. II 
est taut a fait errone de pretendre que l'on devrait avoir la 
meme interpretation de l'unite de la matiere pour une initia
tive populaire ou pour les actes des autorites. C'est totale-

ment contraire a taute la logique du systeme suisse. II n'y a 
donc aucune atteinte a la banne foi dans la declaration d'ir
recevabilite de cette initiative populaire. 
4. On peut se poser alors la quatrieme question. Est-ce qu'il 
faudrait proceder a une annulation partielle? Je dirai que la 
commission a ete quasiment unanime a ecarter d'emblee 
cette possibilite, mais il vaut la peine de s'y arreter un instant, 
parce que d'aucuns risquent d'y revenir. L'annulation par
tielle impliquerait que l'on sache quelle est la partie de !'initia
tive qui est vraiment contraire au principe de l'unite de la ma
tiere. D'aucuns disent: c'est la disposition en matiere de po
litique sociale. On peut ajouter, vous conviendrez avec moi, 
que ce sont toutes les dispositions qui portent atteinte au 
principe de la competence des Chambres en matiere de bud
get, ce qui representait trois des quatre alineas de 
l'article 23a(nouveau) demande par !'initiative populaire 
«Pour moins de depenses militaires et davantage de politi
que de paix». Or, il serait taut a fait errone d'affirmer que l'un 
ou l'autre de ces defauts n'est que tellement secondaire 
qu'on pourrait l'annuler sans porter atteinte a la matiere 
meme de !'initiative. Vous constaterez comme moi que l'un et 
l'autre de ces elements sont fondamentaux et ne pourraient 
en aucune fai;:on justifier une annulation partielle. 
Mais il y a contre le principe de l'annulation partielle en gene
ral un argument de nature democratique qu'il convient de re
lever aussi. Les signatures sont recoltees campte tenu de la 
composition d'un texte. Qui pourrait jamais determiner com
bien de signatures ont ete donnees a cause de tel ou tel ele
ment? Qui pourrait determiner si cette initiative aurait jamais 
reuni les 100 000 signatures, si eile n'avait pas eu un certain 
passage? Personne. Par consequent, c'est se moquer des 
citoyens que de dire: un certain nombre de signatures ont ete 
donnees pour des raisons secondaires; neanmoins, les 
autres pourraient etre retenues. 
5. J'en viens taut naturellement a la derniere question. Y 
aurait-il atteinte aux droits populaires en declarant l'irreceva
bilite de !'initiative populaire «Pour moins de depenses mili
taires et davantage de politique de paix»? Je vous demande 
un instant de logique et de patience encore. Vous avez pro
bablement entendu comme moi beaucoup de nos conci
toyens se plaindre de l'abus des droits d'initiative - et de re
ferendum aussi, d'ailleurs. Vous avez entendu un certain 
nombre de nos concitoyens, et vu dans ce Parlement, propo
ser des mesures pour lutter contre ces abus, des mesures 
telles que l'augmentation du nombre de signatures. 
Or, soyons logiques. La regle de l'unite de la matiere limite 
naturellement le nombre des signatures que l'on peut recol
ter. En violant la regle de l'unite de la matiere, on «ratisse 
large» pour les signatures. On facilite donc la recolte de cel
les-ci. Si l'on veut respecter les droits democratiques, sans 
porter atteinte au principe du nombre de signatures, il taut et 
il suffit d'abord de faire respecter le principe de l'unite de la 
matiere, qui est un principe fondamental pour permettre aux 
citoyens d'exercer, conformement a la constitution, un droit 
democratique essentiel et que nous respectons. 
Teiles sont les raisons pour lesquelles, par 17 voix contre 8 
et sans abstention, la majorite de votre commission a declare 
!'initiative populaire «Pour moins de depenses militaires et 
davantage de politique de paix» irrecevable, et vous invite a 
en faire de meme. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Wir stehen mit den Antrag auf 
Ungültigerklärung der «Halbierungs-Initiative» an einem 
Wendepunkt - nicht in erster Linie in der Militärpolitik, son
dern an einem historischen Wendepunkt für das Volksinitia
tivrecht und für die Volksrechte überhaupt. 
Die Instrumente der direkten Demokratie, das Referendum 
und die Initiative, sind die zentralen demokratischen Errun
genschaften des 19. Jahrhunderts und damit unseres Bun
desstaates. Im 20. Jahrhundert sind diese Volksrechte mit 
dem Staatsvertragsreferendum und der Einführung der Mög
lichkeit des doppelten Ja zu Initiative und Gegenvorschlag 
ausgebaut worden. Doch kaum ist die Feier des Bundesstaa
tes von 1848 beschlossen, soll, wenn es nach dem Willen 
der vorberatenden Kommission geht, das Volksinitiativrecht 
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zum ersten Mal in der Geschichte in seiner Substanz massiv 
eingeschränkt werden. Eine derartige Wende in bezug auf 
das Initiativrecht muss bei dieser Tragweite für die Zukunft 
der Volksrechte gut überlegt werden. Deshalb der Rückwei
sungsantrag. 
Die Einheit der Materie ist heute in Artikel 75 des Bundesge
setzes über die politischen Rechte geregelt. Danach ist die 
Einheit der Materie gewahrt, wenn zwischen den einzelnen 
Teilen einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht. 
Diese sehr offen formulierte Bestimmung ist in der Praxis des 
Parlamentes, wie es schon der Wortlaut nahelegt, bisher im
mer auch sehr offen und weitherzig interpretiert worden. Es 
genügt ein sachlicher, ein nachvollziehbarer Zusammen
hang zwischen den einzelnen Teilen der Initiative. 
Die Bundesversammlung hat bisher alle Volksinitiativen, die 
fast immer mehrere Elemente enthalten haben, als gültig er
klärt, wenn wir von der hier nicht interessierenden Ausnahme 
der PdA-lnitiative gegen Teuerung und Inflation absehen, die 
parteiprogrammähnlich in die Nähe der Forderung einer To
talrevision geraten war. 
Mit dem Antrag auf Ungültigerklärung schlägt die vorbera
tende Kommission jetzt eine abrupte und brüske Praxisände
rung vor. Laut dem Gutachter Richli soll das Prinzip der Ein
heit der Materie deshalb verletzt sein, weil er, Herr Richli, im 
Unterschied zu den anderen Staatsrechtlern zwischen dem 
Anliegen der Kürzung der Militärausgaben und dem Anliegen 
der Verwendung der Mittel für soziale Zwecke keinen sachli
chen, keinen nachvollziehbaren Zusammenhang erkennen 
kann. Was würde das heissen? Es wäre nun plötzlich verbo
ten, die Forderung zu erheben, finanzielle Mittel vom Militär 
in die Sozialpolitik zu verlagern, und dies, obschon diese For
derung keineswegs nur von der Linken, sondern auch von in
ternationalen Gremien und von kirchlichen Kreisen, von Ju
stitia et Pax bis hin zu den Bischöfen, erhoben wird. 
Gleichzeitig würde eine bestimmte Sichtweise in der Sicher
heitspolitik zementiert. Es wäre ab sofort nicht mehr zulässig, 
den Einbezug der Sozialpolitik, der sozialen Sicherheit in die 
Sicherheitspolitik zu verlangen, und zwar nicht etwa politisch 
unzulässig, worüber man noch streiten könnte, sondern es 
ist nach Herrn Richli angeblich rechtlich nicht mehr zulässig. 
Haben Sie sich die Konsequenzen einer solchen Praxisän
derung überlegt? Wenn die Forderung nach Verlagerung der 
Finanzströme von der Militär- zur Sozialpolitik plötzlich nicht 
mehr zulässig sein soll: Gilt diese Forderung nach einer Ver
lagerung der Finanzströme auch auf anderen Gebieten, z. B. 
in der Bildungspolitik, in der Landwirtschaft, in der Verkehrs
und Energiepolitik? Wer garantiert, dass die Forderung nach 
dem Einsatz des Treibstoffzolls für den öffentlichen Verkehr 
noch möglich ist? Wie würde es nach der Praxisänderung 
beispielsweise mit der Forderung nach einer eidgenössi
schen Vermögenssteuer zum Zwecke der Rüstungsfinanzie
rung und der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit stehen? 
Wie würde es überhaupt mit Finanzierungsvorlagen stehen, 
welche Kredite sowohl für das Militär als auch für die Sozial
politik verlangt haben, Vorlagen also, über die das Volk in der 
Vergangenheit - vor und nach dem Zweiten Weltkrieg, näm
lich 1939 und 1952 - wiederholt abgestimmt hat? Ist das nun 
plötzlich unzulässig? Oder umgekehrt bei neuen Sozialvorla
gen: Wäre es jetzt plötzlich unzulässig, über die Finanzie
rung von neuen Sozialausgaben konkrete Vorstellungen -
z. B. Heraufsetzung der Alkohol- und Tabaksteuern - zu ent
wickeln? Was hätten Spielbankengewinne nach dieser Pra
xisänderung, unter Anwendung dieser engen Sichtweise, 
noch mit der AHV zu tun? Fragen über Fragen, die deutlich 
machen sollen, wie schwerwiegend, ja willkürlich die von der 
vorberatenden Kommission vorgeschlagene Praxisänderung 
die demokratischen Rechte beschneiden würde. 
Ein zweiter Punkt, den der Rückweisungsantrag aufnimmt, 
ist die Form der vorgeschlagenen Praxisänderungen. Der 
heutige Artikel 75 des Bundesgesetzes über die politischen 
Rechte (BPR) regelt die Einheit der Materie sehr offen, wie 
es auch der bisherigen Praxis entspricht. Man dürfte doch er
warten, dass bei einer so einschneidenden Praxisänderung, 
welche die Substanz der Volksrechte berührt, zuerst die ge
setzliche Regelung selber geändert und restriktiver gefasst 

würde, genau so, wie es Herrn Steineggers FDP in ihrem Pa
pier zu den Volksrechten übrigens ausdrücklich verlangt. 
Wenn die Einheit der Materie gemäss Gutachter Richli nur 
noch dann erfüllt sein soll, wenn ein Anwendungsfall der von 
ihm selber formulierten Fallgruppen vorliegt, dann müssen 
diese Fallgruppen - besser würde man sagen: Fallgruben -
vorher im Gesetz selber festgeschrieben werden. Das ver
langen im übrigen nicht nur das Legalitätsprinzip und das 
Vertrauensprinzip bzw. das Gebot der Fairness, sondern 
auch das Demokratieprinzip. 
Wenn die Volksrechte eingeschränkt werden sollen, dann 
muss das Volk sich selber dazu äussern können, was bei ei
ner Gesetzesänderung mit dem Instrument des fakultativen 
Referendums möglich wäre. Das ist bei anderen Forderun
gen nach Demokratieabbau jeweils beachtet worden; z. B. 
bei der Forderung nach Erhöhung der Unterschrittenzahlen 
für Initiative und Referendum, oder bei der parlamentari
schen Initiative Zwingli (91.410), welche ein Verbot von rück
wirkenden Initiativen verlangt hat. Hier aber würde die Volks
mitsprache hinterrücks ausgeschlossen, obwohl es um die 
Volksrechte selber geht. Das ist um so fragwürdiger, als der 
hier massgebende Artikel 75 des BPR bei der aktuellen Re
vision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte un
verändert geblieben ist. 
Dazu kommt ein dritter, nicht weniger wichtiger Gedanke bei 
der Begründung des Rückweisungsantrags: Es war und ist 
bis heute klar, dass das Prinzip der Einheit der Materie für 
Volksinitiativen wie für Behördevorlagen gilt. Das ist nichts 
als logisch, weil dieses Prinzip das Stimmrecht der Bürgerin
nen und Bürger und nichts sonst schützen soll. Es wäre ab
surd, eine Volksinitiative inhaltlich eng zu beschränken, wäh
rend die Behörden mit dem Gegenvorschlag tun könnten, 
was sie wollten. Das ist bis heute unbestritten geblieben. Zu 
meinem Erstaunen hat Frau Sandoz hier und heute - in ih
rem eigenen, höchstpersönlichen Namen, obwohl die Kom
mission das nicht beraten hat- etwas anderes erzählt und ei
nen Unterschied zwischen parlamentarischen Vorlagen und 
Volksinitiativen gemacht. 
Bei den behördlichen Verfassungsvorlagen gibt es aber noch 
viel mehr Beispiele dafür als bei den Volksinitiativen, wie 
grosszügig das Gebot der Einheit der Materie bzw. der vom 
Gesetz geforderte sachliche Zusammenhang bisher immer 
interpretiert worden sind. Denken wir nur an die hier be
schlossene Finanzreform 1993, die verschiedene Elemente 
enthielt, oder beispielsweise an die Einführun9 der Wirt
schaftsartikel in der Bundesverfassung, die auch sozialpoliti
sche Anliegen enthielten. 
Solche Pakete, die sich aus mehreren Anliegen zusammen
setzen, sind ja kein Makel, sondern politisch legitim. Erst sol
che Verknüpfungen ermöglichen oft tragfähige Kompro
misse, und man würde nicht nur die politischen Handlungs
und Innovationsmöglichkeiten unnötig beschränken, son
dern auch die Stimmbürgerinnen und StimmbürgHr für dumm 
verkaufen, wenn man sie plötzlich für überfordert hielte, sol
che Pakete politisch zu beurteilen. 
Der Rückweisungsantrag wird nötig, weil man sich in den 
vorberatenden Kommissionen über die zusammenhänge 
kaum Rechenschaft gegeben hat. Ich habe die Protokolle der 
Staatspolitischen Kommission und der Sicherheitspoliti
schen Kommission gelesen. Die Staatspolitische Kommis
sion hat zwar ein Hearing veranstaltet, nachher aber weder 
materiell diskutiert noch den fälligen Mitbericht verabschie
det. In der Sicherheitspolitischen Kommission wurden laut 
Protokoll ausschliesslich politische Voten abgegeben, wobei 
die Bürgerlichen für Ungültigkeit und die links-grüne Seite für 
Gültigkeit gestimmt haben. 
Herr Steinegger hat als Kommissionssprecher inhaltlich aus
schliesslich als FDP-Parteipräsident gesprochen, aber nicht 
für die Kommission. 
Wir stehen mit dem Entscheid über die Gültigkeit der «Hal
bierungs-Initiative» an einem Wendepunkt des Initiativ
rechts. Die Volksrechte werden nicht durch die EU bedroht, 
sondern durch die in diesem Parlament drohende Bevormun
dung des Volkes, dem man das Recht absprechen will, über 
die Initiative abzustimmen. 
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Sie wissen, dass der Bundesrat im Sinne der bisherigen Pra
xis für die Gültigkeit der Volksinitiative eintritt. Sie wissen, 
dass in den Hearings der Staatspolitischen Kommission drei 
von vier Staatsrechtlern - alles Mitglieder bürgerlicher Par
teien - die Gültigkeit bejaht haben. Das trifft auch für die er
drückende Mehrheit der übrigen Staatsrechtler zu. Die Aus
nahme bildet einzig der vom EMD beauftragte Gutachter 
Richli. 
Es gibt den bösen Satz, dass das Schönste an der Politik die 
Willkür sei. Wenn Sie nicht nach diesem Motto handeln wol
len, dann stimmen Sie dem Rückweisungsantrag zu! Sie 
zwingen die vorberatenden Kommissionen dazu, sich über 
die Tragweite des Entscheides für das Initiativrecht noch ein
mal Rechenschaft zu geben. Das Spiel mit den Volksrechten 
ist ein gefährliches Spiel. 

Haering Binder Barbara (S, ZH): Die Frage der Gültigkeit 
unserer Initiative «für weniger Militärausgaben und mehr 
Friedenspolitik» und insbesondere die Konsequenzen einer 
allfälligen Ungültigerklärung wurden in den letzten Wochen in 
der Presse bereits ausführlich verhandelt. Und allenthalben 
kam dabei die Stimmung auf, Sie würden der Linken mit der 
Ungültigerklärung dieser Initiative gewissermassen ein Ge
schenk machen und uns den Wahlkampf erleichtern. 
Als Präsidentin des Ausschusses dieses lnitiativprojekts, das 
von rund 80 Parteien und Organisationen der Friedensbewe
gung, der linken und der grünen Bewegung, aus entwick
lungspolitischen und aus kirchlichen Kreisen unterstützt wird, 
kann ich Ihnen jedoch versichern: Sie tun uns mit der Ungül
tigerklärung keinen Gefallen, denn uns geht es nicht um 
Wahlkampf. Uns geht es um die dringend notwendige Um
widmung der durch die Auflösung des West-Ost-Konfliktes 
ermöglichten Friedensdividende hin zu mehr Friedenspolitik 
und mehr sozialer Sicherheit in Nord und Süd. Wir haben nur 
beschränkte Ressourcen. Wir müssen diese Ressourcen 
dort investieren, wo die realen Probleme der Welt und unse
rer Zukunft liegen. 
Uns geht es um die weltweite Abrüstung, und wir wollen, 
dass die Schweiz ihren Beitrag dazu leistet. Uns geht es um 
die Zukunft der Volksrechte in diesem Land. Wenn ich Ihnen, 
Herr Steinegger, zuhöre, möchte ich mich dezidiert gegen Ih
ren Zynismus wehren, mit welchem Sie die Ungültigerklä
rung unserer Initiative in den vermeintlichen Dienst der 
Volksrechte stellen möchten. 
Somit trete ich hier nochmals an, um für die Gültigkeit unse
rer Initiative zu kämpfen. Ich tue dies gemeinsam mit der 
grossen Mehrheit der Staatsrechtlerinnen und -rechtler, und 
ich tue dies gemeinsam mit dem Bundesrat, allerdings mit 
mehr Herzblut, als Sie dies bis heute getan haben, Herr Bun
despräsident. 
Ich kämpfe für die Gültigkeit unserer Initiative «für weniger 
Militärausgaben und mehr Friedenspolitik», weil Friedenssi
cherung und soziale Sicherheit untrennbar miteinander ver
knüpft sind. Weltweit den Frieden schaffen werden wir nur 
mit dem sozialen Ausgleich im Norden und im Süden. Die fi
nanzpolitische Umverteilung der Friedensdividende stellt 
deshalb den Kerngedanken unserer Initiative dar, und die 
Einheit der Materie steht für uns ausser Zweifel. 
Ich kämpfe für die Gültigkeit unserer Initiative, weil Sie die 
Spielregeln der Demokratie nicht während des Spieles und 
klammheimlich ändern dürfen. Sie verstossen sonst gegen 
Treu und Glauben und begehen einen Verfassungsbruch, in
dem Sie uns ein durch jahrzehntelange Praxis garantiertes 
Volksrecht unter der Hand wieder entziehen. 
Ich kämpfe für die Gültigkeit unserer Initiative, weil die re
striktive Auslegung des Prinzips der Einheit der Materie, die 
Sie hier nun exemplarisch einführen wollen, unabsehbare 
Folgen für unsere gesamte Gesetzes- und Beschlusses
arbeit hätte. Für die Einheit der Materie gilt, wie Sie wissen, 
das Prinzip der Allgemeingültigkeit. Und Sie wissen ebenfalls 
sehr genau, dass weder die 10. AHV-Revision noch die 
Mehrwertsteuervorlage oder der Spielbankenartikel diesem 
von Ihnen nun willkürlich definierten Massstab genügen 
würden. 
Sie gehen daran, einen politischen Entscheid zu fällen, 

selbst wenn Sie ihn mit juristischen Argumenten verbrämen 
werden. Doch wie auch immer Sie entscheiden: Unsere In
itiative hat in den Jahren seit ihrer Lancierung. politisch be-
reits Wesentliches bewirkt: · 
1. Sie führte zu einer ausführlichen Konversions9ebatte, mit 
dem Ergebnis, dass heute zwischen der Friedensbewegung, 
den Gewerkschaften und den betroffenen Regionen ein brei
ter Konsens über die Massnahmen besteht, die notwendig 
sind, um militärabhängige Arbeitsplätze in zivile Beschäfti
gung überzuführen. 
2. Sie war Ausgangspunkt für die intensive Zusammenarbeit 
der Initianten und lnitiantinnen mit den Organisationen der 
Entwicklungszusammenarbeit, der Hilfswerke und der Kir
chen. Die entwicklungspolitische Plattform «Weltweit den 
Frieden schaffen», welche 56 Organisationen unterschrie
ben haben, dokumentiert das Ergebnis dieser Arbeit. Eine 
entsprechende sozialpolitische Plattform steht kurz vor ihrem 
Abschluss. 
3. Sie war Anlass zur Diskussion grundsätzlicher Zielsetzun
gen der Friedensbewegung und trug zu einem Ja der Linken 
und der Friedensbewegung zur Blauhelmvorlage bei, als Bei
trag der Schweiz zur weltweiten Friedenssicherung und als 
Ausdruck unserer internationalen Solidarität - ein Engage
ment, das die bürgerlichen Parteien so von uns nicht erwartet 
hatten. 
4. Sie forderte heraus zur intensiven Auseinandersetzung 
mit der konkreten und militärtechnokratischen Umsetzung ei
nes halbierten Budgets der Landesverteidigung. 
Das waren alles andere als Glaubensdiskussionen, Herr 
Steinegger. Die Studie von Lutz Unterseher, welche aufzeigt, 
dass ein intelligenter und effizienter Mitteleinsatz das gleiche 
Sicherheitsangebot garantieren würde, aber zu halben Ko
sten, ist in breiten Kreisen auf grosses Interesse gestossen, 
und wir werden diese Diskussionen weiterführen. 
Wenn ich mir all dies vor Augen führe, so wundere ich mich 
nicht, dass Sie diese Initiative und damit auch diese Ausein
andersetzungen am liebsten loshaben möchten. Aber ich 
kann Ihnen versichern: Wir werden an unserem gemeinsa
men Projekt weiterarbeiten, auch über das Datum der näch
sten Nationalratswahlen hinaus. Das Volk wird über die Zu
kunft unserer Sicherheitspolitik entscheiden können. Dafür 
stehen wir heute hier ein. 

Hubacher Helmut (S, BS): Die Berichterstattung über die 
Kommissionsberatungen war - entschuldigen Sie den Aus
druck - skandalös! Ich habe selten eine Berichterstattung mit 
angehört, die so wenig mit den Kommissionsberatungen und 
so viel mit eigenen parteipolitischen Vorstellungen zu tun hat. 
Herr Steinegger, Sie haben hier geredet, wie wenn wir Initia
tiven seit 1 00 Jahren oder noch länger immer nach diesem 
Massstab, den Sie jetzt da verteidigen, behandelt hätten. Da
bei muss man davon ausgehen, dass die Mehrheit der Ex
perten - es wäre eine Sache der Fairness gewesen, das 
auch zu sagen - im Verhältnis von 3 zu 1 für Gültigerklärung 
ist. 
Das Bundesamt für Justiz ist für Gültigerklärung, und zwar 
ganz deutlich, dies mit der Begründung, alles andere wäre 
eine Verschärfung der bisherigen Praxis. Der Bundesrat -
das wurde erwähnt, das konnte man nicht gut verschweigen 
- war für Gültigerklärung, obschon der Auslöser für die Un
gültigerklärung vom EMD-Vorsteher gekommen war. Die 
Mehrheit der Staatsrechtler ist für Gültigerklärung. Und da 
kommen nun die Berichterstatter und empfehlen uns hier, 
wie wenn es die selbstverständlichste Sache der Welt wäre, 
eine solche Initiative für ungültig zu erklären. 
Professor Wildhaber von der Universität Basel hat ja nachge
wiesen, warum 167 Initiativen immer gültig erklärt worden 
sind und warum man die Einheit der Materie relativ large in
terpretiert hat. Die Initianten durften und konnten und mus
sten davon ausgehen, Treu und Glauben gelte in der Politik 
auch heute noch etwas. Was beschlossen worden ist und 
hier vertreten wird, ist im Grunde genommen reine Willkür. 
Unsere Berichterstatter sind statt Treuhänder der demokrati
schen Rechte jetzt Ankläger gegen die direkte Demokratie 
geworden. 
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Die gleichen Leute, die uns im Abstimmungskampf zur EWR
Abstimmung vom 6. Dezember 1992 verrückt gemacht und 
gesagt haben, die direkte Demokratie sei von Brüssel her ge
fährdet, wollen sie jetzt hier selber direkt antasten und offen
bar beerdigen. Sie haben 140 000 Unterschriften, die ge
sammelt worden sind, einfach für ungültig erklärt und stehlen 
uns damit ein legitimes demokratisches Recht. Sie tun so, als 
ob das auch noch die Normalität eines demokratischen Staa
tes wäre. 
Man sagt ja, sehr oft besorge man eine Aufgabe so schlecht 
und recht. Hier wird das Schlechte recht und das Rechte 
schlecht verwaltet. Es ist - meine ich - eine absolut skanda
löse Entscheidung der Kommissionsmehrheit! 
Vermutlich wird auch die bürgerliche Mehrheit in diesem 
Rate in ihrer Arroganz der Macht dieser Kommissionsmehr
heit folgen, einfach eine unbequeme - Herr Steinegger hat 
es deutlich gesagt - Initiative abzuservieren, weil man die 
Mehrheit hat und sich nicht einmal mehr die Mühe macht -
das war wenigstens noch ehrlich-, irgendwelche juristischen 
Scheingefechte vorzutäuschen. 
Aber manchmal müssten Politiker auch vor sich selber ge
schützt werden können, nämlich dann, wenn sie ihren politi
schen und verfassungsmässigen Auftrag vergessen. Ihr Auf
trag lautet, die direkte Demokratie hier zu vertreten und zu ver
teidigen, aber nicht, sie noch auf die Anklagebank zu setzen, 
indem man eine Volksinitiative, die einem nicht passt - dafür 
haben wir volles Verständnis, es war auch nie die Absicht der 
Initianten, der politischen Rechten eine Freude zu bereiten -
, für ungültig erklärt. Es kann auch nicht sein, dass jetzt an
stelle demokratischer Rechte einfach Willkür Platz greifen 
soll. Sie können hier in diesem Saale die Stimmberechtigten 
schon als «demokratisches Restrisiko» betrachten, aber Sie 
werden wahrscheinlich mit dieser Politik diesem lande, die
ser Demokratie und der Glaubwürdigkeit unseres Auftrages 
in diesem Parlament einen schlechten Dienst erweisen. 
Der freisinnige Parteipräsident, dessen Wahlprogramm eine 
liberale Politik verlangt, verteidigt das Unrecht derart einsei
tig, wie wenn es Recht wäre. Er hat sich sogar zu der Äusse
rung verstiegen, dass ja die direkte Demokratie für unsere 
Armeepolitik ein Risiko, eine Erschwernis, ein mühsames 
Unterfangen darstelle. Das war natürlich immer so, Herr Stei
negger. Es gibt Diktaturen, da haben es Armeen und Militär
politiker sehr viel einfacher. 
Wir machen uns keine Illusionen über die Einstellung auf bür
gerlicher Seite. Sie müssen nur wissen, was Sie tun, nämlich 
willkürlich entscheiden, ein bisheriges Recht nicht mehr ak
zeptieren, Experten völlig desavouieren, das Bundesamt für 
Justiz völlig desavouieren. Sie können sich höchstens darauf 
etwas einbilden, dass in der Politik auch Blindgänger oft noch 
als Bombe einschlagen. 

Leu Josef (C, LU): Die grosse Mehrheit der CVP-Fraktion 
wird - wie schon ihre geschlossene Delegation in der Sicher
heitspolitischen Kommission des Nationalrates - für die Un
gültigkeit dieser Initiative stimmen. Im Namen der ganzen 
Fraktion möchte ich hier festhalten, dass es heute bei der 
Gültig- oder Ungültigerklärung nicht um ein Ja oder ein Nein 
zur Armee geht. Es geht lediglich darum, dass das Parlament 
von seinem verfassungsmässigen Recht Gebrauch macht, 
eine Initiative ungültig zu erklären, wenn die Einheit der Ma
terie nicht gewahrt ist. 
Es stimmt: Beim Kriterium der Einheit der Materie wurde in 
der Vergangenheit die Wahrung der Volksrechte höher ein
gestuft als die lupenreine Einhaltung der Formen. Das hatte 
zur Folge, dass nicht nur der Buchstabe, sondern auch der 
Geist der Verfassung negativ davon betroffen ist. Es ist doch 
auch im Interesse der Wahrung der Volksrechte, dass das 
Stimmrecht nicht zugunsten des Initiativrechts unterhöhlt 
wird. 
Zudem würden wir im Falle der Gültigerklärung dieser «Hal
bierungs-Initiative» im Vergleich zur bisherigen Praxis ein 
Präjudiz schaffen. Wenn wir das akzeptieren, könnten künftig 
Ausgabenkürzungen in einem Bereich beliebig mit Mehraus
gaben in anderen Aufgabenbereichen des Bundes verknüpft 
werden. Das will die CVP-Fraktion nicht. Wir wollen nicht, 

dass kreuz und quer durch den ganzen Bundeshaushalt und 
das ganze Spektrum der Staatsaufgaben beliebige Kombi
nationen möglich sind. Wir wollen nicht, dass IEitztlich alle 
Staatsaufgaben und Staatsausgaben als eine einzige Mate
rie zu behandeln sind. Wir wollen hier im Interesse der Volks
rechte Transparenz, d. h. klare Grenzen, schaffen. 
Der Grundsatz der Einheit der Materie darf nicht durch eine 
ausufernde Praxis oder als Opfer des Zeitgeistes und damit 
auf kaltem Weg aus der Verfassung gekippt werden. Die 
CVP-Fraktion erachtet es als unwürdig, die Initiative durch 
Umfragen bei Staatsrechtlern nach dem Mehrheitsprinzip zu 
retten. Ein klarer Parlamentsentscheid für Ungültigerklärung 
führt dazu, dass dem geltenden Verfassungsrecht vermehrt 
Nachachtung verschafft wird. Von sogenannter Hegelände
rung während des Spiels darf in diesem Zusammenhang 
überhaupt nicht gesprochen werden. 
Ein klarer Parlamentsentscheid für Ungültigerklärung führt 
auch dazu, dass in Zukunft weniger mit populistischen For
derungen Unterschriften gesammelt werden, mit Forderun
gen, welche unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern teil
weise ganz falsche Fragestellungen und Erwartungen vor
gaukeln. 
Wir setzen damit, mit Blick auf die Reform der Volksrechte, 
klare Signale. Wir wollen in diesem Bereich mehr Qualität 
statt Quantität. Und noch etwas: Wenn von gewissen kirchli
chen und entwicklungspolitischen Kreisen eine allfällige Un
gültigerklärung mit Willkürstaat in Verbindung gebracht wird, 
müssen sich diese den Vorwurf der ideologischen Einäugig
keit, der Intoleranz und Arroganz gefallen lassen. Die CVP
Fraktion weist solche Diffamierungs- und Erpressungsversu
che in aller Form zurück. 
Ich bitte Sie namens der CVP-Fraktion, mit der Kommissi
onsmehrheit dem Ständerat zu folgen und für die Ungültiger
klärung zu stimmen. 

Schnider Theodor (C, LU): Angesichts des in letzter Zeit zu
nehmenden Weltunfriedens macht meiner Meinung nach die 
Initiative «für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspo
litik» überhaupt keinen Sinn. Sicher bin ich auch für Frie
denspolitik, möchte aber dabei die Armee nicht schmälern. 
Dies als kurze Vorbemerkung. 
Persönlich war ich an verschiedenen Diskussionen dabei 
und hörte vor allem zu, wie sich Bürgerinnen und Bürger ve
hement gegen diese Initiative äusserten. Nicht zuletzt kam 
dabei unsere bedrohliche Wirtschaftslage zur Sprache. Wir 
wissen, dass jede Initiative Unterstützung braucht, um über
haupt zustande zu kommen. Der Ständerat hat als Erstrat die 
Initiative eindeutig für ungültig erklärt. Sie wäre für unser 
Land auch in keiner Weise verantwortbar. Es ist ja überhaupt 
kein Konzept vorhanden, somit können wir auch nicht ohne 
weiteres Armeegelder in den Sozialbereich verlagern, d. h., 
der Initiative fehlt die notwendige Grundlage für eine Gül
tigerklärung. 
Im Namen der CVP-Fraktion bitte ich Sie, dem Ständerat zu 
folgen und die Initiative für ungültig zu erklären. 

Hess Otto (V, TG): Die SVP-Fraktion spricht sich einstimmig 
für die Ungültigerklärung der Initiative aus. Sie scl1liesst sich 
damit der Mehrheit der Sicherheitspolitischen Kommission 
und dem eindeutigen Entscheid des Ständerates an. 
Für die SVP-Fraktion besteht kein Zweifel, dass bei der Initia
tive «für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik» 
die Einheit der Materie nicht gewahrt ist. Zu viele Anliegen 
sind in diesem Volksbegehren miteinander vermischt, so 
dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nictlt die Mög
lichkeit haben, ihren Willen an der Urne eindeutig auszudrük
ken. Man kann nicht in einem Aufwisch die Militärausgaben 
halbieren, einen Drittel der so eingesparten Mittel für zusätz
liche internationale Friedenspolitik, einen Drittel für zusätzli
che Sozialpolitik im Inland fordern und zudem den vom Abrü
stungsprozess betroffenen Arbeiterinnen und Arbeitern, Re
gionen und Betrieben helfen. Zu viele Anliegen sind in die
sem Volksbegehren miteinander verknüpft. 
Nur aus diesem Grund erklärt unsere Fraktion die «Halbie
rungs-Initiative» für ungültig, und nicht etwa aus Angst, das 
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Volk könnte gegen unsere Meinung die Initiative unterstüt
zen. Nein, diese Bedenken haben wir wirklich nicht, denn die 
Friedenseuphorie, die in unserem Land mit dem Fall der Ber
liner Mauer Einzug gehalten hat, hat sich wegen den drama
tischen Ereignissen im Osten wieder deutlich abgeschwächt. 
Einern Abstimmungskampf gegen diese Initiative hätten wir 
uns an und für sich gerne gestellt. Es geht heute nicht um ein 
problemloses Abservieren dieser Initiative. 
Aufgrund der Bundesverfassung und des Bundesgesetzes 
über die politischen Rechte muss die Einheit der Materie ge
wahrt sein. Laut Bundesverfassung gehört es zur Aufgabe 
des Parlamentes - es ist eine gesetzliche Verpflichtung -, 
diesen Tatbestand zu garantieren. Diese Voraussetzung der 
Einheit der Materie ist im vorliegenden Volksbegehren ein
deutig nicht erfüllt. 
Wenn in der Vergangenheit Initiativen, in denen die Einheit 
der Materie nicht eindeutig gegeben war, für gültig erklärt 
wurden, so ist das kein Grund, die vorliegende Initiative für 
gültig zu erklären. Wenn früher diesbezüglich Fehler ge
macht wurden, so ist das noch lange keine Legitimation, wei
terhin solche Fehler zu begehen. Mit der Ungültigerklärung 
des vorliegenden Volksbegehrens schränken wir die Volks
rechte in keiner Weise ein, sondern wir tragen zu deren Ver
wesentlichung bei. 
Wenn das Parlament bei der Anerkennung der Gültigkeit im
mer larger wird, setzt es die Latte für die Gültigkeit laufend 
tiefer. Bei der Abklärung der Gültigkeit einer aktuellen Initia
tive wird immer auf die vorherige Bezug genommen, die man 
im Zweifelsfall auch für gültig erklärt hat. So kommen wir 
langsam aber sicher in eine Situation, in der dem Stimmbür
ger Volksbegehren vorgelegt werden, in denen Kraut und 
Rüben miteinander vermischt sind. Das will die SVP-Fraktion 
nicht. Solche Multipacks wie die «Halbierungs-Initiative» 
werden mit dem folgenden Hintergedanken vors Volk ge
bracht: Wenn möglichst viele Anliegen gleichzeitig abge
deckt werden, ist die Erfolgschance sowohl bei der Unter
schrittensammlung als auch bei der Abstimmung grösser. 
Ein Entscheid für Ungültigkeit wird mit Sicherheit eine prä
ventive Auswirkung haben. Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger werden dankbar sein, wenn ihnen die Volksbe
gehren künftig in klaren, einfachen Fragen vorgelegt werden, 
ohne Vermischung von verschiedenen Anliegen. Von einer 
Beschneidung der Volksrechte kann in diesem Zusammen
hang keine Rede sein, denn es ist den Initianten freigestellt, 
ob sie ihre verschiedenen Anliegen den Bürgerinnen und 
Bürgern in zwei oder drei Volksinitiativen zur Entscheidung 
vorlegen wollen. Ein solches Vorgehen wäre absolut legitim, 
und es ist Sache der SP zu beurteilen, ob sie ein solches Vor
gehen als sinnvoll erachtet. 
Aus diesen Überlegungen stimmt die SVP-Fraktion dem Be
schluss des Ständerates zu. 
Ich bitte Sie, dasselbe zu tun und die Initiative für ungültig zu 
erklären. 

Bonny Jean-Pierre (R, BE): Im Namen der praktisch einstim
migen FDP-Fraktion beantragen wir Ihnen Zustimmung zum 
Antrag der Kommissionsmehrheit und zum Beschluss des 
Ständerates. Das heisst konkret, wir beantragen Ihnen Un
gültigerklärung der «Halbierungs-Initiative». Von den Befür
wortern der Gültigerklärung - wir haben bereits eine Kost
probe von Herrn Hubacher serviert bekommen - wird vor al
lem mit Schlagworten gefochten: historischer Wendepunkt, 
Abbruch der Volksrechte, Praxisänderung, so etwa tönt es. 
An die Adresse von Herrn Hubacher möchte ich immerhin 
festhalten, dass er offenbar Argumentation mit Polemik und, 
um ein Lieblingswort von ihm zu verwenden, mit populisti
scher Polemik verwechselt hat. Es hat keinen Sinn, nachdem 
die Argumentation in seinem Votum sehr mager ausgefallen 
ist, sich lange damit auseinanderzusetzen. Es ist nun an der 
Zeit, etwas Licht in dieses Verwirrspiel zu bringen. 
Die FDP-Fraktion weist die Unterstellung, sie missachte die 
Volksrechte, mit aller Vehemenz zurück. Wir Freisinnigen 
stehen in einer starken Verantwortung gegenüber unserem 
liberalen Rechtsstaat. Wir wollen diese Verantwortung mit 
anderen zusammen wahrnehmen. In diesem Fall ist die 

Rechtslage klar. Es gibt eine bestehende, gültige Verfas
sungsbestimmung, die besagt, dass mehrere verschiedene 
Materien Gegenstand gesonderter Volksinitiativen sein müs
sen. Es gibt eine ausdrückliche Bestimmung im Bundesge
setz über die politischen Rechte, Artikel 75 Absatz 2, die be
sagt und konkretisiert, dass die Einheit der Materie dann ge
wahrt ist, wenn zwischen den einzelnen Teilen einer Initiative 
ein sachlicher Zusammenhang besteht. Die Frage, die sich 
uns allen stellt, ist nun, ob dieser sachliche Zusammenhang 
- das ist das Kriterium - bei allen Teilen der «Halbierungs
Initiative» gewährleistet ist oder nicht. 
Objektiverweise muss man zur Beantwortung dieser Frage 
zwischen zwei Tatbeständen in der «Halbierungs-Initiative» 
unterscheiden. Ein Drittel der eingesparten Militärausgaben, 
insgesamt geht es um eine Grössenordnung von etwa 
3 Milliarden Franken, soll für zusätzliche internationale Frie
denspolitik eingesetzt werden. Ohne mich jetzt materiell zu 
dieser Frage auszusprechen, ist immerhin festzuhalten, dass 
unserer Auffassung nach dieser sachliche Zusammenhang 
hier gegeben ist, und zwar vor allem seit der Ausweitung des 
Auftrages der «Armee 95» in Richtung der Friedensförde
rung. Somit liegt hier kein Grund für eine Ungültigerklärung 
vor. 
Anders verhält es sich mit dem zweiten Punkt, der Frage 
nach der Förderung der zusätzlichen sozialen Sicherheit im 
Inland. Hierfür soll nach den Initianten ebenfalls ein weiteres 
Drittel der eingesparten Militärausgaben eingesetzt werden. 
Nach gängiger Praxis gilt, dass die Sozialversicherung nicht 
zur Sicherheitspolitik gehört. Das ist ausdrücklich im letzten 
sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrates festgehalten, 
und es wurde auch durch den Bundespräsidenten und Chef 
des Eidgenössischen Militärdepartementes in der Kommis
sion bestätigt. 
In der Botschaft führt nun der Bundesrat aus, dass der sach
liche Zusammenhang zwischen der sozialen Sicherheit und 
der Sicherheitspolitik nicht gegeben sei. Im nächsten Satz, 
am Schluss einer langen Argumentationskette, die eindeutig 
gegen die Einheit der Materie spricht, kommt dann plötzlich 
ein opportunistischer Salto mortale des Bundesrates, indem 
er sagt, man könne aber die Friedenspolitik im weiteren Sinn 
auch so interpretieren, dass darin auch die soziale Sicherheit 
Platz habe. 
Dieser Argumentation - wenn sie überhaupt diesen Namen 
verdient - kann man nicht beipflichten, und zwar aus zwei 
Gründen: 
1. Der Bundesrat unterschlägt, was in der Initiative klar ge
sagt ist: Bei der Friedensförderung geht es um eine solche im 
internationalen Bereich - es wird auch auf die Entwicklungs
zusammenarbeit hingewiesen-, und bei der sozialen Sicher
heit wird klar gesagt, dass es um eine solche im Inland geht. 
Dieser Rösselsprung, den der Bundesrat macht, indem er 
sagt, diese Friedenspolitik, die auslandbezogen ist, gelte 
auch für die soziale Sicherheit im Inland, hält einer kritischen 
Prüfung nicht Stand. 
2. Der Bundesrat stellt sich mit dieser Argumentation selber 
in klaren Widerspruch zu der von ihm gelieferten und vom 
Parlament sanktionierten Definition von Sicherheitspolitik. 
Man kann nicht behaupten, dass eine Anwendung von gel
tenden Rechtsbestimmungen einen Abbruch der Volks
rechte darstellt. Wir Freisinnigen sind nicht der Meinung, 
dass eine Praxisänderung vorliegt. Eine Praxisänderung 
kann nicht klares, bestehendes Recht ausser Kraft setzen. 
Kollege Rhinow - seines Zeichens nicht nur Ständerat, son
dern auch Staatsrechtsprofessor - hat gesagt, es sei nicht 
zulässig, dass wir durch eine Praxis bestehende Regeln um
stossen. Ich behaupte als Jurist, dass eine bestehende Ver
fassungsbestimmung und ein bestehendes Bundesgesetz 
an sich auf einer höheren Stufe stehen, und zwar als Aus
druck des Volkswillens, als eine Initiative, die irgend einmal 
zur Abstimmung käme, die aber noch nicht Ausdruck des 
Volkswillens ist. 
Man hat uns unterschoben, wir wollten der Entscheidung 
ausweichen. Wir Freisinnigen sind tatsächlich ein bisschen in 
einem Dilemma, weil wir alles Interesse daran hätten, dass 
etwa im Berner Oberland, wo sehr viele Militärarbeitsplätze 
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sind, die Auseinandersetzung über eine sozialistische Initia
tive stattfinden würde, die zwangsläufig den Abbau von Tau
senden von Arbeitsplätzen zur Folge hätte. Herr Bodenmann 
hat seine Erfahrungen in der SP und in Gewerkschaftskrei
sen auf dem Platze Thun gemacht. Wir scheuen diese Aus
einandersetzung nicht. Aber wenn wir der Überzeugung sind, 
dass tatsächlich bestehende Verfassungsbestimmungen 
und bestehendes Gesetz verletzt werden, hindert uns das 
nicht daran, konsequent dem Rechtsstaat verpflichtet zu 
sein. Wir ziehen die Konsequenz daraus und sagen nein zur 
Gültigkeit dieser Initiative. 
Die Praxisänderung wird uns - wie gesagt - immer wieder 
vorgeworfen. Professor Richli - auch das ein Experte, Herr 
Hubacher - hat klar dargetan, dass die Ungültigerklärung der 
«Halbierungs-Initiative» keine Praxisänderung ist. Wenn wir 
sie gültig erklären würden, würden wir sogar ein Präjudiz 
schaffen. Es gibt keine ähnliche Initiative ausser einer, der 
Chevallier-lnitiative, die ebenfalls für ungültig erklärt wurde, 
wenn zum Teil auch aus anderen Gründen. Es gibt sonst 
keine Initiative, die vergleichbar ist. Sie passt auch nicht in 
die Kategorien, die die Praxis, die Rechtsanwendung, mit 
Bezug auf Gültigkeit der Erfordernisse bei der Einheit der 
Materie geschaffen hat. Es liegt keine Verbindung eines 
Zwecks mit einem Finanzierungsvor~chlag vor, es ist keine 
Verbindung einer Norm mit einer Ubergangsbestimmung, 
und es ist auch keine Verbindung von mehreren zusammen
hängenden Anliegen. Es geht um einen Fremdkörper in die
ser Initiative, und mit der Gültigerklärung würden wir ein 
neues Präjudiz schaffen. 
Die Einheit der Materie ist nicht ein Selbstzweck, den man 
herbeizieht, wenn es einem passt oder nicht, sondern sie 
dient eindeutig dem Schutz der Stimmbürger, der Anspruch 
auf eine klare, eindeutige Fragestellung hat, auf die er auch 
eine eindeutige Antwort, ein Ja oder Nein oder eine Stimm
enthaltung, geben kann. Er soll nicht in ein Dilemma geführt 
werden. Ich führte bereits in der Kommission ein konkretes 
Beispiel an: Ein Kleinunternehmer aus dem Raume Bern ist 
sehr EMD-kritisch. Er möchte liebend gern der Halbierung 
der EMD-Ausgaben zustimmen, er ist aber ebenso der Mei
nung, dass wir in der Sozialversicherung viel zu weit gehen. 
Er hat mich gefragt, wie er jetzt stimmen soll. Bei einem 
Punkt möchte er ja stimmen, beim anderen nein. Dies be
weist, dass wir eine Initiative haben, die mehrere Ebenen 
enthält. Sinn und Zweck der Einheit der Materie ist, die 
Volksrechte zu schützen und dem Stimmbürger diese Unge
reimtheiten zu ersparen. Damit dient dieses Prinzip dem 
Rechtsstaat, der Demokratie, und auch der Ausübung der 
Volksrechte. 
Die Rechtslage ist klar, die Verantwortung ist klar, und es ist 
das Parlament, das am Schluss über diese Frage der Einheit 
der Materie entscheiden muss. Das ist zugegebenermassen 
unbefriedigend. Deshalb haben wir Freisinnigen eine Ar
beitsgruppe eingesetzt, die den Vorschlag gemacht hat, dass 
die Frage der Einheit der Materie nicht am Schluss, sondern 
am Anfang von einem unabhängigen Gremium verbindlich 
geprüft werden soll, damit der Unterzeichner weiss, dass er 
eine gültige Initiative unterschreiben kann. 
Nichtsdestotrotz haben wir uns heute an das geltende Recht 
zu halten, und ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zu
zustimmen und die Initiative für ungültig zu erklären. 

Hollenstein Pia (G, SG): Wir Grünen sind einstimmig für 
Gültigerklärung der Initiative. Nach unserer Meinung ist die 
Einheit der Materie gewahrt. Insbesondere wehren wir uns 
gegen den schleichenden Demokratieabbau. Demokratie 
darf sich nicht nur in 1.-August-Reden zeigen. Wir stimmen 
für Gültigkeit. 
Dass heute ausgerechnet Vertreterinnen und Vertreter jener 
Parteien mit einem Ja zur Ungültigkeit dem Abbau von Volks
rechten zustimmen, die der EU mangelnde Mitbestimmungs
möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger vorwerfen, 
lässt aufhorchen. Ich denke hier zum Beispiel an die Regie
rungspartei SVP. 
Mit grossem Engagement steigt auch die FDP für die Ungül
tigerklärung, d. h. für Demokratieabbau, in den Ring. Es ist ja 

kein Geheimnis, dass sich auch die Vertreter der FDP in der 
Kommission für die Ungültigerklärung stark machten, und 
dies nur zwei Tage, bevor sich die FDP an einer Pressekon
ferenz als Demokratiebewahrerin aufspielte. 
Dass eine bürgerliche Mehrheit heute für die Ungültigkeit der 
Initiative stimmt, ist Ausdruck dafür, dass es sich damit nicht 
um einen staatsrechtlichen, sondern um einen politischen 
Entscheid handelt, und dies ist das Verrückte an der Debatte. 
Dass es so geschieht, wäre nicht sehr überraschend, wenn 
die Bürgerlichen - von vereinzelten Ausnahmen abgesehen 
- auch offen dazu stehen würden. Doch mit einem Nein zur 
Gültigkeit wird die Angst vor dem Volk offensichtlich, und 
dies ausgerechnet - oder etwa zufällig? - bei einer militärpo
litischen Initiative. 
Wäre die Angst vor dem Volk, die Angst vor einem Volks-Ja 
zur Initiative, nicht gegeben, dürfte die Initiative wohl dem 
Stimmvolk vorgelegt werden. Wer nämlich die Verknüpfung 
von weniger Militärausgaben zugunsten von Friedenspolitik 
und sozialer Sicherheit im Inland nicht will, der kann in der 
Volksabstimmung nein sagen. So einfach ist es, Herr Bonny, 
wenn Sie sich um Ihren Kollegen sorgen. Ihr Kollege kann ja 
dann nein stimmen. Sich vordergründig um den Willen der 
Stimmberechtigten zu sorgen ist kein stichhaltiges Argument 
für eine Ungültigerklärung, sondern eher ein möglicher Aus
druck von Angst vor einem Volks-Ja zur Initiative, denn im
mer mehr Menschen in unserem Land - wie auch anderswo 
- erfahren am eigenen Leib, dass Sicherheit im umfassen
den Sinn primär mit sozialen und ökologischen Faktoren zu 
tun hat - und meist nichts mit militärischem Gerüstetsein und 
mit militärischer Abschreckungstaktik. 
Der vielgerühmte Sicherheitsbericht des Bundesrates hat ja 
die soziale Sicherheit als wichtiges Standbein der schweize
rischen Sicherheitspolitik anerkannt. Um so mehr ist die Ein
heit der Materie in der Initiative gewahrt. Es ist legitim, schon 
im lnitiativtext festzulegen, wofür die freiwerdenden Mittel 
verwendet werden sollen. Wir erachten eine solche Einheit 
als sinnvoll und in sich kongruent. 
Das Parlament hat schon unzählige Vorlagen verabschiedet, 
die verschiedene inhaltliche Zielsetzungen hatten und auch 
als sinnvoll und zwingend erachtet wurden. 
Ein weiterer Aspekt ist folgende Überlegung: Angenommen, 
die Einheit der Materie wäre verletzt und es wäre folglich eine 
Aufteilung der Initiative nötig: Möglicherweise würden sich 
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für eine Aufstok
kung der Ausgaben für die Friedenspolitik und für höhere So
zialausgaben, aber gegen die Halbierung der Armeeausga
ben aussprechen. Woher nehmen Sie dann das Geld? Dies 
frage ich Sie und warte gespannt auf eine Antwort. 
Noch einige Worte zur Debatte in der Sicherheitspolitischen 
Kommission (SiK): Wie die Kommissionssprecherin und der 
Kommissionssprecher erwähnten, hat ein Teil dm SiK-Mit
glieder an den Hearings in der Staatspolitischen Kommission 
(SPK) teilgenommen. Die drei unabhängigen Staatsrechtler 
haben für Gültigkeit plädiert. Nur jener Staatsrechtler, der 
vom EMD schon einen bezahlten Auftrag für ein Gutachten 
im Sack hatte, plädierte für Ungültigkeit. An unserer folgen
den Sitzung lag dann die Empfehlung der SPK für eine Un
gültigerklärung vor; dies jedoch ohne Begründung. Das lässt 
vermuten, dass ein Argumentationsnotstand besteht. Jeden
falls hinterlässt eine Empfehlung auf Ungültigerklärung ohne 
Begründung diesen Beigeschmack. 
In der Sitzung der SiK setzte sich dann Bundesrat Villiger mit 
nicht allzuviel Herzblut für die Gültigkeit der Initiative ein. 
Doch ungeachtet all dessen ist die Kommissionsmehrheit für 
die Ungültigerklärung. Heute scheint das Pendel in dieselbe 
Richtung auszuschlagen. 
Mit welchen Folgen haben wir bei einer Ungültigerklärung zu 
rechnen? Ich denke, dass damit einmal mehr ein Schaden 
für das gesamte Parlament angerichtet wird. Unsere Glaub
würdigkeit wird in der Bevölkerung jedenfalls nicht gestärkt 
werden. «Die z'Bern mached doch glych, was's wönd!» wird 
man diesmal wieder mit gutem Grund sagen können. Mit der 
Ungültigerklärung kann zwar die inhaltliche Debatte um min-

. destens zwei Jahre hinausgezögert werden. Die Nachfolge
initiativen werden bereits vorbereitet. 
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Wir Grünen unterstützen den Antrag Rechsteiner auf Rück
weisung der Vorlage und sind der Überzeugung, dass die 
«Halbierungs-Initiative» mit dem Ausgabentransfer zugun
sten von Sozial- und Friedenspolitik die Einheit der Materie 
nicht verletzt. 
Deshalb bitten wir Sie, zusammen mit dem Bundesrat, die 
Ungültigerklärung abzulehnen und der Kommissionsminder
heit zuzustimmen. 
Ich möchte noch in Erinnerung rufen, dass das Genfer Kan
tonsparlament auf Antrag eines Vertreters der SP, der Linken 
sowie unserer Ratskollegin Fabienne Bugnon und auch - Sie 
hören richtig - eines Vertreters der CVP Mitte Mai eine Re
solution verabschiedete, die den Nationalrat einlädt, die In
itiative für gültig zu erklären. Eine Mehrheit der bürgerlichen 
Genfer Kantonsparlamentarierinnen und -parlamentarier un
terstützt diese Resolution. 

Eggly Jacques-Simon (L, GE): Nous n'en aurons donc ja
mais fini avec les initiatives populaires contre la defense na
tionale! Les pacifistes, les minimalistes de la defense natio
nale ne comprendront donc jamais les risques qu'ils font cou
rir a la paix et les risques qu'ils feraient courir au pays en cas 
de malheur! Mais cela, c'est le fond du debat si souvent re
commence, comme est toujours repetee pour d'aucuns l'idee 
que l'argent economise pour la defense nationale pourrait 
avoir un meilleur usage, pourrait aller a des actions pour la 
paix, pour la securite sociale, que sais-je encore. 
Nous savons bien que cette confusion des themes dans le 
debat, que cet amalgame existe. Nous savons bien que l'on 
peut, et que l'on doit repondre, dans les campagnes au sujet 
de l'armee, que l'independance est la meilleure garantie, fi
nalement, de la cohesion interne, que l'independance est, 
par exemple, la meilleure garantie pour construire une secu
rite sociale. Mais ce debat auquel nous ne nous sommes ja
mais derobes n'autorise pas a faire n'importe quel amal
game, n'importe quelle confusion des themes dans une ini
tiative constitutionnelle. 
N'en deplaise a certains politiciens, ou a certains juristes 
meme qui ont dans cette affaire une interpretation extreme
ment laxiste et qui acceptent cet amalgame, nous pensons 
que, dans le cadre de !'initiative populaire, cadre qui est deja 
tellement large, ce n'est pas trop demander que d'exiger des 
auteurs de !'initiative que leur texte soit circonscrit claire
ment. Nous assumons le fait que, en effet, en disant cela, no
tre Parlement accomplit un acte politique de garantie du droit 
et un acte politique, au fond, de limitation, mais de limitation 
pour qu'il reste un certain ordre, de l'expression de la demo
cratie directe. 
Cet acte politique n'est pas du tout, comme il est denonce, 
un acte de basse politique politicienne. II s'agit d'etablir un 
cadre, des garde-fous minimaux pour l'utilisation de cette 
arme supreme de la democratie qu'est !'initiative populaire 
constitutionnelle. 
Si aujourd'hui nous admettons qu'il y ait en somme un texte 
a vases communicants, qui permette que les fonds bloques, 
comme l'a dit Mme Sandoz, dans le budget de la defense na
tionale, passen! aux actions pour la paix, passen! ensuite 
aux depenses de securite sociale, alors pourquoi pas, un 
jour, dire que l'argent pour la recherche devrait passer aux 
paysans de montagne, ou bien que l'argent pour l'aide au de
veloppement, dont on ne voudrait plus, devrait passer a la 
promotion du sport d'elite? Si on accepte aujourd'hui cela, 
alors pourquoi n'accepterait-on pas n'importe quoi dans n'im
porte quel sens, car on pourra se referer naturellement a cet 
amalgame que nous accepterions aujourd'hui? 
Encore une fois, chacun peut, dans sa tete, faire ses propres 
amalgames et vouloir tuer un secteur d'activite qu'il deteste 
pour favoriser un secteur d'activite de l'Etat qui lui est eher. 
Mais nous ne pouvons pas accepter ici que les auteurs d'une 
initiative, eux, n'en fassent qu'a leur tete. Nous considerons 
encore qu'entre les actions en faveur de la paix et l'argent qui 
serait economise, il pourrait etre possible de defendre l'idee 
de l'unite de matiere. 
Mais des lors qu'il y va de la securite sociale en plus, alors 
qui peut en effet demander, dire, pretendre qu'il y a encore 

une unite de la matiere? II s'agit en effet d'un bouleverse
ment total de notre politique, qui releverait alors d'une revi
sion totale de la constitution. II ne peut pas s'agir d'une initia
tive constitutionnelle parfaite. 
Nous ne nous en prenons pas aux droits des citoyens en de
mandant simplement que cette initiative soit declaree irrece
vable. Nous en prendre aux droits des citoyens, mais vous 
nous connaissez! Nous nous sommes battus quand il y a eu 
!'initiative populaire contre l'armee; nous nous sommes bat
tus quand il y a eu !'initiative contre les F/A-18; et nous sa
vons bien qu'il y aura d'autres initiatives. Les debats, ils 
auront lieu, et les debats nous trouveront! Mais ici, veritable
ment, je crois qu'il s'agit simplement, du point de vue du res
pect d'un certain ordre democratique et d'un certain ordre 
institutionnel, de dire que nous imposons un minimum de lo
gique, un minimum de rigueur aux auteurs d'une initiative. 
C'est dans ce sens que, en effet, nous vous proposons un 
acte politique qui, encore une fois, n'est pas du tout un acte 
de peur, un acte de derobade; c'est un acte politique que 
nous trouvons positif, qui consiste a dire que, face a une ini
tiative populaire mal ficelee, qui poursuit plusieurs buts a la 
fois, nous la considerons comme irrecevable. Messieurs et 
Mesdames les auteurs de !'initiative, reprenez votre copie, 
refaites une initiative plus simple contre l'armee, et vous ar
gumenterez a l'appui de ce texte comme vous voudrez. La, 
vous nous trouverez. Nous n'escamoterons pas le debat, 
mais cette initiative-la, en effet, notre Parlement a le droit, et 
je pense le devoir, de la declarer irrecevable. 

Dünki Max (U, ZH): Ich spreche hier im Namen der einstim
migen LdU/EVP-Fraktion. 
Vorerst gestatte ich mir aber, eine persönliche Erklärung ab
zugeben: Unsere Fraktion hat die Initiative nicht materiell be
raten, da heute nur die formelle Seite zur Diskussion steht. 
Persönlich lehne ich die Initiative aus voller Überzeugung ab. 
Mit der «Armee 95» haben wir unsere Armee erheblich redu
ziert, ein weiterer Abbau wäre nicht zu verantworten. Ich 
stehe nach wie vor zu unserer Landesverteidigung. Ich stehe 
aber auch zu unserer Demokratie, und ich bin vor allem ge
gen jegliche Willkür. 
Nun zur Sache, über die wir heute zu befinden haben: Wir 
üben heute eine richterliche Tätigkeit aus. Aus diesem Blick
winkel müssen wir ein Urteil fällen. Der heutige Entscheid ist 
nicht politischer Natur. Wenn wir heute politisch denken, sind 
wir nicht neutral und nicht unabhängig. Wir verlangen diese 
Eigenschaften von jedem Richter. Er muss ohne Ansehen 
der Person zu einem Urteilsspruch gelangen. Für uns bedeu
tet dies, dass die Herkunft der Initiative keine Rolle spielen 
darf. Wir dürfen heute nicht einen strengeren Massstab anle
gen, weil uns die Initiative nicht passt. 
Sie ist im Vorprüfungsverfahren nicht beanstandet worden. 
Die nötige Anzahl von Unterschriften ist in gutem Glauben 
und in guten Treuen beigebracht worden. Es ist niemand ge
zwungen worden, den lnitiativbogen zu unterschreiben. Wer 
den lnitiativtext gelesen hat, weiss, worum es geht, nämlich 
um eine Reduktion der Militärausgaben und um eine Erhö
hung der Sozialleistungen. 
Heute zeigt sich einmal mehr, dass wir in unserem Land un
bedingt ein Verfassungsgericht benötigen. Das fordern unter 
anderem der Landesring, die EVP und unsere gemeinsame 
Fraktion seit vielen Jahren. Unsere Vorstösse und Empfeh
lungen sind in diesem Ratssaal aber immer wieder abge
schmettert worden. Ein politisches Gremium ist nicht in der 
Lage zu bestimmen, was verfassungskonform ist und was 
nicht. Wir sind immer Partei, weil wir das sich stellende Pro
blem durch unsere politische Brille betrachten. Das ist an und 
für sich begreiflich, aber in diesem Fall grundsätzlich falsch. 
Darum muss so rasch als möglich ein Eidgenössisches Ver
fassungsgericht geschaffen werden. Nur eine solche Stelle 
bietet Gewähr, dass die Beurteilungen von verfassungsmäs
sigen Fragen neutral erfolgen. Unsere Aufgabe besteht 
darin, Politik zu betreiben und nicht als oberste richterliche 
Gewalt aufzutreten. Wir lernen bereits in der Schule, dass in 
der Schweiz die Gewaltentrennung ein Fundament unserer 
Demokratie sein muss. Ohne Einhaltung dieses Grundsat-
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zes unterliegt die Demokratie der Gefahr, ausgehöhlt zu wer
den. Leider haben wir noch kein Verfassungsgericht, was wir 
als grossen Mangel empfinden. Darum müssen wir beim 
heutigen Urteil äusserst vorsichtig sein. 
Wir müssen den endgültigen Entscheid unbedingt den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern überlassen. Das Volk 
ist der Souverän, nicht wir. Sicher ist die Demokratie eine 
anspruchsvolle Staatsform, aber es geht nicht an, dass wir 
den Mitbürgerinnen und Mitbürgern das selbständige Den
ken abnehmen wollen. Das Volk ist mündig. Es soll und 
muss über die umstrittene Initiative abstimmen können. 
Wenn wir heute Ungültigkeit beschliessen, machen wir näm
lich die Rechnung ohne den Wirt. Die Stimmberechtigten 
und die Wähler werden uns bei anderer Gelegenheit die 
Quittung präsentieren. Ich frage Sie: Haben wir aus der Ver
gangenheit nichts gelernt? Denken Sie nur an die Landwirt
schaftsvorlagen! 
Es kann niemand bestreiten, dass Zweifel darüber bestehen, 
ob die Initiative die Einheit der Materie verletzt oder nicht. Im 
Zweifelsfall müssen wir die Stimmberechtigten befragen. So
lange das Parlament in ähnlichen Angelegenheiten selbst 
sündigt, darf es nicht päpstlicher handeln als der Papst. 
Darum müssen wir eine grosszügige Haltung an den Tag le
gen. 
Noch ein Letztes: Ich zweifle keinen Moment daran, dass das 
Schweizervolk die Initiative an der Urne ablehnen wird. Der 
Selbsterhaltungswillen ist nämlich noch vorhanden, das Volk 
ist nicht «landesmüde». Dann hat aber das Volk gesprochen, 
und unsere bereits stark reduzierte Armee geht gestärkt aus 
diesem Urnengang hervor, und wir haben für lange Zeit in 
dieser Angelegenheit wieder Ruhe. 
Wenn wir die Volksmeinung einfach übergehen, dann bleibt 
die Problematik bestehen, und die Kreise, welche gegen die 
Armee eingestellt sind, werden Zuwachs erhalten. Ich frage 
Sie: Wollen wir dies wirklich? 
Unsere Fraktion macht das eingefädelte Spiel nicht mit. Der 
Bundesrat war gut beraten, als er die Ungültigkeit der Initia
tive ablehnte. Hier hat er Weitsicht bewiesen. Es gibt keinen 
vernünftigen Grund, ihm nicht zu folgen. Es wurde heute ein 
paar Mal gesagt, und ich wiederhole es: Wer Angst vor dem 
Volk hat, besitzt wenig Selbstvertrauen. 
Unsere Fraktion stimmt deshalb geschlossen für die formelle 
Gültigkeit der zur Diskussion stehenden Initiative. Ich bitte 
Sie, dies auch zu tun. 

Keller Rudolf (D, BL): Im laufe der letzten Jahre hat unsere 
Fraktion immer einen armeefreundlichen Kurs eingeschla
gen. Wir stehen zur Armee, wie sie heute konzipiert ist, und 
wir haben jeweils auch den wichtigsten Rüstungsvorhaben 
im Nationalrat zugestimmt. Die Ablehnung der Initiative «für 
eine Schweiz ohne Armee und für eine umfassende Frie
denspolitik» war für uns Schweizer Demokraten selbstver
ständlich. 
Fast jedes Volk hat eine Armee, und man kann beobachten, 
dass diejenigen, die keine Armee haben oder nur über eine 
schwächliche Armee verfügen, von anderen sehr abhängig 
sind. Der Begriff der bewaffneten Neutralität ist für uns von 
der SD/Lega-Fraktion kein Schlagwort. Er ist gelebte Wirk
lichkeit. Ich hoffe nicht, dass wir unsere Armee je in einem 
Ernstfall einsetzen müssen. Aber: Wir müssen für alle Fälle 
gerüstet sein. 
Vor diesem Hintergrund haben wir als Fraktion die «Halbie
rungs-Initiative» zu beurteilen. Deshalb lehnt die SD/Lega
Fraktion diese Volksinitiative inhaltlich ab. Wenn unser Land 
beschliessen würde, die Armeeausgaben und damit wohl 
auch die Armee zu halbieren, würde nur noch ein schwächli
ches Gebilde von Armee zurückbleiben. In diesem Fall müs
ste man sich allen Ernstes die totale Abschaffung überlegen. 
Aber wir sind eigentlich überzeugt, dass das Schweizervolk 
nach wie vor mit deutlichem Mehr hinter unserer Armee, hin
ter unserer Verteidigungsstrategie und -konzeption steht. 
Das Wesen unserer Demokratie bringt es aber mit sich, dass 
in unserem Land über solche Fragen bei Volksabstimmun
gen diskutiert und entschieden wird. In anderen Ländern 
wäre so etwas undenkbar. Da verfügt die Regierung den Ver-

teidigungsetat, und das Parlament segnet das dann noch 
kurz ab - fertig, Schluss, Punkt! 
Weil wir in unserem Land aber eine stark ausgebaute Demo
kratie haben, ist es nur recht und billig, gegenüber denen, 
welche die Volksrechte auch in Armeefragen in Anspruch 
nehmen, grosszügig zu sein. Für uns ist es nicht einsehbar, 
weshalb diese Volksinitiative für ungültig erklärt werden 
sollte. Es scheint in Mode zu kommen, den Versuch zu ma
chen, Initiativen für ungültig zu erklären. So wollen viele aus 
parteipolitischen und nicht aus rechtlichen Gründen auch die 
Volksinitiative «für eine vernünftige Asylpolitik» der Schwei
zer Demokraten für ungültig erklären. 
Bereits wird darüber diskutiert, dass man auch eine der lau
fenden AHV-lnitiativen für ungültig erklären wolle. Man wäre 
inkonsequent, wenn man nun einerseits die Armee-Initiative 
für ungültig erklären würde und andererseits die Asyl-Initia
tive als gültig ansehen würde. Dasselbe gilt aber auch für die 
umgekehrte Haltung. Ich wundere mich als Initiant der Asyl
initiative, wie intolerant der Bundesrat mit unserer Initiative 
umgeht und wie vergleichsweise grosszügig er sich bei der 
vorliegenden «Armeehalbierungs-lnitiative» zeigt. 
Das Erfordernis der Einheit der Materie ist in der Verfassung 
verankert. Das Erfordernis, das der Bundesrat für unsere 
Asyl-Initiative verlangt, der Vorrang des Völkerrechts näm
lich, ist nirgends, absolut nirgends, festgeschrieben. Wenn 
der Bundesrat also hier für Gültigkeit optiert, müsste er dies 
erst recht bei der Asyl-Initiative tun. Ich muss darum feststel
len, dass die beiden Initiativen nicht nach rechtlichen, son
dern nach parteipolitischen Kriterien beurteilt wurden. 
SD und Lega finden diese Haltung bedenklich. Ich fordere 
deshalb einmal mehr eine Verfassungsgerichtsbarkeit für 
Volksinitiativen. Dies ist dringend notwendig, gerade wenn 
man sieht, dass wir weitere solche Diskussionen über Gültig
keit oder Ungültigkeit von Volksinitiativen werden führen 
müssen. Ganz offensichtlich sind Kräfte am Werk, welche 
unsere demokratischen Volksrechte demontieren wollen. 
Dieses Initiativrecht steht offenbar vielen im Wege. Sie kön
nen nicht mehr so frei machen, was sie wollen. 
Wer Volksinitiativen auf diese Art und Weise aus dem Weg 
schaffen will, hat Angst vor der Diskussion über solche Initia
tiven. Ich frage Sie, liebe Bürgerliche, die für die Ungültigkeit 
stimmen wollen: Wovor müssen Sie denn Angst haben? Wir 
Armeebefürworter müssen den Mut haben, auch die Diskus
sion vor und mit dem Volk über diese Initiative durchzuste
hen, dann werden wir diese Volksabstimmung gewinnen; da
von bin ich überzeugt. Inhaltlich gesehen sind die gegneri
schen Argumente zu dieser Initiative die besseren Argu
mente. Wenn die Initiative nicht auf den Tisch cjes Volkes 
kommt, bleibt ein sehr schaler Nachgeschmack zurück, und 
wir liefern den Initianten zudem noch «Futter» für die kom
menden Wahlen. Etwas Dümmeres könnte man politisch ge
sehen wahrlich nicht tun. 
Die SD/Lega-Fraktion votiert deshalb für die Gültigkeit der 
«Armeehalbierungs-lnitiative». Als Armeebefürworter sind 
wir aber für die inhaltliche Ablehnung der Initiative; daran gibt 
es für uns keine Zweifel. 
Es bringt im übrigen nichts, wenn wir die Initiative nochmals 
an die Kommission zurückweisen, wie dies ein Genosse be
antragt. Die Kommission wird kaum zu einem anderen An
trag kommen. 

Borer Roland (A, SO): Im Gegensatz zu gewissen Vorred
nern habe ich eigentlich das Gefühl, dass die beiden Kom
missionssprecher die Kommissionsmehrheit sehr wohl im 
richtigen Sinne vertreten haben. Meiner Ansicht nach waren 
die Aussagen der beiden Kommissionssprecher korrekt. 
Dies als erste Vorbemerkung. 
Als zweite Vorbemerkung: Wir hätten vor einer Urnenabstim
mung keine Angst. Wir haben die Initiative «für eine Schweiz 
ohne neue Kampfflugzeuge» versenkt, und wir würden auch 
diese indirekte Armeeabschaffungs-lnitiative an der Urne 
versenken, so wahr wir in diesem Saal sind. Es ist nicht die 
Angst, dass das EMD nicht üb<?,r die Runden käme, sondern 
es sind rein staatspolitische Uberlegungen, die uns dazu 
bringen, zur Gültigkeit dieser Initiative nein zu sar1en. 
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Lassen Sie mich aber trotzdem etwas zu weiteren Reduktio
nen im Bereich der Rüstung sagen: Man kann die Mittel im 
Bereich der militärischen Landesverteidigung immer mehr 
kürzen. Man findet auch immer irgendwelche Experten, die 
uns erklären, dass diese Kürzung möglich wäre, ohne die 
Landesverteidigung zu tangieren. Interessanterweise finden 
die Sozialisten diese Experten nie in der Schweiz. Sie müs
sen sie immer im Ausland suchen. Sie finden sie vor allem in 
Deutschland, wo sie anscheinend einen relativ starken Ge
sinnungspartner haben. Bei diesen Experten ist das Problem 
doch - es war schon bei der Initiative «für eine Schweiz ohne 
neue Kampfflugzeuge» so-, dass sie von unserem Wehrsy
stem, von unserer Milizarmee und von den politischen Gege
benheiten in unserem Land absolut keine Ahnung haben. 
Lassen Sie doch diese deutschen Experten einmal die deut
sche Bundeswehr genauer unter die Lupe nehmen. Dort ver
stehen sie eventuell noch etwas von der Sache. Aber erspa
ren Sie uns diese Expertisen, die tonnenweise vorliegen und 
die wir auch noch lesen sollten. Sie sind leider nicht einmal 
das Papier wert, auf dem sie geschrieben stehen. 
Warum kann man der Gültigerklärung dieser Initiative unse
res Erachtens nicht zustimmen? Herr Bonny hat das treffend 
auf den Punkt gebracht: Man hat mit dieser Initiative keine 
Wahlfreiheit. Man kann nur ja zur Armee sagen oder ja zu 
mehr Ausgaben im Sozialbereich und zu mehr Ausgaben für 
das Ausland. Es gibt in diesem Land heute weiss Gott Bür
gerinnen und Bürger, die der Meinung sind, wenn man in ei
nem Bereich schon weniger Geld ausgebe, dann sollte man 
damit unsere Schulden bezahlen. Sie wollen nicht in einem 
Bereich Ausgaben reduzieren und andernorts gerade wieder 
gleichviel zum Fenster hinauswerfen. 
Auch der Vorwurf, dass die Basisdemokratie gefährdet sei 
und dass alle Gegner der Gültigerklärung dieser Initiative 
auch Feinde dieser Basisdemokratie seien, ist an den Haa
ren herbeigezogen und lächerlich. Gerade die Partei, die 
jetzt so vehement für diese Initiative kämpft, wollte doch 
schnurstracks in den EWR und die EU, obwohl damit Volks
rechte abgebaLJt werden müssten. Die Einschränkung des 
Referendumsrechts hätten die Vertreter dieser Parteien 
wahrscheinlich ohne weiteres in Kauf genommen. Da spielen 
wir nicht mit! 
Ich erinnere Sie daran, mein Kollege Walter Steinemann war 
derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Sie vor kurzem in die
sem Rat nicht schon einen ersten Schritt zum Abbau der 
Volksrechte gemacht haben - auch mit Zustimmung gewis
ser Vertreter derjenigen Partei, die jetzt diese Initiative ins 
Feld führt. 
Wir bitten Sie also im Sinne der Mehrheit der Kommission, 
die Initiative für ungültig zu erklären. 

Savary Pierre (R, VD): Comme parlementaire, j'ai re9u tres 
souvent des remarques de citoyennes et de citoyens mecon
tents qui reprochaient aux autorites federales de mal poser 
les questions soumises en votation populaire, et qui trou
vaient difficile de repondre par oui ou par non a des questions 
complexes et souvent contradictoires, et de devoir se pro
noncer sur des initiatives mal con9ues. 
Si nous soumettons !'initiative populaire «Pour moins de de
penses militaires et davantage de politique de paix» au peu
ple, nous lui demandons en fait de repondre par un seul oui 
ou un seul non a quatre questions: voulez-vous moins de de
penses militaires? Voulez-vous plus de politique de paix? 
Voulez-vous davantage de securite sociale? Etes-vous d'ac
cord d'encourager la reconversion au secteur civil des entre
prises touchees par le desarmement? II y a une question 
principale, trois questions secondaires, et l'unite de matiere 
est loin d'etre evidente. 
A defaut d'augmenter le nombre de signatures pour les initia
tives populaires ou d'interdire les initiatives a repetition, nous 
devons au moins veiller a soumettre en votation populaire 
des initiatives claires, dont l'unite de la matiere est demon
tree. Le laxisme actuel ne peut et ne doit pas etre poursuivi. 
Ne me dites pas que les droits populaires sont bafoues si 
nous disons non aujourd'hui. II y a eu plusieurs consultations 
populaires ces dernieres annees sur des initiatives visant le 

meme but; de plus, on nous annonce que si cette initiative 
n'est pas soumise au peuple, eile sera aussitöt relancee 
avec quelques retouches. Je crois qu'il est temps que le Par
lement soit plus restrictif en la matiere et examine avec soin 
la qualite des initiatives populaires. 
En outre, cette initiative populaire devrait etre declaree nulle 
parce qu'elle enleve au Parlement des droits garantis par la 
constitution. D'apres l'article 85 chiffre 10 de la constitution, 
c'est le Parlement qui a la competence de fixer le budget de 
la Confederation. Or, si par hypothese cette initiative popu
laire devait etre acceptee, c'est toute une partie du budget 
qui serait d'ores et deja fixee pour ces cinq prochaines an
nees. Le Parlement n'aurait pratiquement plus rien a dire sur 
le budget de la defense militaire, de la defense civile, sur l'ap
provisionnement economique du pays, et meme sur la secu
rite sociale. II est bien preferable de dire non aujourd'hui plu
töt que d'interpreter, ou d'arranger, les effets de !'initiative 
plus tard, ces prochaines annees. 
Le peuple nous pardonnera de ne pas soumettre immediate
ment cette initiative populaire au vote et acceptera que l'on 
mette de l'ordre dans la maison, mais il ne nous pardonnerait 
pas de faire le budget, ces prochaines annees, sans tenir 
campte a la lettre de ce qu'il a lui-meme vote. Et le Parlement 
aurait beau invoquer des dispositions constitutionnelles, on 
en arriverait a une Situation impossible. 
En conclusion, je dirai que nous devons mettre un terme a 
une pratique extensive et revenir a une interpretation plus 
stricte du principe de l'unite de matiere. C'est une decision 
politique, et ce n'est a mon avis qu'a cette condition que nous 
redeviendrons credibles dans le domaine des initiatives po
pulaires. 

Züger Arthur (S, SZ): Bis vor kurzem habe ich geglaubt, die 
jeweiligen Kommissions-Hearings mit Professoren seien 
dazu da, die Sicht der Wissenschaft in Erfahrung zu bringen 
und bei der Entscheidfindung mit einzubeziehen. Bis vor kur
zem war das wahrscheinlich auch so, aber diesmal war es 
wirklich anders. Da wurden vier bedeutende Staatsrechtler 
bemüht. Das Resultat lautete: 3 zu 1 für Gültigkeit, obwohl 
doch die Ausgewogenheit, wie immer in diesem Land, bei 
der Auswahl dieser Professoren sicher gespielt hat. Das be
sonders Interessante an der Sache war, dass der allerein
zige, der nicht für die Gültigkeit war, vorher einen diesbezüg
lich bezahlten Job des EMD im Sack hatte. Trotzdem haben 
mich drei Aussagen der Professoren besonders beeindruckt. 
Ich möchte sie Ihnen wiedergeben: 
1. Eine Änderung der Prioritäten im Ausgabenbereich kann 
nur durch gleichzeitige Präsentation der Variante oder der 
Varianten passieren. Eine Ritzung der Einheit der Materie ist 
also zwingend gegeben, ausser man würde die Gelder in 
ganz verwandte Gebiete verschieben, also zum Beispiel vom 
EMD zum Zivilschutz oder von der Butyra zur Käseunion, 
oder vielleicht kommt Ihnen noch ein dümmeres Beispiel in 
den Sinn. 
2. Wer das Recht hat, Verfassungsrecht zu schaffen, hat 
auch das Recht, Verfassungsunrecht zu schaffen. Gemeint 
ist hier das Volk und nicht das Parlament, Herr Bonny! 
3. Die Störung des Vertrauensverhältnisses: Man darf die 
Regeln nie und nimmer während des Spiels ändern. Eine Än
derung im heutigen Zeitpunkt ist politisch motiviert. Ich wollte 
«manövriert» sagen, und das wäre bestimmt der bessere 
Ausdruck gewesen; das Geschehene hinterlässt mindestens 
diesen Eindruck. Hier übernehmen wir wirklich die Rolle ei
nes Verfassungsgerichts. Damit haben für einmal die politi
schen gegenüber den rechtlichen Überlegungen zurückzu
stehen. Ich bitte Sie: Bewahren wir uns doch einen Rest von 
Glaubwürdigkeit, denn sehr viel haben wir nicht mehr davon, 
und verhindern wir nicht eine Volksabstimmung aus rein po
litischen und politisch willkürlichen Gründen! 

Tschuppert Karl (R, LU): Herr Züger, auf Sie komme ich 
noch zu sprechen. 
Ich masse mir nicht an, heute juristisch gegen die Volksinitia
tive «für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik» 
zu argumentieren. Ich will vielmehr einige Gedanken aus der 
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Sicht der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger äussern; 
diese wollen nämlich je länger, je mehr klare Verhältnisse, 
klare Fragestellungen haben, und vor allem wollen sie die 
Wahrheit wissen, bevor sie zur Urne gerufen werden. 
Der Hauptstreitpunkt bei dieser Initiative ist die Einheit der 
Materie. Laut unserer Bundesverfassung wird dies bei Volks
initiativen verlangt, um missbräuchliche Verbindungen von 
sachlich nicht zusammenhängenden Gegenständen zwecks 
Unterschriften- und Stimmenfang zu verhindern. 
Die vorliegende Initiative verkoppelt nun einmal verschie
dene Zielsetzungen, die untereinander in keinem sachlichen 
Zusammenhang stehen. Das ist Tatsache. Ich denke nicht 
an die Friedensförderung - diese wird durch den Zweckarti
kel des neuen Militärgesetzes abgedeckt-, ich denke dage
gen an die Beträge in Milliardenhöhe, die zusätzlich in die so
ziale Sicherheit gepumpt werden sollen. 
Wie soll sich nun ein Stimmbürger verhalten, der zum Bei
spiel für die Reduktion der Armeeausgaben ist, aber die frei
werdenden Mittel nicht für soziale Zwecke verwenden will? 
Diese Überlegungen hat auch der Bundesrat gemacht. Er 
schreibt auf Seite 11 der Botschaft: «Nach den vorstehenden 
Ausführungen kann ein sachlicher Zusammenhang zwi
schen der Kürzung der Ausgaben für die Landesverteidigung 
und dem Postulat nach zusätzlicher sozialer Sicherheit im In
land strenggenommen nicht hergestellt werden.» Einige Zei
len weiter unten folgt der bekannte und unmissverständliche 
Schwenker des Gesamtbundesrates. 
Zur totalen Verunsicherung tragen aber die Staatsrechtspro
fessoren bei, die sich auch in dieser Frage einmal mehr nicht 
einig sind. Herr Züger, es sind deren vier, die auf unserer 
Seite sind, nicht nur einer. Deshalb muss das Parlament in 
dieser Frage die Führung übernehmen. Auch bei unbeque
men Fragen darf es sich nicht drücken, obwohl uns vielleicht 
kurz- und mittelfristig die Gültigerklärung weniger Probleme 
machen würde. Ich wehre mich aber dagegen, eine Vorlage 
vor das Volk zu bringen, die man mit Ja oder Nein schlicht 
und einfach nicht beantworten kann. 
Schaffen wir also heute Klarheit, und erklären wir die Initia
tive als ungültig. 

Grossenbacher Ruth (C, SO): Diese Initiative sei ein Grenz
fall, was die Einheit der Materie betreffe; deshalb sei auch die 
Gültig- oder Nichtgültigerklärung ein Grenzfall. Dies sagt der 
Bundesrat; die Beurteilung der Experten ergibt das gleiche 
Bild. Der Bundesrat entschied sich für die Gültigerklärung mit 
der Begründung «im Zweifelsfalle für das Volk». Ich be
zweifle aber, ob dieser Entscheid wirklich für das Volk ist. Der 
Bundesrat meint, mit seinem Entscheid einen sogenannten 
Dienst am Volk zu erbringen. Ich meine aber, dass sich das 
Volk bereits entschieden hat, und zwar mit der Annahme der 
Bestimmung von Artikel 75 des Bundesgesetzes über die po
litischen Rechte, wonach eine Initiative die Einheit der Mate
rie ausweisen muss. Folglich hat ja das Volk bereits ent
schieden. Wir alle, die wir ja das Volk sind, haben uns für un
sere Verfassung entschieden, deren Artikel 121 Absatz 3 
verlangt, dass verschiedene Materien Gegenstand je einer 
separaten Initiative bilden sollen. Wir stehen demzufolge hin
ter unserer Verfassung; folglich wollen wir, dass die Einheit 
der Materie im lnitiativtext unmissverständlich und nicht 
grenzfallartig dastehen muss. 
Daraus lässt sich ganz klar ableiten, dass der Bundesrat sich 
mit der Gültigerklärung nicht für das Volk entschieden, son
dern sich für die Initianten ausgesprochen hat. Ich meine 
aber, dass auch hier in diesem Saal das Volk Vorrang haben 
muss. 
Ein weiterer Punkt: Als Rat sind wir verpflichtet, dem Stimm
volk einen klaren Entscheid zu ermöglichen. Dazu sind fol
gende Punkte nötig. Der Stimmbürger, die Stimmbürgerin, 
muss genau wissen, 
1. worüber er oder sie abstimmt; 
2. was ein Ja für Folgen hat; und 
3. was ein Nein bedeuten kann. 
Gerade diese Punkte sind hier nicht klar. In welche Kasse 
der Sozialversicherung wird zum Beispiel das Geld fliessen? 
Zur AHV, in die Arbeitslosenkasse, oder kann sie für die Mut-

terschaftsversicherung verwendet werden? Dies lässt sich 
aus dem lnitiativtext nicht ableiten. Bereits diese Frage 
könnte bei Annahme der Initiative eine neue Abstimmung 
nach sich ziehen. 
Ein weiterer Punkt: Im Titel der Initiative ist von Militärausga
ben die Rede. Im Text verwendet man dann den viel globa
leren Begriff der Landesverteidigung. Es ist zu fragen, was 
die Initianten jetzt meinen. Wollen sie die Halbierung der Mi
litärausgaben, oder wollen sie die Ausgaben für clie Landes
verteidigung halbieren? Das ist überhaupt nicht klar, sondern 
verwirrlich, denn es betrifft zwei unterschiedlicho Bereiche. 
Mit der Halbierung der Ausgaben für die Landesverteidigung 
würden wir nämlich in den Zivilbereich unserer Gesamtver
teidigung vordringen; ich denke da besonders an die Berei
che Zivilschutz und Landesversorgung. Laut Zivilschutz-Leit
bild sind nämlich Hilfeleistungen bei Katastrophen und Notla
gen nichtkriegerischer Art den Ausgaben in einem Konflikt 
gleichwertig. 
Wenn wir also den Zivilschutz materiell einschränken - das 
könnte mit dieser Initiative sehr wohl passieren-, so schrän
ken wir auch unsere Möglichkeiten ein, uns an Hilfeleistun
gen bei Katastrophen und Notlagen nichtkriegerischer Art zu 
beteiligen. Wollen wir das, wollen das die lnitianton? 
Sie sehen: Mit der Gültigerklärung dieser Initiative rufen wir 
ein Bündel von Fragen, ein Bündel von Unklarheiten hervor. 
Eine Initiative muss aber klar und nachvollziehbar sein. Sie 
darf nicht unterschiedlich interpretierbar sein, sollte keine 
weiteren Abstimmungen nach sich ziehen. Das sind wir den 
Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes schuldig. 
Deshalb bin ich für die Ungültigerklärung der Initiative. 

Carobbio Werner (S, Tl): Le rapporteur de languo franr;:aise, 
Mme Sandoz, a dit que declarer irrecevable une initiative po
pulaire, c'est delicat! C'est la seule chose avec laquelle je 
suis d'accord. C'est une decision que personne ne pourrait, 
et ne devrait prendre de gaiete de coeur, et encom moins sur 
la base de considerations partisanes et/ou de loglque portant 
sur l'origine et les buts de !'initiative. A mon avis. il faul des 
motifs juridiques indiscutables et incontestes pour le faire. Si 
ce n'est pas le cas, la decision depasse l'objet meme de !'ini
tiative et remet en cause le droit fondamental de notre demo
cratie semi-directe, selon lequel c'est aux cantons et au peu
ple que revient le pouvoir de trancher. Remettre en cause ce 
droit-la, quand la pratique suivie jusqu'ici a toujours ete tres 
liberale, est dangereux et risque d'accrediter le soupr;:on que 
les argumentations sur l'unite de la matiere visent a masquer 
la volonte d'empecher le peuple de se prononcer sur le fond 
du probleme. 
Dans le cas particulier, de telles argumentations documen
tees, serieuses et incontestees font largement defaut. Le 
plaidoyer de Mme Sandoz, brillant du point de vue juridique, 
ne reussit pas a cacher le fait qu'il y a derriere des motiva
tions politiques opposees a !'initiative. Je ne suis pas un ju
riste et encore moins un constitutionnaliste, mais apres avoir 
ecoute les avis des divers experts, suivi attentivement les 
discussions et lu l'abondante documentation, je dois dire 
franchement que la position du Conseil federal - de la majo
rite de ses membres, selon ce qu'on a pu lire dans la presse 
- est la seule responsable politiquement. 
En realite, on ne peu! pas contester les faits suivants: la pra
tique a toujours admis une interpretation tres extensive du 
principe de l'unite de la matiere, ceci dans l'interet du droit 
d'initiative. Les avis des experts sont partages - on l'a deja 
rappele -, mais la majorite de ceux qui ont ete entendus se 
sont prononces en faveur de la recevabilite de !'initiative. Le 
gouvernement et le Parlement, dans des cas n\cents, ont 
adopte et soumis a la votation populaire des texte,s constitu
tionnels qui etablissaient un lien politique entre, par exemple, 
les recettes et leur affectation. Vous connaissez les cas, je 
ne les rappelle pas. Ces constatations suffiraient - a mon 
avis - a elles seules pour qu'on s'en tienne a la pratique libe
rale suivie jusqu'ici, ainsi que le propose le Conseil federal. 
La proposition de la majorite de la commission de changer 
les regles du jeu est dangereuse. Elle revient a restreindre 
les droits populaires sur le plan particulier des depenses mi-
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litaires et de l'armee en general. C'est une decision purement 
politique, partisane. 
On ne peut pas jouer ainsi avec Jes droits populaires, 
d'autant plus que l'argumentation sur laquelle repose la 
these selon laquelle !'initiative populaire «Pour moins de de
penses militaires et davantage de politique de paix» ne res
pecterait pas l'unite de la matiere est, a mon avis, discutable 
et contestable. On pretend qu'il n'y aurait pas de lien intrin
seque entre la proposition de reduire annuellement les cre
dits militaires de 10 pour cent et l'affectation d'au moins un 
tiers des sommes ainsi economisees a des efforts supple
mentaires dans le domaine de la politique sociale. Je pre
tends, au contraire, que ce lien existe. La politique de secu
rite d'un pays comprend plusieurs volets. II y a l'aspect mili
taire, mais il y aussi l'aspect de la promotion de la paix et des 
conditions qui doivent permettre d'eliminer les causes des 
tensions et, en dernier lieu, des conflits, et aussi l'aspect de 
la creation d'un consensus social. 
Le rapport 90 du Conseil federal a !'Assemblee federale sur 
la politique de securite de la Suisse que vous avez approuve 
souligne ces aspects, Monsieur Eggly, et vous pouvez en re
lire certains passages. Or, la politique sociale est un moyen 
d'eliminer les causes de tensions. De toute fa9on, dans notre 
pays eile est indispensable pour creer le consensus sur la 
politique de securite. Je dirais meme qu'une conception mo
derne de la politique de securite doit donner la priorite a da
vantage de mesures de politique de paix, parmi lesquelles fi
gure aussi la politique sociale. 
Concludendo, sono piu ehe convinto ehe la decisione ehe 
dobbiamo prendere ha poco a ehe vedere con gli aspetti giu
ridici, ma e essenzialmente politica. Al di la di tutte le disqui
sizioni formali non credo ehe dichiarando valida l'iniziativa ar
rischiamo di mettere le cittadine ed i cittadini nelle condizioni 
di esprimere un voto alterato, come l'hanno preteso qui il col
lega Bonny e il collega Savary. 
1 quesiti posti dall'iniziativa al popolo sono chiari: ridurre le 
spese militari del 50 per cento in cinque anni, e destinare i ri
sparmi realizzati per sforzi maggiori per la promozione della 
pace, per la politica sociale e per misure di conversione civile 
delle attivita militari. Sono questioni di tutta attualita sulle 
quali le cittadine ed i cittadini possono e hanno il diritto di pro
nunciarsi. Rifiutare di dare tale possibilita di scelta non potra 
ehe ulteriormente aumentare la sfiducia della gente nei poli
tici ehe hanno loro impedito di pronunciarsi - per o contro, 
poca importa - su un tema cosl importante. 
Ecco perche vi invito sia a seguire la proposta di rinvio Rech
steiner, ehe vuole rimandare l'oggetto alla commissione, per
ehe motivi meglio, eventualmente, i suoi argomenti giuridici, 
ma soprattutto vi invito a seguire la proposta di minoranza 
Haering Binder ehe chiede - come il Consiglio federale - di 
dichiarare valida l'iniziativa. 

Fehr Lisbeth (V, ZH): Es scheint notwendig, dass wir uns 
wieder einmal über die Spielregeln in unserer Demokratie 
unterhalten. Diese sind vom Volk in der Verfassung festge
legt worden, denn die Demokratie muss sich gewissen 
rechtsstaatlichen Prinzipien unterordnen, sonst verkommt 
sie zur entarteten Demokratie ohne Fundament. Auch die In
itianten haben sich an diese Schranken zu halten. Diese er
schöpfen sich heute bekanntlich in der juristischen Frage 
über die Einheit der Materie. Auch ich bin der Auffassung, 
das~. diese nicht mehr gewährleistet ist, und ich verweise auf 
die Uberlegungen meiner Vorredner und verzichte auf Wie
derholungen. Nur, die Crux ist die folgende: Initiativen wie 
zum Beispiel «40 Waffenplätze sind genug - Umweltschutz 
auch beim Militär», die ebenfalls verschiedene Anliegen mit
einander vermischten, wurden leider in der Vergangenheit 
immer larger behandelt und auf fragwürdige Weise für gültig 
erklärt. Ich habe diese Inkonsequenz weder begriffen noch je 
~nterstützt. Es geht heute auch nicht um eine sogenannte 
Anderung der Regeln während des Spiels, sondern um die 
längst überfällige konkrete Durchsetzung der Regeln, um 
das Spiel wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Das heisst 
auch, dass Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden 
sind, keineswegs wiederholt werden müssen, sonst besteht 

die Gefahr, dass die Verfassungsbestimmung eines Tages 
langsam, aber sicher ausgehöhlt wird. Solche Überlegungen 
sind nicht neu. Sie wurden bereits bei früheren Volksbegeh
ren betreffend das Militär geäussert. Darum wären die Initi
anten gut beraten gewesen, diese Einwände damals als 
Warnung ernst zu nehmen und selbst für die schickliche Be
erdigung dieser «Halbierungs-Initiative» zu sorgen. 
Auch die bundesrätliche Auslegung, wonach es sich hier um 
einen Grenzfall handle und die Initiative nach dem Grundsatz 
«in dubio pro populo» für gültig erklärt werden müsse, ist lo
gisch nicht richtig. Abgesehen davon, dass sich der Bundes
rat mit diesem Entscheid elegant aus der Verantwortung 
schleicht, macht er meines Wissens auch einen bedeuten
den Denkfehler: Nicht die Interessen der Initianten stehen im 
Vordergrund und müssen im Zweifelsfall berücksichtigt wer
den, sondern das demokratische Recht des gesamten Vol
kes auf unverfälschte Stimmabgabe. Es geht nicht um De
mokratieabbau, sondern um die Einhaltung der Regeln der 
Demokratie. Die Ungültigerklärung der Initiative stellt des
halb die logische Folge dieser verfassungsrechtlichen Män
gel dar und ist keineswegs als Angst vor dem Volk zu verste
hen. 
Tatsächlich bräuchte man die politische Auseinandersetzung 
im Volk rund um die Initiative keineswegs zu scheuen, im Ge
genteil: Vor dem Hintergrund der heutigen grauenvollen 
Kriegsschauplätze in Bosnien und anderswo stehen die Aus
sichten für die Armee mehr als gut. Nur unverbesserliche 
Utopisten glauben heute noch daran, dass der Friede ohne 
eigene Landesverteidigung zu bewerkstelligen sei. 
Ich bitte Sie, die Ungültigkeit der Initiative zu beschliessen. 

Schmid Peter (G, TG): Was bewegt eine Mehrheit der Kom
mission und wohl auch dieses Rates, das Volksbegehren 
«für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik» für 
ungültig zu erklären? Es ist das Ärgernis der permanenten 
Angriffe auf eine Institution, welche den einen heilig ist und 
den anderen als überflüssig oder doch überdimensioniert er
scheint. Man nimmt die notorischen Nadelstiche des bestän
digen lnfragestellens einer Institution einfach nicht mehr 
gerne hin und möchte sie sich mit dem Federstrich der Un
gültigerklärung endlich vom Halse schaffen. 
Was wir hier inszenieren, scheint mir ein Stellvertreterkrieg 
im doppelten Sinne zu sein: Zum einen wird die Armee im
mer wieder einmal zum Vehikel unserer eigenen Autoritäts
erfahrungen, Machtanmassungen und Aggressionspro
bleme. Darum ist es dann so schwierig, neue Vorschläge 
über eine Institution zu prüfen, ohne dass die eigene Weltan
schauung und Lebensauffassung auch tangiert werden. Das 
ist ein psychologisches Problem, das im politischen Umfeld 
nicht gelöst werden kann. Aber es würde nicht schaden, 
wenn auch die Ratsmitglieder in dieser Angelegenheit gele
gentlich wieder einmal in sich gehen würden. 
Zum zweiten gibt es noch eine andere Stellvertretersituation. 
Es werden einmal mehr Experten eingesetzt, die den Politi
kern Argumente liefern sollen, mit denen sie sich die neueste 
Provokation ein paar Schreibtische weit vom Leib halten kön
nen. Wenn die Experten in ihrer Mehrheit das nicht tun, dann 
beruft man sich eben auf die Minderheit. 
Aber dieses formalistische Ausweichmanöver, das sich um 
die inhaltlichen Fragen drücken will, wird nur von kurzer Wir
kung sein. Die Initianten haben ja bereits angekündigt, dass 
sie bei einer Ungültigerklärung des Volksbegehrens mit einer 
veränderten, nicht mehr anfechtbaren Fassung aufwarten 
werden. Ja, und was dann? 
Wir werden früher oder später wieder mit ähnlichen Anliegen 
konfrontiert werden, und ich möchte behaupten, dass dies nur 
mit um so grösserer Hartnäckigkeit geschehen wird. Wenn wir 
in diesem Saal wirklich Politik betreiben wollen, dann haben 
wir uns den Anliegen zu stellen und dürfen nicht einfach auf 
die Frage ausweichen, ob diese Anliegen formell einwandfrei 
vorgetragen sind. Lassen wir doch die Dinge, auch die unan
genehmen, ärgerlichen und angstauslösenden, an uns her
ankommen und prüfen wir sie unvoreingenommen. Es ist 
doch absurd, dieser einfachen und überschaubaren Vorlage 
fehlende Einheit der Materie vorzuwerfen. 
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Ich brauche zwar den Ausdruck «gesunder Menschenver
stand» üblicherweise nicht, weil er zumeist von Leuten 
stammt, die nicht gerne nachdenken. Aber hier habe ich den 
Eindruck, was mit dieser Initiative dem Volk zur Entschei
dung vorgelegt werden soll, sei überschaubar und rufe keine 
sonderlichen Konflikte hervor, jedenfalls bei weitem weniger 
als die 10. AHV-Revision mit ihrem Kuckucksei des zu erhö
henden Frauenrentenalters. Jenes «Gelege» ist viel weniger 
homogen. 
Der Inhalt der «Halbierungs-Initiative» wird also intellektuell 
zerschnetzelt und künstlich problematisiert. Der Formalis
mus, der da bemüht wird, ist, auch wenn es bestritten wird, 
eine Ausgeburt der Angst, es könnte etwas ins Rollen kom
men und uns entgleiten. Die Angst wird zwar immer wieder 
in Abrede gestellt. Aber man darf sich darüber nicht täu
schen; in der Politik pflegen Hasenfüsse besonders breitspu
rig daherzukommen. 
Ich glaube, diese Angst ist unbegründet. langfristig können 
wir doch ohne das Plazet des Volkes nichts bewahren und 
auch nichts verändern. Einzig auf der Basis eines Mehrheits
entscheids können wir verlässlich weiter politisieren und 
nicht, indem wir mit fadenscheinigen Gründen solche Urnen
gänge verhindern. 
Deshalb ersuchen wir Sie, die Volksinitiative «für weniger Mi
litärausgaben und mehr Friedenspolitik» für gültig zu erklä
ren. 

Darbellay Vital (C, VS): Dans les pages 9, 10 et 11 du mes
sage, le Conseil federal emet des considerations interessan
tes ou il met fortement en doute l'unite de la matiere. Puis, a 
la page 11, il arrive a la conclusion peu attendue que 
«compte tenu de la pratique actuelle extensive du Conseil fe-
deral et de !'Assemblee federale .... on peut considerer que 
l'unite de la matiere est donnee .... » Je pense que cette con-
sideration va un peu loin et est dangereuse parce qu'au nom 
d'un tel principe, on pourrait chaque fois aller un peu plus loin 
et renoncer un peu plus au principe de l'unite de la matiere. 
Comme il a deja ete largement discute de ce probleme, la 
n'est pas mon propos maintenant. 
J'aimerais relever un autre point. Les experts nous disent 
qu'il n'y a pas de limite materielle au droit d'initiative popu
laire. Voire! II existe un principe fondamental que nous avons 
appris des notre jeune äge: «La liberte des uns s'arrete la ou 
commence la liberte des autres. » II en est de meme pour les 
droits et prerogatives. Or, les droits et prerogatives de !'As
semblee federale et ceux du peuple sont inscrits dans la 
constitution. Le peuple a le droit bien sür de les modifier. 
Dans le cas particulier, il a essaye de le faire puisque nous 
avons dü nous exprimer sur une initiative populaire qui de
mandait que les depenses militaires soient soumises au peu
ple; cette initiative populaire a ete refusee. C'est donc l'ordre 
constitutionnel que nous connaissons qui est applicable. 
L'article 85 chiffre 10 de la constitution precise que le budget 
est du ressort de !'Assemblee federale et cela le restera tant 
que cet ordre constitutionnel n'aura pas ete modifie. 
S'il est important de faire la distinction et la separation des 
pouvoirs legislatifs, executifs et judiciaires, il est tout aussi 
important de faire la distinction entre les pouvoirs du Parle
ment et ceux du peuple. Le peuple a un pouvoir certain, mais 
les monarchies absolues ont ete supprimees et le peuple ne 
dispose pas non plus d'un pouvoir absolu. Le respect de ses 
droits implique egalement le respect des droits du Parlament 
et c'est au Parlament a decider du budget. 
Je vous invite par consequent a declarer irrecevable !'initia
tive populaire «Pour moins de depenses militaires et davan
tage de politique de paix.» 

Scherrer Werner (-, BE): Persönlich bin ich in einem Di
lemma, aber ich musste mich entscheiden. Ich habe die Un
terlagen gründlich studiert. Ich habe mir vor allem auch die 
heutige Debatte gut angehört. 
Einerseits stehen wir ganz hinter der Armee, hinter ihrem 
verfassungsmässigen Auftrag. Anderseits sind uns und auch 
mir persönlich die Volksrechte sehr wichtig. In dieser Frage 
kann man aber nicht nur die Volksrechte ansehen, sondern 

man muss auch den Auftrag der Armeemitbetrachten. Nach 
dem, was ich gehört habe, kann es ein gefährlichos Spiel mit 
den Volksrechten sein. Herr Hubacher hat das erwähnt. Die
jenigen aber, die diese Vorlage ablehnen, haben natürlich 
auch ihre guten Gründe. Tatsächlich kann man diese Vor
lage ablehnen, ohne dabei irgend etwas zu verletzen. 
Nach der gewalteten Debatte habe ich mich entschieden, 
diese Volksinitiative als ungültig zu erklären. 
Es geht darum, dass man das Prinzip der Einheit der Mate
rie, das ja wiederholt genannt worden ist, und diE~ freie Mei
nung der demokratischen Willensbildung nicht irgondwie ver
fälscht. Das könnte angesichts des Sammelsuriums von Be
gehren im Zusammenhang mit den halbierten Anneeausga
ben der Fall sein. Das würde zu weit führen. Insofern ist es 
richtig, wenn man jetzt einen Pflock einschlägt. Damit erzielt 
man auch eine gewisse präventive Wirkung für zukünftige In
itianten. Das schadet nicht. Man hat gehört, dass man ein 
«laisser faire» betrieben hat. Frau Sandoz hat das gesagt. 
Man hat aber nicht nur hier ein «laisser faire» betrieben, son
dern ganz allgemein in unserer schweizerischen Politik. 
Wenn die Militärausgaben schon halbiert werden sollen, bin 
ich nicht der Meinung, dass man die Gelder in alle diese Vor
haben steckt, die die Sozialdemokraten mit der Volksinitia
tive vorschlagen. Vielmehr müsste es darum gehen, die gi
gantische Schuldenwirtschaft von 78 Milliarden Franken ab
zubauen, die unseren Finanzminister jeden Abend um 
24 Uhr um 1 O Millionen Franken ärmer machen, und nicht 
die Gelder irgendwohin zu verlagern. 
Natürlich stehen wir in einer Auseinandersetzung mit den Ar
meegegnern. Sie ist permanent. Die Armeegegner werden 
wiederkommen. Eigentlich frage ich die bürgerlichen Par
teien, ob sie bereit sind, nicht nur «heimatmüde», sondern 
auch «armeemüde» zu sein. Diesen Kampf müssen wir wei
terführen. Der ist uns im Prinzip verordnet. 
Dann frage ich mich natürlich auch, wie lange die bürgerli
chen Parteien wohl noch in diesem Lotterbett des Zauberfor
melfilzes ausharren wollen. Wäre es nicht besser, endlich 
eine Politik mit einer Regierung und einer Opposition zu be
treiben? So liesse sich dann auch wieder regieren und ein 
klarer Kurs fahren. Die Schulden könnten abgebaut werden. 
Was jetzt gemacht wird, kann man kaum mehr Politik nen
nen. 
Ich bitte Sie, auch den Rückweisungsantrag Rechsteiner ab
zulehnen. 

Dreher Michael (A, ZH): Wir waren in der Fraktion der Frei
heits-Partei hinsichtlich der Volksrechte einerseits und der 
Fortsetzung der Armeeabschaffung mit anderen Mitteln 
andererseits zuerst etwas gespalten. An sich hätte aus unse
rer liberalen Optik heraus durchaus die Möglichkeit bestan
den, dass sich die Sozialisten an der Urne nach Banken-In
itiative, Stadt-Land-Initiative, Rüstungsreferendum, «40 Waf
fenplätze sind genug», Armeeabschaffungs- und F/A-18-ln
itiative eine weitere Niederlage geholt hätten. 
Es hat mich heute morgen wieder gefreut zu sehen, welchen 
Streit Sie in der Koalition haben. Es ist für Nichtregierungs
parteien immer wieder interessant zu sehen, wie nach den 
Wahlen dann doch wieder beschworen wird, dass man eben 
zusammenwirken müsse, dadurch freiwillig zwei Siebentel 
der Macht verschenkt und damit die eigenen Wähler hinter
geht. 
Aufgrund der aktuellen Sachlage hat sich die Fl'aktion der 
Freiheits-Partei dafür entschieden, die Unzulässigkeit dieser 
Initiative zu befürworten. Wir erhielten nämlich noch ein Pa
pier vom Forum Jugend und Armee, worin steht, dass Herr 
Professor Doktor Alfred Kölz zum Schluss komme, die Ein
heit der Materie sei nicht gegeben. Wenn es also der Kölz 
noch schreibt, dann muss ja wirklich etwas dran sein. 
Im weiteren kann der Wahrheitsbeweis in Sachen Demokratie 
von den Befürwortern schon bald angetreten werdEln. Sie wis
sen, dass eine Volksinitiative der Schweizer Demokraten 
ebenfalls für ungültig erklärt werden soll. Wir werden dann
zumal die Namensliste hervornehmen und vergleichen, wer 
die demokratische Auseinandersetzung selektiv vorgenom
men hat. Man wird es dann den Sozialisten vorhalten müssen. 
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Als Partei, die zur Landesverteidigung steht, haben wir ande
rerseits - das muss ich bei dieser Gelegenheit schon sagen 
- sehr grosse Mühe mit der heutigen Führung des EMD. 
Wenn unter fadenscheinigsten Vorwänden mit Berufung auf 
Artikel 102 Ziffer 8 der Bundesverfassung einer kleinen, 
weltweit konkurrenzfähigen Flugzeugfirma in den Rücken 
geschossen wird, um den linken Hilfswerken zu gefallen, 
dann ist das nicht bürgerliche Politik, wie wir sie verstehen. 
Wir sehen überhaupt nicht ein, was damit gewonnen werden 
soll, wenn die Hilfswerke im Moment zufriedengestellt sind. 
Glauben Sie, die würden deshalb zu Armeebefürwortern? 
Die haben Sie doch nach wie vor gegen sich. Ich verstehe 
nicht, wie man so naiv politisieren kann. 
Ich verstehe überdies nicht, wie uns eine freisinnige EMD
Führung einen Gegenvorschlag zur sozialistischen Initiative 
«für ein Verbot der Kriegsmaterialausfuhr» präsentieren 
kann, die ihren Gegnern nicht auf halbem, sondern gleich auf 
ganzem Weg entgegenkommt. Da muss ich schon sagen, 
dass wir damit allergrösste Mühe haben. 
Wir müssen uns tatsächlich die Frage stellen, ob es sich für 
uns überhaupt noch lohnt, zur Landesverteidigung zu ste
hen, nachdem die Verrottung im bürgerlichen Lager so weit 
fortgeschritten ist; das müssen wir andauernd - nicht nur auf
grund von Moment-, sondern von Langzeitaufnahmen - fest
stellen. Aber das Vergnügen, dies zu regeln und vor der Öf
fentlichkeit zu vertreten, wird ja der Präsident der Freisinnig
demokratischen Partei haben und nicht wir; Gott sei Dank! 

Meier Hans (G, ZH): Ich möchte zuerst ganz kurz zum mate
riellen Inhalt der Initiative Stellung nehmen: Persönlich lehne 
ich mit einer Minderheit unserer Fraktion die Initiative ab. Die 
grosse Mehrheit der grünen Fraktion wird der Initiative zu
stimmen. 
Nach Auffassung der geschlossenen grünen Fraktion erfüllt 
die Volksinitiative «für weniger Militärausgaben und mehr 
Friedenspolitik» das Verfassungsgebot der Einheit der Mate
rie. Die Initiative will in einer Zeit der Knappheit der Bundes
mittel die finanziellen Prioritäten verschieben. Unsere 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden der Initiative 
nur dann zustimmen, wenn sie der Meinung sind, die Kosten 
für die Landesverteidigung seien zu halbieren, und wenn sie 
auch mit den Verwendungszwecken, die in der Initiative ent
halten sind, einverstanden sind. Jeder Mann, jede Frau kann 
die geforderte Verschiebung der finanziellen Mittel gut oder 
schlecht finden. Die aufgeworfene Doppelfrage kann eindeu
tig mit Ja oder mit Nein beantwortet wurden. Die Einheit der 
Materie ist gewahrt. 
Selbst wenn man, wie der Bundesrat, der Meinung ist, es 
fehle grundsätzlich ein Zusammenhang zwischen der Kür
zung der Ausgaben für die Landesverteidigung und dem 
Transfer eines Teils der eingesparten Gelder zur Verwen
dung im Bereich der sozialen Sicherheit, müssen wir wegen 
der bisherigen Praxis von Bundesrat und Parlament und we
gen dem Grundsatz «im Zweifelsfall zugunsten der Volks
rechte» wie der Gesamtbundesrat dazu kommen, die Initia
tive für gültig zu erklären. 
Nach der gestrigen «EU-Beitrittsdebatte» bin ich erstaunt, 
dass die meisten derjenigen, die gestern ständig das Hohe
lied der Volkssouveränität sangen, heute mit der Ungültiger
klärung einer missliebigen Initiative die Volksrechte mit Füs
sen treten wollen. Bis auf den heutigen Tag wurden von ge
gen zweihundert Volksinitiativen nur zwei für ungültig erklärt. 
Nationalrat und Ständerat üben beim Entscheid über die Gül
tigkeit von Volksinitiativen richterliche Funktion aus. Unser 
Entscheid ist endgültig; er kann nicht weitergezogen werden. 
Er wird auch für die Zukunft weitreichende Folgen haben. 
Unsere Staatsordnung aber beruht auf der Volkssouveräni
tät. Das Volk soll das letzte Wort haben. Die 105 680 Unter
zeichnerinnen und Unterzeichner konnten in guten Treuen 
der Meinung sein, über ihr Anliegen werde einmal abge
stimmt. Eine Ungültigerklärung ist ein Akt wider Treu und 
Glauben. Die grosse Mehrheit des Schweizervolkes spürt, 
dass der Einwand der Verletzung der Einheit der Materie nur 
ein Vorwand, ein juristischer Trick ist, um eine missliebige In
itiative zu erledigen. 

Ich bitte Sie, die Volksinitiative «für weniger Militärausgaben 
und mehr Friedenspolitik» für gültig zu erklären. 

Hari Fritz (V, BE): Wenn man als 26. Redner hier vorne 
steht, hat man Mühe, ein Votum abzugeben, in dem keine 
Wiederholungen vorkommen. Ich werde mich bemühen, 
möglichst ohne Wiederholungen durchzukommen. 
Gemäss Artikel 121 Absatz 3 der Bundesverfassung muss 
bei Volksinitiativen die Einheit der Materie gewahrt werden. 
Somit darf dem Volk in einer Initiative nur eine innerlich zu
sammenhängende Materie zur Abstimmung vorgelegt wer
den. Bei der zur Diskussion stehenden Initiative ist dies ein
deutig nicht der Fall. Einerseits wird die Halbierung der Mili
tärausgaben gefordert, und andererseits wird gesagt, wofür 
diese eingesparten Beträge zu verwenden sind. 
Wir haben - dies sei zugegeben - in den letzten Jahren dem 
Artikel 121 Absatz 3 der Bundesverfassung zu wenig Beach
tung geschenkt. Dies soll sich nun wieder ändern. Wir wollen 
und müssen dem in der Bundesverfassung verankerten 
Artikel 121 wieder Nachachtung verschaffen. In Zukunft 
sollte bei Volksinitiativen, bevor die Unterschrittensammlung 
beginnt, geprüft werden, ob die Einheit der Materie gegeben 
ist. Wer ein lnitiativbegehren einreicht, übernimmt die Ver
antwortung gegenüber dem Stimmbürger, ob deren Inhalt 
den bekannten Spielregeln Genüge leistet. 
Um so grösserer Anlass zur Vorsicht besteht im vorliegenden 
Fall, da eine Initiative nach dem Muster der bereits im Jahre 
1955 für ungültig erklärten Chevallier-lnitiative «gestrickt» 
wurde. Es hätte zur Vorsichtspflicht gehört, im vorliegenden 
Fall die Einheit der Materie genauer abzuklären. 
Frau Haering Binder hat sich in ihrem Votum empört darüber 
beklagt, die Spielregeln würden während des Spiels verän
dert. Die «Spielregeln» bedeuten für sie offenbar, dass ein 
Rechtsanspruch auf Rechtsverletzung besteht, weil früher 
gesündigt wurde. Seit Einreichung der «Halbierungs-Initia
tive» wurde unsere Armee um einen Drittel reduziert. Die Mi
litärausgaben haben sich real um einen Viertel verringert. 
Leider gingen in der Folge einige tausend Arbeitsplätze ver
loren. 
Ich stelle abschliessend fest, dass weder Bundesrat noch 
Parlament die Verantwortung dafür tragen, dass über 
100 000 Unterschrittengeber mit fragwürdigen Begehren ge
täuscht worden sind. 
Namens der SVP-Fraktion unterstütze ich die Mehrheit der 
Kommission und empfehle Ihnen, diese Initiative als ungültig 
zu erklären. 

Gross Andreas (S, ZH): Wer seit zwanzig Jahren für ein Frie
densverständnis kämpft, das nicht dem Ihren entspricht, der 
ist sich einiges gewohnt. 
Aber dass Sie es sich mit der Ungültigerklärung einer Initia
tive, die Ihnen nicht gefällt, so einfach machen, das habe ich 
mir wirklich nicht gedacht. 
Wie schnell Sie der Versuchung erliegen, eine von Ihnen als 
juristische Prüfung verlangte Aufgabe politisch zu erledigen, 
das zeigt wahrscheinlich, dass Sie dieser Aufgabe nicht ge
recht werden. Das Traurigste dabei ist, dass Sie all jenen in
direkt recht geben, die uns immer gesagt haben, dass wir die 
Bedeutung der direkten Demokratie überschätzen würden -
nämlich insofern, als dann, wenn es wirklich ans Lebendige 
geht, jene, die nicht wollen, dass sich etwas ändert, sofort die 
Spielregeln der direkten Demokratie in Frage stellen würden. 
Es gehört eine ungeheure Dreistigkeit dazu, eine selbstherr
liche Anmassung, fünf Tage vor einer Volksabstimmung auf
grund Ihrer Beschlüsse, die Tausende von Bürgerinnen und 
Bürgern zerreisst, weil diese Abstimmung ihnen nicht gestat
tet, ihren Willen wirklich zum Ausdruck zu bringen, zu kom
men und zu sagen, eine Volksinitiative sei ungültig, weil 
diese in der Volksabstimmung einigen Leuten nicht erlauben 
würde, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen. 
Herr Steinegger: Nein, ich bin kein Demagoge. Wenn ich 
meinen Zorn im Zaume halte und ruhig rede, bin ich deswe
gen kein Demagoge. Sie sollten jene, die etwas sagen, das 
Ihnen nicht passt, nicht einfach «in den Kübel werfen», son
dern Sie sollten sich auch dann, wenn es Ihnen nicht gefällt, 
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wenn Sie nicht zuhören möchten, einen Moment lang fragen, 
ob diese Leute nicht etwas auf ihrer Seite haben, nämlich ein 
besseres Argument. 
Herr Steinegger, ja, Sie sind da. Ich habe Sie lange beobach
tet und Ihnen zugehört. Sie haben gesagt, der Bundesrat 
habe sich nicht von einem utopischen Sicherheitsbegriff hin
reissen lassen. Der Bundesrat hat selber in seinem Sicher
heitsbericht gesagt: «Die Sicherheitspolitik soll verstärkt in 
die allgemeine Politik einer umfassenden Existenzsicherung 
eingebettet werden.» Die Mittel der Gesamtverteidigung sol
len deswegen in Richtung der Bewältigung nicht machtpoli
tisch bedingter Gefahren verlagert werden. Das ist genau 
das, was die Initianten auch möchten: innerhalb dieses grös
seren Sicherheitsverständnisses ein bisschen weniger Mili
tär, ein bisschen mehr Soziales. Das ist eine sachlich zusam
menhängende Politik. Das ist eine kohärente Idee. Wer sie 
nicht stimmig findet, kann nein sagen. Aber viele Leute fin
den sie stimmig. Diesen Leuten zu sagen, die Initiative 
müsse wegen fehlendem sachlichem Zusammenhang für 
ungültig erklärt werden, wird ihnen nicht gerecht. Sie selber 
haben schon oft sich sachlich widersprechende Dinge in ein 
Paket verpackt, wenn es Ihnen gerade passte: Bei der Mehr
wertsteuer hat es Ihnen gepasst zu trennen, in vielen ande
ren Fällen nicht. 
Frau Sandoz kommt und sagt, die Bundesversammlung sei 
etwas ganz anderes als Initianten von Volksbegehren, und 
wer verlange, dass die Bundesversammlung genau so 
streng gemessen werde wie Volksinitiativen, der handle un
schweizerisch. Ist dann Herr Giacometti, Papst aller freisinni
gen Juristen, ein Unschweizer? Giacometti hat schon 1950 
geschrieben: «Dabei ist aber die Bundesversammlung gleich 
den Initianten bei der Volksinitiative an das Prinzip der Ein
heit der Materie gebunden ..... Der Grundsatz der Einheit trifft 
insofern, damit eine unverfälschte Stimmabgabe sicherge
stellt werden kann, nicht nur für Volksinitiativen, sondern 
auch für Verfassungsvorlagen der Bundesversammlung zu.» 
Beide müssen gleich streng gemessen werden. Wir haben 
auf beiden Seiten bisher eine liberale Praxis gehabt. Willkür
lich massen Sie sich jetzt an, bei anderen Leuten einen 
strengeren Massstab anzusetzen, als Sie das selber ge
wohnt sind und Sie das selber in fünf Tagen der Mehrheit der 
Schweizerinnen und Schweizer mit der AHV-Vorlage zumu
ten. Das ist gegen Treu und Glauben, das ist undemokra
tisch. Das ist ein Zurück in ein autoritäres Staatsverständnis, 
welches den Andersdenkenden daran hindert, sich auszu
sprechen und so demokratische Auseinandersetzungen ver
unmöglicht. 

Cincera Ernst (R, ZH): Als «Ablösung» von Herrn Grass An
dreas möchte ich hier nur zu einem einzigen Problem Stel
lung nehmen. Zum Materiellen jetzt noch etwas zu sagen, er
übrigt sich. 
Ich spreche zur Frage der Experten: So, wie Sie jedes Bibel
zitat mit einem anderen Bibelzitat widerlegen können, kön
nen Sie auch jeden Expertenbericht durch einen anderen wi
derlegen lassen. Das hat ja schliesslich die Sozialdemokrati
sche Partei auch herausgefunden und sich in Deutschland 
eine entsprechende Expertise beschafft, die dann ihre Theo
rie der «Halbierungs-Initiative» in allen Teilen unterstützte. 
Aber bei allem Respekt, den ich vor Experten habe, sind Ex
pertisen Entscheidungsunterlagen und keine Vorschriften. In 
diesem Saal hatte ich heute mehrmals das Gefühl, dass Ex
perten uns Entscheidungsvorschriften machen wollen. Wir 
sind die politische Behörde, die zu entscheiden hat, abge
stützt auf die Grundlage. Es ist auch das Recht dieses Parla
mentes, gegen jede Expertenmeinung und auch gegen die 
Meinung des Bundesrates zu entscheiden. Dieses Recht 
müssen wir heute wahrnehmen, und darum, Herr Hubacher, 
erübrigt sich der Willkürvorwurf. Wir Bürgerlichen wissen 
wohl, was wir tun. Wir nehmen nämlich dieses Recht wahr, 
anders zu entscheiden, als Sie es möchten, anders als die 
Experten es möchten und auch anders als der Bundesrat es 
möchte. 
Wir ändern nicht die Spielregeln während des Spieles, son
dern setzen sie durch, wie das ein guter Schiedsrichter zu 

tun hat, und darum sind wir gut beraten, wenn wir diese In
itiative ablehnen. 

Stamm Judith (C, LU): Inhaltlich gehe ich mit Herrn Cincera 
einig. Wenn die Initiative vors Volk kommt, werde ich sie 
auch ablehnen; aber hier spreche ich darüber, ob die Initia
tive als gültig oder ungültig zu erklären ist. Wenn ich die Gut
achten, die Verhandlungen des Ständerates durchlese und 
unsere Beratungen verfolge, so komme ich zum Schluss, 
dass wir aus rechtlichen Gründen offenbar beide Stand
punkte vertreten können: Gültigkeit und Ungültigkeit. Des
halb fiel die Abstimmung in der Staatspolitischen Kommis
sion auch sehr knapp aus, nämlich mit 10 zu 8 Stimmen für 
Ungültigkeit. 
Persönlich plädiere ich für Gültigkeit. Ich will die bisherige of
fene Praxis, die wir hatten, auch in diesem konkreten Fall 
beibehalten. Ich will mich im Zweifelsfall für die Volksrechte 
aussprechen, und ich habe vor allem keinerlei Schwierigkei
ten, in dieser Initiative die Einheit der Materie zu erkennen. 
Ob militärische Sicherheit, Friedenspolitik und Bekämpfung 
sozialer Unrast im Innern etwas miteinander zu tun haben, ist 
allerdings eine philosophische Frage, und für solche Fragen 
haben wir in diesem Hause leider wenig Zeit. 
Die Diskussion zeigt deutlich, dass das Instrument der Volks
initiative reformbedürftig ist. Wir benötigen offenbar klarere 
Kriterien, vielleicht eine bessere Vorprüfungsinstanz. Diese 
Reform müssen wir aber miteinander und nicht gegeneinan
der anpacken, generell und nicht in einem konkreten Fall. 
Deshalb unterstütze ich den Rückweisungsantrag von Kol
lege Rechsteiner. 
Noch ein Wort zur vielgenannten Entscheidungsfreiheit der 
Stimmenden, zur unverfälschten Stimmabgabe: Ich gehe da
von aus, dass die Einheit der Materie für Erlasse der Bundes
versammlung ebenso gilt wie für Volksinitiativen. Was haben 
wir denn in diesem Hause mit der Mehrwertsteuer gemacht? 
Ich habe das extra noch einmal nachgelesen. Mit dem Ja 
zum Systemwechsel mussten die Stimmenden auch ja sa
gen zu Massnahmen zur Entlastung unterer Einkommens
schichten, ob ihnen das passte oder nicht. Das war eine 
weite Auslegung der Einheit der Materie, aber es war die 
Frucht der Konsensfindung im Parlament. Wollen Sie sich 
diese Möglichkeit der Konsensfindung für die Zukunft wirklich 
selbst verbauen? 
Was machten wir - Herr Grass Andreas hat darauf hingewie
sen, aber ich muss es wiederholen - mit der AHV-Vorlage 
auf Gesetzesstufe? Das tangiert die unverfälschte, Stimmab
gabe der Stimmbürgerinnen und -bürger in gleicher Weise! 
Um keinen Preis wollte die Mehrheit in diesem Hause die 
AHV-Vorlage aufteilen und damit die Entscheidungsfreiheit 
der Stimmenden respektieren und ihnen den Konflikt erspa
ren, unter dem sie nun landauf, landab leiden, wiEl Sie an je
der Abstimmungsveranstaltung wahrnehmen können. 
Wenn wir das zum Beispiel schon bei der Mehrwertsteuer
und bei der AHV-Vorlage gemacht haben, können Sie den 
Stimmenden ruhig auch die Frage der Zustimmung oder Ab
lehnung zur Initiative «für weniger Militärausgaben und mehr 
Friedenspolitik» zumuten. Das Dilemma ist nämlich weniger 
gross. Unter dem Aspekt der Gewährleistung der Volks
rechte ist es immer noch das kleinere Übel, dem Volk diese 
angeblich schwierige Frage vorzulegen, als eine Volksinitia
tive hier im Parlament abzuwürgen. 
Ich empfehle Ihnen, dem Rückweisungsantrag Rechsteiner 
zuzustimmen, weil ich der Meinung bin, die Problematik 
müsste, wenn schon, generell geregelt werden" Falls der 
Rückweisungsantrag Rechsteiner unterliegen sollte, bitte ich 
Sie, für Gültigkeit der Initiative zu stimmen. 

Steinegger Franz (R, UR), Berichterstatter: Herr Rechstei
ner hat von einem Wendepunkt gesprochen. Es handelt sich 
tatsächlich um einen Wendepunkt. Wir stehen vor der Ge
fahr, dass in Zukunft mit einer reinen Lockvogelpolitik Unter
schriftensammlungen durchgeführt werden könnten - Sie 
haben dies allerdings als «tragfähige Kompromisse» be
zeichnet. Wir stehen tatsächlich vor der Gefahr, class in Zu
kunft die Stimmbürgerinnen und -bürger nicht mehr mit Ja 
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oder Nein antworten können, sondern dass man nicht weiss, 
wie man reagieren soll. Die Kollegen Borer Roland und 
Bonny haben entsprechende Beispiele geltend gemacht. 
Nun zur Frage der Praxisänderung. Wenn Sie behaupten, wir 
würden heute eine Praxisänderung vornehmen, dann bitte 
ich Sie: Nehmen Sie einmal die Chevallier-lnitiative, die PdA
lnitiative und jetzt diese «Halbierungs-Initiative», legen Sie 
sie nebeneinander, und beurteilen Sie diese Frage. Da spielt 
dann die Forderung von Herrn Dünki, dass die Herkunft der 
einzelnen Initiativen bei der Beurteilung unerheblich sein 
sollte. Wir haben diese Vorschläge gleichmässig zu beurtei
len, dann sind wir auf der Linie der bisherigen Praxis. Einige 
wollen die Kompetenz oder die Verantwortung für diesen 
Entscheid an die Professoren delegieren; Herr Züger ist auf 
3 zu 1 gekommen. Herr Züger, wenn Sie richtig zählen oder 
nicht einfach nur die letzten 5 Minuten des Spiels nehmen 
würden, kämen Sie mindestens auf 6 zu 3 für die Ungültiger
klärung, wenn Sie sich schon auf die Professoren stützen 
wollen. Daneben möchte ich diejenigen, die die Gültigkeit be
jahen, einladen, auch die Lehrbücher jener Professoren noch 
zu studieren. Wenn Sie die Lehrbücher studieren, kommen 
Sie zu einem anderen Ergebnis als jenem, das diese Profes
soren später ausgeführt haben. 
Herr Gross Andreas und Frau Stamm Judith, es besteht ein 
Unterschied zwischen Gesetzgebung und Verfassungsset
zung. Wenn man Ihren Bedürfnissen Rechnung tragen 
wollte, die Sie jetzt mit der 10. AHV-Revision nennen, müs
sen wir in Zukunft artikelweise revidieren, auch die Gesetz
gebung. Das ist die Problematik der Gesetzgebung, dass wir 
hier verschiedene Dinge miteinander regeln müssen, und zu 
einer AHV-Gesetzgebung gehören eben nicht nur Prämien 
und Ansprüche, sondern auch das Alter. 
Herr Hubacher, bei einem 17-zu-8-Entscheid kann ich hier 
nicht die Minderheit vertreten. Es ist Ihre Aufgabe, diese Ar
gumentationen vorzutragen. Ich hatte aber den Eindruck, 
dass Sie keine Argumente vorgebracht, sondern sich damit 
beholfen haben, die Berichterstattung zu kritisieren. Das ist 
nicht das erste Mal: Immer dann, wenn Sie nicht argumentie
ren wollen, kritisieren Sie die Berichterstattung. Das ist ein al
tes Vorgehen. Dafür werden wir Berichterstatter ja auch ent
schädigt; wir erhalten das doppelte Taggeld. 
Sie haben bemängelt, dass man sich mit der Auffassung des 
Bundesamtes für Justiz nicht auseinandergesetzt hat. Wenn 
Sie aufmerksam zugehört hätten, hätten Sie bemerkt, dass 
wir uns sehr intensiv mit den Auffassungen des Bundesam
tes für Justiz auseinandergesetzt haben, nur haben wir nicht 
die gleiche Meinung. Wir können diesen Klimmzügen der Nu
ance um der Nuance willen nicht folgen. In einem Punkt hatte 
sicher ich recht: Ich habe immer von 105 000 gültigen Unter
schriften gesprochen; es sind genau 105 680, nicht 140 000, 
wie Sie behauptet haben. 
Sie haben zu entscheiden, ob dieses Volksbegehren den An
sprüchen von Artikel 121 Absatz 3 der Bundesverfassung 
genügt. Dieser Artikel ist gleichzeitig mit der Einführung der 
Partialrevisions-lnitiative eingeführt worden. Es heisst dort: 
«Wenn auf dem Wege der Volksanregung mehrere verschie
dene Materien zur Revision oder zur Aufnahme in die Bun
desverfassung vorgeschlagen werden, so hat jede derselben 
den Gegenstand eines besonderen lnitiativbegehrens zu bil
den.» Ich bin der Auffassung, dass man mit gesundem Men
schenverstand die Frage beurteilen kann, ob die Initianten 
diese Anforderung eingehalten haben. 

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: Nous avons appris ce 
matin quelque chose d'interessant - a vrai dire, le rapporteur 
de langue allemande et M. Cincera l'ont fort bien releve -, 
nous avons appris qu'il y a des parlementaires qui sont a la 
botte des experts ou de l'administration federale, voire, sauf 
votre respect, du Conseil federal! Moi, je croyais dans mon 
innocence, comme un certain nombre d'entre vous, que nous 
etions tenus par l'article 91 de la Constitution federale, qui dit 
que «les membres des deux Conseils votent sans instruc
tions». Alors, tant que nous n'avons pas modifie l'article 91 
de la Constitution federale, je vais faire comme, je pense, la 
majorite de ce Parlament: etudier et entendre avec interet les 

avis des experts, du Conseil federal, et prendre ma decision 
en toute independance. <;a, c'etait juste une petite remarque. 
Le debat ayant ete fait, il ne s'agit pas de revenir sur !out ce 
qui a ete dit, mais de s'arreter un instant sur la proposition de 
renvoi Rechsteiner. Je vous propose de voir avec interet de 
quelle fac;:on on peu! utiliser une manoeuvre dilatoire, en pre
nant d'ailleurs le texte allemand, parce que le texte franc;:ais 
n'a pas ete tout a fait bien traduit. 
1. Vous voyez que l'on devrait renvoyer l'arrete a la commis
sion, de maniere a obtenir enfin la reponse a la question sui
vante: quels sont les criteres qui, en l'espece, devraient etre 
appliques pour respecter le principe de l'unite de la matiere? 
Reponse: l'article 121 alinea 3 de la constitution et l'article 75 
de la loi federale sur les droits politiques. Et nous n'avons 
rien fait d'autre ce matin qu'appliquer les criteres de ces deux 
articles. On n'a pas besoin d'un renvoi au Conseil federal 
pour avoir la reponse. 
2. Vient la deuxieme question: mais, au fond, dans quelle 
mesure serait-il necessaire de changer l'article 75 de la loi 
sur les droits politiques? lndependamment du fait qu'on 
pourra toujours, ulterieurement, changer un article de loi, je 
ferai remarquer qu'il suffit d'appliquer l'article 75 pour arriver 
a la certitude qu'il n'y a pas d'unite de la matiere. En effet, 
l'article 75 demande «un rapport intrinseque entre les diffe
rentes parties» d'un article constitutionnel, dans le cas d'une 
revision partielle. 
Si nous avions une proposition demandant la diminution des 
depenses militaires et prevoyant les restructurations de pla
ces de travail causees par cette diminution, il y aurait unite 
de la matiere. Si nous avions une initiative demandant d'aug
menter la politique de paix, alliee a une augmentation des 
depenses en faveur du tiers monde, de l'environnement, etc., 
il y aurait unite de la matiere. Si nous avions une initiative de
mandant une amelioration de la politique sociale et pre
voyant une augmentation des depenses dans ce domaine, il 
y aurait unite de la matiere. II se trouve que nous n'avons pas 
cela et que, par consequent, il n'est pas necessaire de modi
fier l'article 75 pour constater qu'il n'y a pas d'unite de la ma
tiere. Le renvoi a la commission est denue d'interet. 
3. Reste la troisieme question: dans quelle mesure les initia
tives populaires et celles qui emanent des autorites sont-el
les soumises au meme principe d'unite de la matiere? Mais 
nous l'avons deja dit! Elles ne sont pas soumises au meme 
principe de l'unite de la matiere. D'abord, de par la constitu
tion, parce que l'article 121 alinea 3 qui enonce ce principe 
ne concerne que les initiatives populaires - ce n'est pas de 
notre taute, on pourra ulterieurement changer la constitution, 
mais pour l'instant on la respecte, meme si cela deplaH a cer
tains. D'autre part, et nous l'avons deja dit, il se trouve que 
!'initiative populaire n'existe que dans le domaine constitu
tionnel et eile ne doit pas tourner, en violant l'unite de la ma
tiere, l'interdiction de !'initiative populaire legislative, alors 
que les autorites que nous sommes ne sont pas liees par une 
limitation quelconque, nous avons les deux initiatives. 
Nous courons simplement le risque, si nous ne respectons 
pas une sorte d'unite de la matiere en matiere constitution
nelle, de nous faire «shooter» en vote populaire, parce que 
le peuple n'aime pas les paquets constitutionnels. Mais c'est 
un risque que nous prenons politiquement, ce n'est pas du 
tout une violation du principe de l'unite de la matiere au sens 
de l'article 121 alinea 3 de la constitution. 
II y aurait encore beaucoup d'arguments a donner sur l'ab
sence de similitude du principe de l'unite de la matiere entre 
les decisions d'initiatives populaires ou celles des autorites. 
Je vous en fais gräce et vous demande, encore une fois, au 
nom de la commission, de declarer !'initiative irrecevable et 
de refuser la proposition de renvoi Rechsteiner. 

Rechsteiner Paul (S, SG): Zu Frau Sandoz doch eine kurze 
Bemerkung: Ich habe die Protokolle gut durchgelesen. Die 
Frage, ob die Einheit der Materie für Volksinitiativen wie für 
Behördenvorlagen gilt, ist in der Kommission nicht diskutiert 
worden. Es ist darüber kein Entscheid gefällt worden. Herr 
Steinegger hat dazu ja auch nicht Stellung genommen. Frau 
Sandoz spricht hier in ihrem eigenen, persönlichen Namen. 
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Es entspricht einer hundertjährigen Praxis, dass das Prinzip 
der Einheit der Materie Volksinitiativen wie Behördenvorla
gen trifft, weil es ja um den Schutz der Rechte der Stimmbür
gerinnen und Stimmbürger geht. 

Sandoz Suzette (L, VD), rapporteur: Je suis contente que 
M. Rechsteiner ait lu le proces-verbal. Je regrette qu'il n'ait 
pas assiste a la seance. II arrive que les proces-verbaux 
soient moins complets que les discussions qui se sont derou
lees en realite. 

Villiger Kaspar, Bundespräsident: Sie entscheiden heute 
über die Gültigkeit der Initiative. Die materielle Diskussion 
würde erst dann nötig, wenn Sie sich für Gültigkeit entschei
den würden. Ich möchte deshalb vor allem aus der Sicht des 
Bundesrates Stellung zur Gültigkeit nehmen. Aber Sie ge
statten mir doch, summarisch die wirtschaftlichen und militä
rischen Auswirkungen einer allfälligen Annahme zu streifen, 
welche den Bundesrat bewogen haben, materiell ganz klar 
Stellung zu nehmen und die Initiative abzulehnen. 
Es geht um den Arbeitsplatzverlust, den wir auf etwa 20 000 
Stellen schätzen - Bundesbetriebe und Privatwirtschaft zu
sammengenommen -, wenn die Initiative realisiert wird. Da
bei zeigen alle Erfahrungen, die jetzt weltweit vorliegen, dass 
mit dem Zauberwort «Konversion» kaum etwas daran geän
dert werden könnte. Aber wichtiger ist nun aus Sicht der Lan
desverteidigung - und das is.! ja das, wofür ich hier einstehen 
muss-, dass nach unserer Uberzeugung eine Armee mit ei
nem halbierten Militärbudget nicht aufrechterhalten werden 
kann, da sie ihren Auftrag nicht schlagkräftig genug erfüllen 
kann. Ich erwähne das, weil Frau Hearing Binder gesagt hat, 
man könne diesen Auftrag an sich durchaus mit dem halben 
Budget ausführen. Sie hat sich auf eine Studie berufen, die 
unlängst publiziert worden ist und die zu anderen Schlüssen 
kommt. Ich darf vielleicht vier Bemerkungen zu dieser Studie 
machen: 
1. Der neue Armeeauftrag - Katastrophenhilfe und subsi
diäre Unterstützung ziviler Behörden-, den Sie ins Militärge
setz aufgenommen haben, wird in der Studie ausdrücklich 
verworfen. Wir meinen, das sei im Moment nicht zu verant
worten, weil die Risikolage diese Zusatzaufträge erfordert. 
Die zivilen Behörden wären im Katastrophenfall sehr rasch 
überfordert, und ohne Armee müssten wir teurer und weniger 
effizient neue Strukturen aufbauen. 
2. Eine solche Armee wäre nur am Anfang einigermassen 
modern, weil wir in den letzten Jahren einiges investiert ha
ben. Dieses heute moderne Material würde trotz den noch 
zur Verfügung stehenden begrenzten Investitionsmitteln 
rasch veralten, und eine angemessene Erneuerung wäre 
nicht mehr möglich. 
3. Die zurzeit grössten Rüstungsprioritäten - Führung, elek
tronische Kriegführung, Aufklärung usw. - sind nicht berück
sichtigt. Ich erwähne bloss Florida, Funkgeräte, Telekommu
nikation usw. 
4. Eine Armee in dieser Grösse wäre mit zehn Jahrgängen 
und nur 200 Diensttagen nicht mehr milizverträglich. Sie 
würde nämlich die Milizkader für höhere Funktionen für so 
kurze Zeit nicht mehr finden, und die Ausbildungszeit würde 
nicht reichen, um eine moderne Armee zu unterhalten. 
Die Initiative honoriert die grossen Veränderungen, die wir im 
EMD vorgenommen haben, nicht. Ich erinnere daran, dass 
die Militärausgaben schon in diesem Jahr real 20 Prozent 
unter denjenigen von 1990 liegen und dass wir letztendlich 
etwa 5000 Stellen abbauen werden. Angesichts der Bundes
finanzen war das nötig. Sicherheitspolitisch, meine ich, war 
es gerade noch vertretbar, aber wir kommen nun an eine 
Grenze, wo sich dann die Frage der Auftragserfüllung stellt. 
Der Bundesrat schlägt Ihnen in seiner Botschaft vor, die 
«Halbierungs-Initiative» sei gültig zu erklären. Ich werde jetzt 
nicht alle Gründe aufzählen - Sie haben heute sehr viele Pro 
und Contra gehört-, sondern nur auf jene Gründe eingehen, 
die den Bundesrat bewogen haben - ich darf das sagen und 
die Stimmung im Bundesrat wiedergeben -, die Einheit der 
Materie trotz Zweifeln zu bejahen und letztlich für Gültigkeit 
der Initiative zu plädieren. 

Es ist gesagt worden, und ich sage es auch noch einmal, 
dass man diese Initiative schwergewichtig als einn finanzpo
litische Umverteilungsinitiative anschauen kann. Sie will 
nach dieser Anschauungsweise in erster Linie Gelder in ei
nen anderen Bereich umleiten. Durch Kürzungen bei den Mi
litärausgaben will man zusätzliche Mittel für Friedenspolitik 
und soziale Sicherheit beschaffen. Durch diesen finanzpoliti
schen Konnex kann ein innerer Zusammenhan9 zwischen 
den einzelnen Teilen der Initiative - Kürzung der Militäraus
gaben und Aufstockung der sozialen Sicherheit - konstruiert 
und gesehen werden. Der gemeinsame Nenner wäre dann 
eben die Festlegung neuer finanzpolitischer Prioritäten. Das 
ist eine durchaus vertretbare Haltung. 
Es gibt eine zweite Argumentation, die angeführt worden ist 
und die nicht diejenige des Bundesrates ist, weil er sich sonst 
selbst widersprechen würde; ich verweise auf den Bericht 90 
über die Sicherheitspolitik der Schweiz. Das ist nämlich jene 
Argumentation, wonach der Begriff der Sicherheitspolitik um
fassend zu verstehen sei und im weitesten Sinne auch die 
soziale Sicherheit beinhalte. Damit könnte das Postulat nach 
zusätzlicher sozialer Sicherheit mit Hilfe des Oberbegriffs ei
ner so verstandenen Sicherheitspolitik inhaltlich auch mit der 
Landesverteidigung verbunden werden. Dann wäre die Ein
heit der Materie wiederum gegeben. 
Die Verbindung zwischen Armeeausgaben und der Frie
densförderung ist auch im lichte des Sicherheitsberichtes 
des Bundesrates unbestritten. Man kann sagen, beides trage 
zu einer Sicherheit im Sinne der Begriffsdefinition im Sicher
heitsbericht bei. Nun hat aber der Bundesrat - dies im Ge
gensatz zur Meinung von Frau Hollenstein - in seinem Be
richt den Begriff der Sicherheitspolitik gegenüber früher wohl 
etwas ausgeweitet, aber doch inhaltlich auf den Schutz ge
gen machtpolitische Gefahren begrenzt, auf Gefahren, die 
aus der Gewalt von Menschen gegen Menschen fliesst. Er 
hat ausdrücklich von einer Ausweitung auf die soziale Si
cherheit, die wirtschaftliche Sicherheit oder die ökologische 
Sicherheit abgesehen. Er hat aber gesagt - das ist von Herrn 
Gross Andreas zitiert worden-, dass eine so verstandene Si
cherheitspolitik natürlich in die grössere Politik eingebettet 
werden muss. Es gibt heute überhaupt kaum mehr Politikbe
reiche, die letztlich nicht miteinander vernetzt sind. Aber un
sere Begriffsdefinition entspricht genau derjenigEm, wie sie 
heute internationalen Gepflogenheiten entspricht. Der Bun
desrat war und ist der Meinung, dass der Begriff der Sicher
heitspolitik durch die Ausdehnung zum Beispiel auch auf die 
soziale Sicherheit letztlich jeden fassbaren Gehalt verlöre, 
weil sozusagen die gesamte Politik, die wir betreiben, zur Si
cherheitspolitik gemacht würde. 
Zu einer dritten Argumentation: Man kann die MEiinung ver
treten, das Postulat der Initianten für zusätzliche soziale Si
cherheit sei ein Nebenpunkt und deshalb bei der Beurteilung 
der Einheit der Materie zu vernachlässigen. Nach einer sol
chen Auffassung schadet die Abweichung in einem Neben
punkt der Einheit der Materie als Ganzes nicht. Ich werde auf 
die Frage, ob dies ein Nebenpunkt ist oder nicht, am Schluss 
noch kurz zurückkommen. 
Geltend gemacht wird aber - das hat hier zu einer kleinen 
Kontroverse geführt-, dass bei einer Volksinitiative der glei
che grosszügige Massstab an das Kriterium der Einheit der 
Materie angelegt werden solle wie bei Behördenvorlagen. Es 
ist in der Tat so, dass diese Frage in der Literatur umstritten 
ist. Es gibt aber bundesgerichtliche Entscheide, die klar die 
Meinung vertreten, dass die Einheit der Materie bei Volksin
itiativen strenger gehandhabt werden müsse als bei parla
mentarischen Vorlagen. Ich neige selber zu dieser Auffas
sung, aber ich glaube, dass auch hier in guten Treuen bei
derlei Meinung vertreten werden kann. 
Zum Hauptargument, das für den Bundesrat letztlich nach 
dem Abwägen von Für und Wider entscheidend war: Es ist 
hier richtigerweise erwähnt worden, dass die Praxis der 
Bundesbehörden bei der Beurteilung der Einheit der Materie 
schon bisher sehr grosszügig war. In Grenzfällen hat man 
jeweils zugunsten der Gültigkeit entschieden, urid Sie wis
sen auch, dass in letzter Zeit die Frage der Gültigkeit wieder 
vermehrt Gegenstand der Diskussion war. Ich erinnere an 
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die Waffenplatz-Initiative, wo neben der Rückwirkungs
klausel auch die Frage der Einheit der Materie diskutiert 
worden ist. 
Man hat den Initianten auch vorgeworfen, sie hätten eigent
lich aufgrund dieser Diskussion voraussehen können, dass 
die Frage der Gültigkeit, die Frage der Einheit der Materie 
umstritten sein werde. Aber wenn S[e den zeitlichen Ablauf 
betrachten, stellen Sie fest, dass die vorliegende Initiative 
schon im Mai 1991 zur Vorprüfung eingereicht worden ist, 
also bevor die Diskussion stattgefunden hat. Diesen Vorwurf 
kann man also sicher nicht machen. 
Allerdings fällt doch die frappante Ähnlichkeit dieser Initiative 
mit der Chevallier-lnitiative auf. Wer sich etwas in die Bot
schaft und die Diskussion zu dieser seinerzeitigen Initiative 
vertieft hat, kommt zum Schluss, dass die Einheit der Materie 
zwar nicht der eigentliche Grund für die Ungültigerklärung 
war, dass sie aber zumindest sehr umstritten war. Die Idee, 
bei einer solchen Initiative könnte diese Frage auf den Tisch 
kommen, ist somit nicht von vornherein völlig abwegig gewe
sen. 
All das ändert nichts daran, dass diese Initiative bezüglich 
Gültigkeit in der Tat ein Grenzfall ist. Obwohl diese Initiative 
die Einheit der Materie wahrscheinlich eher mehr strapaziert 
als die früheren Initiativen, ist es ein Grenzfall, und man kann 
darüber in guten Treuen beiderlei Meinung sein. 
Deshalb kam der Bundesrat nach eingehender Diskussion 
zum Schluss, dass aus juristischer Sicht gleich gute Gründe 
für oder gegen die Gültigkeit vorgebracht werden könnten 
und dass die Einheit der Materie und damit die Gültigkeit der 
Initiative deshalb nach der Maxime «im Zweifel für die Demo
kratie» oder «in dubio pro populo», also für die Volksrechte, 
anzuerkennen sei. Der Bundesrat war des weiteren der Mei
nung, eine Verschärfung der Gültigkeitspraxis bzw. eine Un
gültigerklärung dieser Initiative zum jetzigen Zeitpunkt könne 
durchaus als eine Änderung der Spielregeln während des 
Spieles interpretiert werden. 
Es ist dem Bundesrat andererseits natürlich klar, dass durch 
eine Gültigerklärung der «Halbierungs-Initiative» die Gefahr 
besteht, das Erfordernis der Einheit der Materie in Zukunft ei
nes Grossteils seiner Substanz zu berauben. Es wären im 
Falle einer Gültigerklärung kaum mehr Fälle denkbar, in de
nen eine Verletzung dieses verfassungsrechtlichen Gebotes 
vorliegen würde. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die man 
dann im Zusammenhang mit der Totalrevision der Bundes
verfassung beantworten muss, wo der ganze Bereich der 
Volksrechte sehr gewichtig sein wird und man sich über die 
Wünschbarkeit dieses Erfordernisses vertieft unterhalten 
muss. 
Einer bedenklichen Praxis in bezug auf die Gültigkeit des 
Grundsatzes der Einheit der Materie könnte für die Zukunft 
auch mit einem anderen Mittel begegnet werden, wenn ich 
das hier noch sagen darf: Man könnte diese Initiative für die
ses eine Mal noch für gültig erklären, zugleich aber jetzt 
schon alle, die Initiativen lancieren wollen, vor einer in Zu
kunft verschärften Praxis warnen. Auch das wäre eine Mög
lichkeit für einen gewissen Kurswechsel. 
Wenn Sie die Initiative aber für ungültig erklären, dann be
deutet dies, dass wir in Zukunft die Praxis konsequenter
weise verschärfen müssen, weil sonst der Entscheid über 
den Grundsatz der Einheit der Materie nachträglich unglaub
würdig würde. 
Ich glaube, ich kann hier die Frage der Teilungültigkeit der 
«Halbierungs-Initiative» weglassen, weil sie nicht ausdrück
lich aufgeworfen wurde. Wir sind im Bundesrat und auch im 
Bu~~esamt für Justiz zum Schluss gekommen - ich glaube, 
in Ubereinstimmung mit der Mehrheit der Vertreter der 
Lehre -, dass eine Teilungültigerklärung kein gangbarer 
Weg wäre, so dass Sie nun eben zwischen Gültigkeit und 
Ungültigkeit entscheiden müssen. 
Ich möchte zusammenfassend festhalten, dass der Bundes
rat der Meinung ist, die vorliegende Initiative sei ein Grenz
fall; man könne in guten Treuen beide Meinungen haben, 
aber gerade weil dem so sei, solle man im Zweifel zugunsten 
der Volksrechte entscheiden und die Initiative für gültig erklä
ren. 

Zum Rückweisungsantrag Rechsteiner möchte ich mich hier 
nicht äussern. Sie müssen die Arbeitsweise, die Sie bei der 
Entscheidungsfindung wählen wollen, selber beurteilen. Ich 
habe dazu nichts beizufügen. Entscheiden Sie hier, wie Sie 
wollen. Bei der Frage der Gültigkeit darf ich Ihnen im Namen 
des Bundesrates Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
empfehlen. 

Hubacher Helmut (S, BS): Ich möchte nur zur einleitenden 
Erklärung von Herrn Bundespräsident Villiger etwas sagen. 
Sie haben die Studie von Lutz Unterseher, die von der SPS 
zur «Armee 2005» in Auftrag gegeben worden ist, mit vier 
Punkten abgetan. Das ist natürlich nicht gerade fair, wenn wir 
hier materiell die Initiative nicht diskutiert haben und die Mit
glieder des Rates zum Teil diese Studie nicht kennen. Ich 
habe dafür Verständnis: Das EMD ist seit Jahrzehnten haus
eigene Experten gewohnt; die machen ihre Studien immer 
selber. 
Nun hat diese SPS einmal einen international renommierten 
Experten angestellt und ihn gebeten, von aussen - aus «eu
ropäischerer» Sicht, als wir es gewohnt sind - Überlegungen 
anzustellen, die uns in dieser Diskussion animieren sollten, 
über die Frage «Was bedeutet Sicherheitspolitik in den näch
sten Jahren?» nachzudenken und uns Anregungen geben 
sollten. Jetzt kommen Sie einfach und machen das Papier 
mit vier Sätzen fast zum Non-valeur. 
Letzte Bemerkung: Ihre Generäle haben immerhin fast drei 
Monate gebraucht, bis sie die Sprache zu diesem Papier ge
funden und eine sogenannte Stellungnahme ausgearbeitet 
haben. Die «NZZ» hat es beklagt: Es ist keine Stellung
nahme, es ist nur eine polemische, werbewirksame Attacke. 
Ich bitte Sie, Herr Bundespräsident: Wenn wir inhaltlich dis
kutieren wollen, dann müssen Sie allen die gleiche Chance 
geben. 

Eintreten ist obligatorisch 
L 'entree en matiere est acquise de plein droit 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 
(Ref.: 1645) 

Für den Antrag Rechsteiner stimmen: 
Votent pour Ja proposition Rechsteiner: 
Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Begue
lin, Bodenmann, Borel Fran9ois, Brügger Cyrill, Brunner 
Christiane, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Carobbio, Danuser, 
de Dardel, David, Ducret, Dünki, Eggenberger, Engler, Epi
ney, Fankhauser, Fasel Hugo, von Feiten, Gonseth, Gren
delmeier, Gross Andreas, Haering Binder, Hafner Ursula, 
Herczog, Hollenstein, Hubacher, Jeanpretre, Jöri, Keller Ru
dolf, Ledergerber, Leemann, Lepori Bonetti, Leuenberger 
Ernst, Leuenberger Moritz, Maeder, Maitre, Marti Werner, 
Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Misteli, 
Ostermann, Rechsteiner, Robert, Ruf, Ruffy, Schmid Peter, 
Seiler Rolf, Sieber, Spielmann, Stalder, Stamm Judith, Stef
fen, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alexan
der, Vollmer, Weder Hansjürg, Wiederkehr, Zbinden, Ziegler 
Jean, Zisyadis, Züger, Zwygart (72) 

Dagegen stimmen - Rejettent Ja proposition: 
Allenspach, Aregger, Aubry, Baumberger, Berger, Bezzola, 
Binder, Blocher, Bonny, Borer Roland, Bortoluzzi, Bührer 
Gerold, Bürgi, Caccia, Camponovo, Cincera, Columberg, 
Comby, Cornaz, Couchepin, Darbellay, Deiss, Dettling, Dor
mann, Dreher, Eggly, Eymann Christoph, Fehr, Fischer-Häg
glingen, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee, Frainier, Frey 
Walter, Fritschi Oscar, Früh, Gadient, Giezendanner, Giger, 
Gobet, Graber, Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Gysin, 
Hari, Heberlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hess Peter, 
Hildbrand, lten Joseph, Jenni Peter, Keller Anton, Kern, Küh
ne, Langenberger, Leu Josef, Leuba, Loeb Fran9ois, Mamie, 
Maurer, Miesch, Moser, Müller, Nabholz, Narbel, Nebiker, 
Neuenschwander, Oehler, Perey, Philipona, Pini, Raggen
bass, Reimann Maximilian, Rohrbasser, Ruckstuhl, Rutis
hauser, Rychen, Sandoz, Savary, Schenk, Scherrer Jürg, 
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Scherrer Werner, Scheurer Remy, Schmid Samuel, Schmid
halter, Schmied Walter, Schnider, Schweingruber, Segmül
ler, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stamm Luzi, Steinegger, 
Steinemann, Steiner Rudolf, Stucky, Suter, Theubet, 
Tschopp, Tschuppert Karl, Vetterli, Wanner, Wiek, Wittenwi
ler, Wyss William (105) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aguet, Bignasca, Bircher Peter, Bischof, Caspar-Hutter, Ca
vadini Adriano, Diener, Duvoisin, Friderici Charles, Goll, 
Hämmerle, Jaeger, Jäggi Paul, Maspoli, Mauch Rolf, Meyer 
Theo, Mühlemann, Pidoux, Poncet, Singeisen, Weyeneth, 
vakantl (22) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Frey Claude (1) 

Detailberatung - Discussion par articles 

Titel und Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Titre et preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Haering Binder, Carobbio, Dünki, Hubacher, Meier Hans, 
Misteli, Tschäppät Alexander, Züger) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 1 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Haering Binder, Carobbio, Dünki, Hubacher, Meier Hans, 
Misteli, Tschäppät Alexander, Züger) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 
(Ref.: 1646) 

Für den Antrag der Mehrheit stimmen: 
Votent pour la proposition de la majorite: 
Allenspach, Aregger, Aubry, Baumberger, Berger, Bezzola, 
Binder, Bircher Peter, Blocher, Bonny, Borer Roland, Borto
luzzi, Bührer Gerold, Bürgi, Cincera, Columberg, Comby, 
Cornaz, Couchepin, Darbellay, Deiss, Dettling, Dreher, Du
cret, Eggly, Epiney, Eymann Christoph, Fehr, Fischer-Hägg
lingen, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee, Frey Walter, 
Fritschi Oscar, Früh, Gadient, Giezendanner, Giger, Gobet, 
Graber, Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Gysin, Hari, He
berlein, Hegetschweiler, Hess Otto, Hess Peter, lten Joseph, 
Jenni Peter, Keller Anton, Kern, Kühne, Langenberger, Leu 
Josef, Leuba, Loeb Franc;:ois, Maitre, Mamie, Maurer, Moser, 
Müller, Nabholz, Narbel, Nebiker, Neuenschwander, Oehler, 
Perey, Philipona, Pini, Raggenbass, Reimann Maximilian, 
Rohrbasser, Ruckstuhl, Rutishauser, Rychen, Sandoz, Sa
vary, Schenk, Scharrer Jürg, Scharrer Werner, Scheurer 

Remy, Schmid Samuel, Schmidhalter, Schmiod Walter, 
Schnider, Schweingruber, Seiler Hanspeter, Spoerry, Stei
negger, Steinemann, Steinar Rudolf, Stucky, Suter, Theubet, 
Tschopp, Tschuppert Karl, Vetterli, Wanner, Wittenwiler, 
Wyss William (100) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen: 
Votent pour la proposition de /a minorite: 
Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Begue
lin, Bodenmann, Borel Franc;:ois, Brügger Cyrlll, Brunner 
Christiane, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Caccia, Camponovo, 
Carobbio, Danuser, de Dardel, David, Dormann, Dünki, Eg
genberger, Engler, Fankhauser, Fasel Hugo, von Feiten, 
Frainier, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andreas, Haering 
Binder, Hafner Ursula, Herczog, Hollenstein, Hubacher, 
Jeanpretre, Jöri, Keller Rudolf, Ledergerber, Leemann, 
Lepori Bonetti, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, 
Maeder, Marti Werner, Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans, 
Meier Samuel, Miesch, Misteli, Ostermann, Rechsteiner, 
Robert, Ruf, Ruffy, Schmid Peter, Segmüller, Seiler Rolf, 
Sieber, Spielmann, Stalder, Stamm Judith, Stamm Luzi, 
Steffen, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alex
ander, Vollmer, Weder Hansjürg, Wiek, Wiederkehr, 
Zbinden, Ziegler Jean, Zisyadis, Züger, Zwygart (77) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Hildbrand (1) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aguet, Bignasca, Bischof, Caspar-Hutter, Cavadini Adriano, 
Diener, Duvoisin, Friderici Charles, Goll, Hämmerle, Jaeger, 
Jäggi Paul, Maspoli, Mauch Rolf, Meyer Theo, Mühlemann, 
Pidoux, Poncet, Singeisen, Weyeneth, vakant 1 (21) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Frey Claude 

Art. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur l'ensemble, par appel nominal 
(Ref.: 1632) 

(1) 

Für Annahme des Entwurfes stimmen - Acceptent le projet: 
Allenspach, Aregger, Aubry, Baumberger, Berger, Bezzola, 
Binder, Bircher Peter, Bonny, Borer Roland, Bortoluzzi, Büh
rer Gerold, Bürgi, Cincera, Columberg, Cornaz, Couchepin, 
Darbellay, Deiss, Dettling, Dreher, Ducret, EggJy, Epiney, 
Eymann Christoph, Fahr, Fischer-Hägglingen, Fischer
Seengen, Fischer-Sursee, Frey Walter, Fritschi Oscar, Früh, 
Gadient, Giezendanner, Giger, Graber, Gros Jean-Michel, 
Grossenbacher, Gysin, Hari, Heberlein, Hegetschweiler, 
Hess Otto, Hess Peter, lten Joseph, Jenni Peter, Keller An
ton, Kern, Kühne, Langenberger, Leu Josef, Leuba, Loeb 
Franc;:ois, Maitre, Mamie, Maurer, Moser, Müller, Nabholz, 
Narbe!, Nebiker, Neuenschwander, Oehler, Perey, Philipo
na, Pini, Raggenbass, Reimann Maximilian, Rohrbassar, 
Ruckstuhl, Rutishauser, Rychen, Sandoz, Savary, Schenk, 
Scharrer Jürg, Scherrer Werner, Scheurer Remy, Schmid 
Samuel, Schmidhalter, Schmied Walter, Schnlder, Seiler 
Hanspeter, Spoerry, Steinegger, Steinemann, Steiner 
Rudolf, Stucky, Suter, Theubet, Tschopp, Tschuppert Karl, 
Vetterli, Wanner, Wittenwiler, Wyss William (96) 

Dagegen stimmen - Rejettent le projet: 
Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Begue
lin, Bodenmann, Borel Franc;:ois, Brügger Cyrlll, Brunner 
Christiane, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Carobbio, de Dardel, 
David, Dormann, Dünki, Eggenberger, Engler, Fasel Hugo, 
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von Feiten, Frainier, Gonseth, Grendelmeier, Gross Andre
as, Haering Binder, Hafner Ursula, Hollenstein, Hubacher, 
Jeanpretre, Jöri, Keller Rudolf, Ledergerber, Leemann, 
Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Maeder, Matthey, 
Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Miesch, Misteli, 
Rechsteiner, Robert, Ruf, Ruffy, Segmüller, Seiler Rolf, 
Sieber, Spielmann, Stalder, Stamm Judith, Stamm Luzi, 
Steffen, Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, 
Weder Hansjürg, Wiek, Wiederkehr, Zbinden, Zisyadis, 
Zwygart (65) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Hildbrand, Lepori Bonetti (2) 

Stimmen nicht - Ne votent pas: 
Aguet, Bignasca, Bischof, Blocher, Caccia, Camponovo, 
Caspar-Hutter, Cavadini Adriano, Comby, Danuser, Diener, 
Duvoisin, Fankhauser, Friderici Charles, Gobet, Goll, Häm
merle, Herczog, Jaeger, Jäggi Paul, Marti Werner, Maspoli, 
Mauch Rolf, Meyer Theo, Mühlemann, Ostermann, Pidoux, 
Poncet, Schmid Peter, Schweingruber, Singeisen, Steiger 
Hans, Weyeneth, Ziegler Jean, Züger, vakant 1 (36) 

Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas: 
Frey Claude (1) 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La seance est levee a 12 h 50 

Für weniger Militärausgaben. Volksinitiative 
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